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"1'

Rechtsbegehren:
(act. 1 Rz. 21.)

Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klagerin den Betrag von

CHF 734'951.32 zu bezahlen, zuzuglich Zins zu 5 % auf:

- CHF 83'063.10 seit 20. Oktober 2010 (Filiale C. );

- CHF 65'709.80 seit 30. Marz 2011 (Filiale D. );

- CHF 106'619.00 seit 30. September 2009 (Filiale E. );

- CHF 73'530.30 seit 11. Dezember 2007 (Filiale F. );

- CHF 64'156.20 seit 3. Marz 2010 (Filiale G. );

- CHF 74'401.09 seit 30. Juli 2008 (Filiale H. );

- CHF 44'332.00 seit 18. Juni 2009 (Filiale I. );

- CHF 2'070.20 seit 27. Dezember 2013 (vorprozessuale An-
waltskosten);

- CHF 2'973.45 seit 11. Januar 2014 (vorprozessuale Anwalts-
kosten);

- CHF 3'338.35 seit 3. Februar 2014 (vorprozessuale Anwalts-
kosten);

- CHF 1'940.02 seit 28. Marz 2014 (vorprozessuale Anwalts-
kosten);

- CHF 1'778.70 seit 1. April 2014 (vorprozessuale Anwaltskos-
ten);

- CHF 4'169.27 seit 29. Mai 2014 (vorprozessuale Anwaltskos-
ten);

- CHF 3'114.70 seit 26. Juni 2014 (vorprozessuale Anwaltskos-
ten);

- CHF 1'449.45 seit 29. Juli 2014 (vorprozessuale Anwaltskos-
ten);

- CHF 1'532.35 seit 8. September 2014 (vorprozessuale An-
waltskosten);

- CHF 4'685.40 seit 26. September 2014 (vorprozessuale An-
waltskosten);

- CHF 5'455.80 seit 29. Oktober 2014 (vorprozessuale An-
waltskosten);

- CHF 3'742.10 seit 2. Dezember 2014 (vorprozessuale An-
waltskosten);

- CHF 1'459.45 seit 21. Januar 2015 (vorprozessuale Anwalts-
kosten);

- CHF 35.60 seit 21. Januar 2015 (vorprozessuale Anwaltskos-
ten);

- CHF 1'079.00 seit 17. Februar 2015 (vorprozessuale An-
waltskosten);

- CHF 3'463.45 seit 2. April 2015 (vorprozessuale Anwaltskos-
ten);

- CHF 4'346.15 seit 2. April 2015 (vorprozessuale Anwaltskos-
ten);



- CHF 6'623.20 seit 25. Juni 2015 (vorprozessuale Anwaltskos-
ten);

- CHF 4'307.20 seit 19. August 2015 (vorprozessuale Anwalts-
kosten);

- CHF 3'328.30 seit 19. August 2015 (vorprozessuale Anwalts-
kosten);

- CHF 5'186.00 seit 25. August 2015 (vorprozessuale Anwalts-
kosten);

- CHF 1'784.25 seit 11. September 2015 (vorprozessuale An-
waltskosten);

- CHF 516.15 seit 16. Oktober 2015 (vorprozessuale Anwalts-
kosten);

- CHF 3'466.25 seit 20. November 2015 (vorprozessuale An-
waltskosten);

- CHF 5'023.59 seit 23. Dezember 2015 (vorprozessuale An-
waltskosten);

- CHF 123.55 seit 28. Januar 2016 (vorprozessuale Anwalts-

kosten);
- CHF 141.55 seit 1. April 2016 (vorprozessuale Anwaltskos-
- tc;:)F 771.65 seit 27. Mai 2016 (vorprozessuale Anwaltskos-
- tc;:)F 768.25 seit 30. Juni 2016 (vorprozessuale Anwaltskos-
- tc;:)F 16'779.95 seit 7. Juli 2016 (Gutachterhonorar J._ );

- CHF 15'844.60 seit 6. Mai 2011 (Honorarminderung Filiale

- gHF—28;19 45 seit 4. Oktober 2013 (Honorarminderung Filia-
- I(.(‘?HDF 18' 72%.85 seit 25. Januar 2010 (Honorarminderung Fi-

- l(l.‘,allleFEmﬂz.O seit 7. Mai 2008 (Honorarminderung Filiale

- Eﬂ358 40 seit 24. August 2010 (Honorarminderung Fi-

- l(llalllchiG '704. 9)0 seit 31. Oktober 2008 (Honorarminderung Fi-
- l(galllquSBT% seit 17. Juli 2009 (Honorarminderung Filiale

l. )-
Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen, zzgl. 8% MWST
auf der Prozessentschadigung, zu Lasten der Beklagten."
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Sachverhalt und Verfahren

A. Sachverhaltsiibersicht

a. Parteien und ihre Stellung

Die Klagerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in K. . Sie ist Teil der
Unternehmensgruppe A. und bezweckt den Verkauf von food- und non-food

Artikel. Zudem obliegt ihr die Verwaltung von und die Beteiligung an Unternehmen

der Unternehmensgruppe A. die in der Schweiz tatig sind (act. 1 Rz. 7;
act. 3/12).
Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L. . Sie betreibt ein

Architekturbtro und erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Architektur und
Planung (act. 1 Rz. 11; act. 3/20).

b. Prozessgegenstand

Die vorliegende Streitsache betrifft den Bau von sieben A.__ -Filialen in
der Schweiz: in C. SO, D. SO, E. SO, F._  AG,
G.  SO,H.__ AGundIl.___ LU. Die (behaupteten) Rechtsvorgange-
rinnen der Parteien, die A, Schweiz GmbH in M.___ und die Kollektivge-
sellschaft B1._  SIASWB HTLinL.___ , haben in diesem Zusammenhang
insgesamt neun Generalplaner- und Architekturvertrage abgeschlossen. Mit die-
sen Vertragen hat die Beklagte die Planung und Bauleitung dieser Filialen (zu-

mindest teilweise) Ubernommen.

Nach der Darstellung der Klagerin seien in der Folge in samtlichen Filialen
feuchte Stellen und Risse aufgetreten. Diese Schaden seien auf verschiedene
Mangel der Bauwerke zurlckzufihren. Dabei handle es sich sowohl um Pla-
nungsfehler als auch um eine fehlerhafte Austibung der Bauleitung. Entsprechend
macht die Klagerin eine vertragliche Haftung der Beklagten fur die entstandenen

Schaden geltend. Zudem fordert sie Ersatz der erforderlichen vorprozessualen



Anwalts- und Gutachterkosten und stellt sich auf den Standpunkt aufgrund der

fehlerhaften Bauleitung sei das diesbezugliche Honorar zu mindern.

Die Beklagte bestreitet neben der Aktivlegitimation der Klagerin auch das
Vorliegen von Mangeln und entsprechend ihre Verantwortlichkeit fur den geltend

gemachten Schaden. Sie schliesst auf Abweisung der Klage.

B. Prozessverlauf

Mit Eingabe vom 31. August 2016 (Datum Poststempel) machte die Klagerin
die vorliegende Klage mit obgenannten Rechtsbegehren beim hiesigen Handels-
gericht anhangig (act. 1). Den einverlangten Kostenvorschuss von CHF 25'5600.—
leistete die Klagerin fristgerecht (act. 4; act. 7). Innert angesetzter Frist erging am
28. November 2016 die Klageantwort der Beklagten (act. 10). Der darin von der
Beklagten gestellte Antrag auf Beschrankung des Verfahrens auf die Aktiviegiti-
mation wurde nach Einholen einer Stellungnahme der Klagerin (act. 15) und einer
unaufgeforderten Stellungnahme der Beklagten (act. 19) mit Verfugung vom
23. Januar 2017 abgewiesen (act. 20). Am 18. April 2017 fand eine Vergleichs-
verhandlung statt, an der beide Parteien vertreten waren. Eine Einigung konnte in
diesem Rahmen nicht erzielt werden (Prot. S. 9 ff.). Im Nachgang zur Vergleichs-
verhandlung erfolgte eine Korrespondenz zur Person des von der Klagerin beauf-
tragten Gutachters (Prot. S. 10 f.; act. 25; act. 26). Sodann wurde mit Verfugung
vom 4. Mai 2017 die Durchfiihrung eines zweiten Schriftenwechsels angeordnet
(act. 28). Die Replik der Klagerin erging am 10. Juli 2017 (act. 30), die Duplik der
Beklagten am 16. Oktober 2017 (act. 34). Sodann erstatteten - nachdem den Par-
teien der Aktenschluss angezeigt wurde (act. 36) - die Klagerin am 3. November
2017 (act. 38) und die Beklagte am 15. November 2017 (act. 41) in Wahrneh-

mung ihres Replikrechts weitere Eingaben.

Mit Verfigung vom 25. Februar 2019 wurde den Parteien Frist angesetzt,
um zu erklaren, ob sie - unter Vorbehalt der Durchfuhrung eines Beweisverfah-
rens - auf die Durchfihrung einer mundlichen Hauptverhandlung verzichten

(act. 44). Mit Eingabe vom 11. Marz 2019 gab die Klagerin bekannt, nicht auf eine



Hauptverhandlung zu verzichten (act. 46). Die mundliche Hauptverhandlung fand
am 27. Juni 2019 statt (Prot. S. 19 1.).

Der Prozess erweist sich als spruchreif, weshalb ein Urteil zu fallen ist
(Art. 236 Abs. 1 ZPO). Auf die einzelnen Parteivorbringen sowie auf die Akten ist
in den nachfolgenden Erwagungen einzugehen, soweit sich dies zur Entscheid-

findung als notwendig erweist.

Erwagungen

1. Formelles

1.1. Zustandigkeit

Die Klagerin stutzt fir die Begrindung der ortlichen Zustandigkeit auf die
Gerichtstandsvereinbarung zwischen den Parteien vom 22. Januar/2. Februar
2016 (act. 1 Rz. 2; act. 3/11). Die Beklagte bestatigt den Abschluss dieser Ver-
einbarung (act. 10 Ziff. 4).

Mit der Gerichtsstandsvereinbarung vom 22. Januar/2. Februar 2016 wollten
die Parteien eine einheitliche Zustandigkeit fur Streitigkeiten aus den neun hier re-
levanten Vertragen - welche teilweise ein Schiedsgericht in ... und teilweise die
Gerichte von K.___ flr zustandig erklart haben (act. 3/2-10) - erreichen. Zu die-
sem Zweck wurden als zusatzliche und alternative Gerichtsstande die Handelsge-
richte der Kantone Aargau und Zurich vorgesehen (act. 3/11 Rz. 4). Eine solche
nachtragliche Vereinbarung ist gestutzt auf Art. 17 ZPO ohne Weiteres zulassig;
die Formvorschriften sind eingehalten. Ebenfalls zulassig ist die alternative Ver-
einbarung verschiedener Gerichtsstande (MARTIN HEDINGER/YANNICK SEAN HOs-
TETTLER, in: SUTTER-SOMM/HASENBOHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zirich 2016, N 28 zu Art. 17
ZPO). Die sachliche Zustandigkeit steht der Parteidisposition hingegen nicht of-
fen, die Zustandigkeit des Handelsgerichts kann folglich nicht wirksam vereinbart
werden (DOMINIK INFANGER, in: SPUHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kom-

mentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 3 zu Art. 17



ZPO). Vorliegend geht aber aus dem klaren Parteiwillen hervor, dass die Parteien
die verschiedenen vertraglichen Gerichtsstands- und Schiedsklauseln nach dem
entstandenen Streit vereinheitlichen wollten. Die Nennung des Handelsgerichts
kann dabei nur als antizipierte sachliche Zustandigkeit interpretiert werden. Damit
ist die Gerichtsstandsvereinbarung gultig und die ortliche Zustandigkeit ist gege-

ben.

Die sachliche Zustandigkeit ergibt sich vorliegend - wie die Klagerin zu
Recht festhalt (act. 1 Rz. 3) - aus Art. 4 Abs. 1 i.V.m. Art. 6 Abs. 2 ZPO und § 44
lit. b GOG.

Das Handelsgericht des Kantons Zurich ist damit fur die Behandlung der

vorliegenden Klage ortlich und sachlich zustandig.
1.2. Allgemeines zur Beweisfuhrung
1.2.1. Behauptungs- und Substantiierungslast

Der Verhandlungsgrundsatz — welcher im vorliegenden Fall anwendbar ist —
besagt, dass der Rechtssuchende die Tatsachen zu behaupten und zu beweisen
hat, aus deren Vorliegen er seinen Anspruch herleitet (Urteil des Bundesgerichts
vom 19. Juli 2011, 4A_169/2011 E. 5.5). Das Gericht darf das Urteil nur auf die
von den Parteien behaupteten Tatsachen abstutzen. Somit obliegt den Parteien
die Behauptungslast. Es handelt sich dabei nicht um eine Rechtspflicht, sondern
um eine prozessuale Obliegenheit, deren Unterlassung zu einem prozessualen

Nachteil fihrt, indem die betreffende Tatsache im Prozess unberlicksichtigt bleibt.

Die Sachvorbringen mussen umfassend, detailliert, in Einzeltatsachen ge-
gliedert und klar dargelegt werden, damit die Gegenpartei Stellung nehmen und
daruber Beweis abgenommen werden kann. Pauschale Behauptungen genlgen
nicht (DANIEL WILLISEGGER, in: SPUHLER/TENCHIO/INFANGER, BSK ZPO, a.a.O.,
N 27 zu Art. 221 ZPO; CHRISTOPH LEUENBERGER, in: SUTTER-SOMM/HASEN-
BOHLER/LEUENBERGER, a.a.0., N 43 zu Art. 221 ZPO; HANS PETER WALTER, in:
HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Berner Kommentar, Einleitung und Personenrecht,
Art. 1-9 ZGB, Bern 2012, N 182 ff. zu Art. 8 ZGB). Die Tatsachen mussen in der
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Rechtsschrift selbst dargelegt bzw. behauptet werden (Art. 221 Abs. 1 lit. d ZPO).
Tatsachen, die sich lediglich aus einer Beilage zu einer Rechtsschrift ergeben,
sind vom Gericht — soweit wie hier die Verhandlungsmaxime das Verfahren be-
herrscht — nicht zu beachten (WILLISEGGER, a.a.0., N 27 zu Art. 221 ZPO; GEORG
NAEGELI/ROMAN RICHERS, in: OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS [Hrsg.], Kurzkommentar
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 221 N. 27; vgl.
auch Urteil des Bundesgerichts vom 19. Juli 2011, 4A.169/2011 E. 6.3). Eine nicht
oder nicht gentgend substantiierte Behauptung darf nachtraglich mittels eines
Beweisverfahrens nicht mehr korrigiert werden, flihrte dies ansonsten doch zu ei-
ner Aushohlung der Substantiierungslast und damit zu einer Verletzung des Ver-
handlungsgrundsatzes (vgl. auch BGE 108 Il 337 E. 3).

Die inhaltliche Tragweite der Substantiierungslast hangt auch vom pro-
zessualen Verhalten der Gegenpartei ab. Bestreitet der Prozessgegner das an
sich schlussige undifferenzierte Vorbringen der behauptungsbelasteten Partei
seinerseits schlissig und widerspruchsfrei, kann diese gezwungen sein, die
rechtserheblichen Tatsachen nicht nur in den Grundzlgen, sondern umfassend
darzulegen. Tatsachenbehauptungen sind dabei immer so konkret zu formulieren,
dass sie einerseits ohne Weiteres als Beweissatz formuliert und in eine allfallige
Beweisverfugung aufgenommen werden kdnnen, und andererseits substantiiertes
Bestreiten moglich ist bzw. der Gegenbeweis angetreten werden kann. Wird dem
Gebot der Substantiierung ungenltgend nachgelebt, ergeht ein Sachentscheid
ohne Beweisabnahme, weil die behauptete Tatsache von Anfang an so behandelt
wird, wie wenn sie beweislos ware. Das Gericht kann einen Sachverhalt nur er-
fragen, wenn dieser zumindest andeutungsweise behauptet worden ist. Zudem
entfallt die richterliche Fragepflicht zum Vornherein, wenn die Gegenpartei auf ei-
ne ungenugende Substantiierung hinweist (Urteil des Bundesgerichts vom 19. Juli
2011, 4A_169/2011 E. 6.2 m.w.H.; BGE 127 11l 365 E. 2b f.; BGE 108 Il 337 E. 3;
WILLISEGGER, a.a.0., N 29 f. zu Art. 221 ZPO; FLAVIO LARDELLI/MEINRAD VETTER,
in: GEISER/FOUNTOULAKIS [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl.,
Basel 2018, N 33 ff. zu Art. 8 ZGB).
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1.2.2. Bestreitungslast

Als Gegenstuck zur Behauptungslast trifft die beweisfreie Partei die Bestrei-
tungslast. Sie hat im Einzelnen darzutun, welche Tatsachen anerkannt und wel-
che bestritten werden. Pauschale Bestreitungen genlgen dafur nicht; auch dies-
bezlglich sind substantiierte Ausfihrungen zu verlangen. Die Anforderungen dur-
fen jedoch nicht so hoch angesetzt werden, dass daraus eine Umkehr der Be-
weislast resultieren wirde; die behauptungspflichtige Partei kann sich folglich
nicht mit Verweis auf unsubstantiierte Bestreitungen von ihren Substantiierungs-
lasten befreien. Es ist lediglich zu verlangen, dass die Bestreitungen einer be-
stimmten Tatsachenbehauptung zugeordnet werden konnen (WALTER, a.a.O.,
N 191 ff. zu Art. 8 ZGB).

1.2.3. Beweislast und Beweisflhrung

Um zum Beweis zugelassen zu werden, hat der Klager die genannten von
ihm zu beweisenden Tatsachen zunachst rechtsgenigend zu behaupten, wobei
die Anforderungen daran — wie dargelegt — insbesondere vom Verhalten der Be-
klagten (Bestreitungen) abhangen. Dabei hat der Klager seiner Behauptungs- und
Substantiierungslast grundsatzlich in den Rechtsschriften selber nachzukommen.
Der blosse Verweis auf Beilagen erfullt die Behauptungslast in aller Regel nicht.
Denn es ist nicht Sache des Gerichts oder der Gegenpartei, sich die Grundlagen
des Anspruchs aus den Beilagen zusammenzusuchen (Urteile des Bundesge-
richts vom 10. August 2015, 4A 264/2015 E. 4.2 und vom 17. Oktober 2014,
4A 317/2014 E. 2.2; LAURENT KILLIAS, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Berner
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 23 zu
Art. 221 ZPO; WILLISEGGER, a.a.0., N 27 und N 31 zu Art. 221 ZPO).

Nach Art. 150 Abs. 1 ZPO ist Beweis Uber rechtserhebliche, streitige Tatsa-
chen zu fihren. Rechtserheblich sind dabei Tatsachen, deren Vorliegen oder Feh-
len den Ausgang des konkreten Verfahrens beeinflussen konnen (PETER GUYAN
in: SPUHLER/TENCHIO/INFANGER, BSK ZPO, a.a.O., N 3 zu Art. 150 ZPO; JURGEN
BRONNIMANN, in: HAUSHEER/WALTER, BK ZPO II, a.a.O., N 27 zu Art. 152 ZPO).

Keine Beweise sind demgegentber Uber Behauptungen abzunehmen, die fir das
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Verfahren nicht relevant sind. Ebenso stehen Rechtsfragen nicht dem Beweis of-

fen.

Das Recht, Beweis zu fuhren (Art. 152 Abs. 1 ZPO), befreit die Parteien
nicht davon, ihre Sachdarstellungen substantiiert vorzubringen. Das Beweisver-
fahren dient nicht dazu, ungenugende Parteivorbringen zu vervollstandigen. Die
rechtserheblichen Tatsachen sind umfassend und klar darzulegen, sodass dar-
Uber Beweis abgenommen werden kann (ANETTE DOLGE, Anforderungen an die
Substanzierung, in: DOLGE, Substantiieren und Beweisen, Praktische Probleme,
Zirich 2013, S. 17 ff., S. 22 f.). Uber einen nicht substantiiert behaupteten Sach-
verhalt ist kein Beweis abzunehmen. Insbesondere sind vage, generelle und pau-
schale Behauptungen, die auf einen Ausforschungsbeweis abzielen, nicht beacht-
lich (BRONNIMANN, a.a.0., N 33 f. zu Art. 152 ZPO).

In der Regel sind die einzelnen Beweisofferten unmittelbar im Anschluss an
die Tatsachenbehauptungen, die damit bewiesen werden sollen, aufzufuhren (Ur-
teil des Bundesgerichts vom 4. Juni 2013, 4A_56/2013 E.4.4). Insbesondere ist zu
bezeichnen, welche Behauptung mit welchem Beweismittel bewiesen werden soll
(BRONNIMANN, a.a.0., N 22 zu Art. 152 ZPO).

1.3. Aufbau der Rechtsschriften
1.3.1. Allgemeines

Zum Aufbau der Rechtsschriften der Parteien gilt anzumerken, dass diese
teilweise unubersichtlich sind und zahlreiche Wiederholungen enthalten. So wer-
den etwa relevante Themen unter verschiedenen Titeln aufgerollt. Insbesondere
bei der Klagerin fallt sodann auf, dass unter der Bezeichnung "Einzelbestreitun-
gen" Behauptungen der Gegenseite ohne ersichtliches System bestritten werden.
Es ist Sache der Parteien, ihre Standpunkte in einer angemessenen Form zu pra-
sentieren und nicht Aufgabe des Gerichts, sich mdgliche Argumente und Stand-
punkte in ausufernden Rechtsschriften zusammenzusuchen. Soweit keiner ein-
heitlichen und sinnvollen Struktur gefolgt wird, sodass eine Behauptung bzw. Be-

streitung ohne Weiteres einem bestimmten Thema oder Sachverhaltselement zu-
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geordnet werden kann, kommen die Parteien ihren Substantiierungs- und Bestrei-
tungspflichten nicht in genigender Weise nach. In diesen Bereichen gilt die Dar-

stellug der Gegenseite als unbestritten.

Der Vollstandigkeit halber ist anzumerken, dass bei sich (mehrmals) wieder-
holenden Ausflhrungen nachfolgend nicht auf samtliche Textstellen hingewiesen
wird, was aber nicht bedeutet, dass die Ubrigen gleichlautenden Ausfuhrungen

nicht bertcksichtigt worden waren.
1.3.2. Beweisfuhrung der Parteien

Beide Parteien fiihren in ihren Rechtsschriften zahlreiche Beweisofferten
auf, wobei diese verschiedentlich zu Bemerkungen allgemeiner Natur Anlass ge-

ben.

a. Eine pauschaler Hinweis auf "samtliche genannten Beweismittel" - wie dies
die Beklagte in ihren Rechtsschriften zu samtlichen Behauptungen macht (act. 10;
act. 34) - genugt den Anforderungen an eine Beweisofferte nicht. Eine genligende
und damit zu beachtende Beweisofferte liegt nur dann vor, wenn die angerufenen
Beweismittel explizit genannt werden. Uber die explizit offerierten Beweismittel zu
einzelnen Themen hinaus, sind dementsprechend keine Beweismittel als offeriert

anzusehen.

b. Dasselbe gilt fir die pauschale Nennung der immer wieder gleichen Be-
weismittel zu allen oder fast allen Ausfuhrungen. Wird ein Beweismittel fur samtli-
che Ausfuhrungen angerufen, selbst bei Randziffern die gar keinen Inhalt haben
oder deren Inhalt einem Beweis (zumindest in dieser Form) nicht zuganglich sind,
ist die Partei ihren Pflichten nicht nachgekommen. Es ist nicht Aufgabe des Ge-
richts, nachzuforschen, was mit der pauschalen Nennung eines Beweismittels
gemeint ist, bzw. welche Behauptungen damit bewiesen werden kénnen und sol-
len. Die exzessive Nennung bestimmter Beweismittel fihrt dazu, dass die Bewei-
se nicht mehr klar mit den Tatsachenbehauptungen verbunden werden konnen.
Es ist Sache der Parteien in substantiierter und klarer Weise die Beweismittel mit

den Tatsachenbehauptungen in Verbindung zu bringen. Das Gericht hat nicht die
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Aufgabe, die Parteiausfuhrungen nach zu beweisenden Tatsachen zu durchsu-
chen und die geeigneten Beweismittel dazu zu eruieren - auch dann nicht, wenn
eine solche Offerte zu jeder Ziffer wiederholt wird. Soweit sich aus den Ausflh-
rungen nicht offensichtlich ergibt, welche Beweismittel zu einer bestimmten Tat-
sachenbehauptung abzunehmen sind, kann die Abnahme ohne Weiterungen un-

terbleiben. Im Einzelnen gilt was folgt:

Die Klagerin offeriert regelmassigJ.  und N.___ als sachverstandige
Zeugen. Dabei handelt es sich um Parteigutachter, die entsprechend im vorlie-
genden Verfahren nicht als neutrale Sachverstandige angesehen werden kénnen.
Inwiefern die beiden Uber ihre Begutachtung hinaus etwas zur Klarung des Sach-
verhalts beitragen konnten, legt die Klagerin nicht dar. Die Gutachten selbst spre-
chen fur sich und die Parteigutachter sind dazu nicht erneut zu befragen. Eine

Zeugeneinvernahme ist damit nicht erforderlich.

Die wiederholte Offerte einer Expertise durch die Klagerin ist ebenfalls als
ungenugend anzusehen. Sie nennt jeweils lediglich pauschal ein Gutachten als
Beweismittel, ohne naher zu spezifizieren, wozu der gerichtliche Gutachter zu be-
fragen ware. Die Klagerin hatte in klarer Weise darzustellen, worlber eine (oder
auch mehrere) Expertise zu erstellen ware. Soweit sie diese nicht durch konkrete
Inhalte mit ihren Parteibehauptungen in Verbindung bringt, ist keine Expertise an-
zuordnen. Es ist namlich nicht Sache des Gerichts die einer Begutachtung zu-
ganglichen Parteibehauptungen herauszufiltern und gestitzt darauf ein Gutachten

einzuholen.

Die von der Beklagten offerierten Parteibefragungen gentgen den gesetzli-
chen Anforderungen ebenfalls nicht. In den Rechtsschriften sind die konkreten
Beweismittel zu nennen, nicht nur die Art der Beweismittel. In ihren allgemeinen
Ausflihrungen weist die Beklagte darauf hin, dass seitens der Beklagten jeweils
O.__ zu befragen sei; die betroffenen Personen bei der Klagerin wurden auf
Nachfrage bekannt gegeben (act. 34 Ziff. 9). Zu Gunsten der Beklagten kann im-
merhin davon ausgegangen werden, dass die Befragung von O.  in Form
einer Parteibefragung grundsatzlich gentigend offeriert worden ist. Weitere zu be-

fragende Personen nennt die Beklagte nicht. Eine spatere Benennung ist nicht
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moglich, vielmehr waren die Beweismittel in den beiden Rechtsschriften zu be-
zeichnen gewesen (LEUENBERGER, a.a.0., N 4 f. zu Art. 229 ZPO). Weitere Par-
teibefragungen sind damit aufgrund der beklagtischen Beweisofferte nicht in Be-

tracht zu ziehen.

Zur offerierten Parteibefragung von O._ ist aber anzumerken, dass die
pauschale Offerte eines Beweismittels zu samtlichen Behauptungen den Anforde-
rungen der Rechtsprechung nicht genlgt. Entsprechend ist die Beweisofferte nur
dann Uberhaupt zu bericksichtigen, wenn aus den Ausfiuhrungen offensichtlich
wird, was mit der Befragung bewiesen werden soll, mit anderen Worten: wenn
diese im Rahmen der Ausfuhrungen ausdrucklich offeriert wird. Die pauschale
Nennung der Parteibefragung ist dagegen nicht genugend und kann entspre-

chend nicht bertcksichtigt werden.

c. Weiter kann ein Beweismittel die Behauptungen der Parteien nicht ersetzen.
Soweit sich die zu beweisenden Tatsachen uUberhaupt erst aus der Beweisab-
nahme - konkret einer Parteibefragung (etwa act. 34 Ziff. 211 ff.,, wonach P.__
und O._  pauschal zur sorgfaltigen Ausfihrung der Bauleitung zu befragen
seien) - ergeben wirden, hat eine Beweisabnahme zu unterbleiben Schliesslich

kann eine Parteibefragung die Behauptungen der Parteien nicht ersetzen.

d. Die Beklagte macht weiter sowohl in ihrer Klageantwort als auch in der Dup-
lik einen Vorbehalt weiterer Beweismittel zu samtlichen Parteibehauptungen. Dies
ist nicht weiter zu beachten. Die Beweismittel sind im Rahmen der Rechtsschrif-
ten abschliessend zu nennen. Danach gilt das Novenrecht (Art. 229 ZPO; LEUEN-
BERGER, a.a.0., N 4 f. zu Art. 229 ZPO). Ein Vorbehalt weiterer Beweismittel kann
diese Voraussetzungen nicht aushebeln. Es ist folglich nicht erforderlich, dass die

Beklagte bezuglich der offerierten weiteren Beweismittel angehort wird.

e. Hinsichtlich der Beweisverbindung gilt fir beide Parteien dasselbe: Wie aus-
gefuhrt kann die Nennung von zahlreichen Beweismitteln nach seitenlangen Aus-
fuhrungen nicht genugen. So offerierte Beweismittel sind nur dann abzunehmen,
wenn sich aus den Ausfuhrungen die Verbindung zu den Beweismitteln klar

ergibt. Auf die nicht naher zugeordneten Beweismittel ist hingegen ohne Weite-



-16 -

rungen nicht naher einzugehen. Insbesondere genugt aber auch ein pauschaler
Verweis auf ein umfangreiches Dokument - etwa die Baubeschreibungen und
Leitdetails oder Werkvertrage - nicht. Es ware an den Parteien, gerade bei sol-

chen Urkunden auch die genaue Fundstelle anzugeben.

f. In Bezug auf die Editionsbegehren ist der Klagerin weitgehend zuzustim-
men: Ein pauschales Begehren betreffend zahlloser nicht genauer bezeichneter
Unterlagen ist nicht gentgend. Es ware an der Beklagten gewesen, die erforderli-
chen Unterlagen genauer zu definieren. Auch wenn ihr - zumal es sich um Urkun-
den der Klagerin handelt - nicht im Detail bekannt sein kann, welche Unterlagen
vorhanden sind, so ist ihr doch zuzumuten, dass sie zumindest die erforderlichen
Belege zum Beweis der behaupteten Tatsachen einschrankt. Ob dies im Einzelfall

in gentgender Weise erfolgt ist, ist gegebenenfalls zu prufen.
1.4. Neue Behauptungen im Rahmen der Hauptverhandlung

Die Klagerin hat im Rahmen der Hauptverhandlung neue Tatsachenbehaup-
tungen aufgestellt (Prot. S. 20). Der Aktenschluss ist bereits nach Abschluss des
Schriftenwechsels eingetreten, was den Parteien auch angezeigt wurde (Art. 229
ZPO; act. 36). Die Klagerin hat nicht ausgefiihrt, inwiefern es sich bei den neuen
Behauptungen (Anerkennung der Rechtsnachfolge aufgrund von Korrespondenz
bzw. Rechnungsstellung; Zusammensetzung des zustandigen Teams) um zulas-
sige Noven im Sinne von Art. 229 ZPO handeln soll. Ohnehin waren diese Tatsa-
chen der Klagerin langst bekannt. Die neuen Behauptungen sind folglich nicht zu

beachten.

2. Ausgangslage

2.1. Unbestrittener Sachverhalt

Unbestritten ist, dass die Parteien bzw. ihre (behaupteten) Rechtsvorgange-
rinnen beim Bau von sieben A. -Filialen in der Schweiz zusammengearbeitet
haben. Zu diesem Zweck wurden folgende Generalplaner- und Architektenvertra-

ge abgeschlossen (in chronologischer Reihenfolge):
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- A. -Architektenvertrag fir Gebaude vom 7./13. Juli 2005 betref-
fend A. -Lebensmittelmarkt in F. (act. 3/6);

- A. -Architektenvertrag fir Gebaude vom 11./12. Oktober 2005 be-
treffend A. -Lebensmittelmarkt 1 in G. (act. 3/7);

- A. -Architektenvertrag fir Gebaude vom 31. Mai 2007 betreffend
-Lebensmittelmarkt 2 in E. (act. 3/4);

-Generalplanervertrag vom 16./19. Oktober 2007 betreffend
-Lebensmittelmarkt 3 in H. (act. 3/9);

-Generlaplanervertrag vom 16./19. Oktober 2007 betreffend
-Lebensmittelmarkt 4 in I. (act. 3/10);

-Generalplanervertrag vom 5./11. Juni 2009 betreffend
-Lebensmittelmarkt 2 in E. (act. 3/5);

-Generalplanervertrag vom 14./16. September 2009 betreffend
-Lebensmittelmarkt 1 in G. (act. 3/8);

-Generalplanervertrag vom 17. Mai/8. Juni 2010 betreffend
-Lebensmittelmarkt 5 in C. (act. 3/2);

-Generalplanervertrag vom 17. Mai/8. Juni 2010 betreffend
-Lebensmittelmarkt 6 in D. (act. 3/3);

> >> > >> >> >2> >

Gegenstand der Vertrage war das Erbringen von Planungs- und Baulei-
tungsleistungen, wobei Uber den Umfang der geschuldeten Leistungen keine Ei-

nigkeit besteht.

Die Vertragspartner bei samtlichen Vertragen waren einerseits die A.

Schweiz GmbH mit Sitz in M.___ | Deutschland, jeweils handelnd durch ihre
Zweigniederlassung in ... respektive spater in K.___, und andererseits die Kol-
lektivgesellschaft B1._ SIA SWB HTL mit Sitzin L. (act. 3/2-10). Die
Kollektivgesellschaft B1._  wurde zufolge Ausscheidens von Gesellschafter
Q. aufgelést. O.__ fuhrte das Geschaft vorerst als Einzelunternehmer

weiter, bevor samtliche Aktiven und Passiven in die heutige Beklagte eingebracht
wurden (act. 1 Rz. 12; act. 10 Ziff. 10; act. 3/20 und act. 3/21). Entsprechend sind
die Rechte und Pflichten aus den Vertragen auf die Beklagte Ubergegangen (aus
Griinden der Ubersichtlichkeit werden in der Folge sowohl die heutige Beklagte
als auch die frihere Kollektivgesellschaft als Beklagte bezeichnet; wo eine Diffe-
renzierung aus rechtlichen Grunden zwingend ist, wird dies explizit ausgefuhrt).
Demgegenlber wird seitens der Beklagten bestritten, dass die Klagerin die

Rechtsnachfolgerin der Vertragspartnerin ist.
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Die Bauarbeiten wurden durch verschiedene Unternehmen ausgefihrt
(act. 1 Rz. 15, Rz. 37, Rz. 47, Rz. 58, Rz. 69, Rz.79; Rz.92; act. 10 Ziff. 17,
Rz.40, Rz.50, Rz.61, Rz.72, Rz.82, Rz.95; act. 3/24-26, act. 3/45-47,
act. 3/58-60, act. 3/73-75, act. 3/87-89, act. 3/100-102, act. 3/118-120) und am
19. September/8. November/11. Dezember 2007 (F.__ ; act. 1 Rz. 59; act. 10
Ziff. 62; act. 3/76-78), 7. Mai/30. Juni/9. September 2008 (H.___ ; act. 1 Rz. 80;
act. 10 Ziff. 83; act. 3/103-105), 18./24. Juni 2009 (. ; act. 1 Rz. 93; act. 10
Ziff. 96; act. 3/121+122), 30. September 2009 (E.  ; act. 1 Rz.48; act. 10
Ziff. 51; act. 3/61-63), 17. Marz/15. Dezember 2009/3. Marz 2010 (G._____ ; act. 1
Rz. 70; act. 10 Zziff. 73; act. 3/90-92), 20./26. Oktober 2010 (C.___ ; act. 1
Rz. 16; act. 10 Ziff. 18; act. 3/27-29), sowie am 30. Marz/31. Mai 2011 (D.__ ;
act. 1 Rz. 38; act. 10 Ziff. 41; act. 3/48-50) abgenommen. Die Filialen wurden er-
stellt und die Klagerin hat das vereinbarte Honorar vollumfanglich geleistet (act. 1
Rz. 14, Rz. 36, Rz. 46, Rz. 57, Rz. 68, Rz. 78, Rz. 91; act. 10 Ziff. 16, Rz. 39,
Rz. 49, Rz. 60, Rz. 71, Rz. 81, Rz. 94; act. 3/22+23; act. 3/43+44, act. 3/56+57,
act. 3/71+72, act. 3/85+86, act. 3/98+99, act. 3/116+117).

Zwischen dem 19. September 2013 und dem 29. Oktober 2013 hat die Kla-
gerin fur samtliche vom Streit betroffenen Filialen Expertisen der N.__  und
Partner AG erstellen lassen, dies weil feuchte Stellen und Risse aufgetreten seien
(act. 1 Rz. 17, Rz. 39, Rz. 49, Rz. 60, Rz. 71, Rz. 81, Rz. 94; act. 3/30, act. 3/51,
act. 3/64, act. 3/79, act. 3/93, act. 3/106, act. 3/123; in der Folge Untersuchung
N.__ ). In der Folge rugte die Klagerin verschiedene Mangel an den Bauten
und forderte die Beklagte auf, die fur die Mangelbehebung erforderliche Planung
vorzunehmen. Die Mangelrigen datieren vom 23. September 2013 (C.__ |
act. 3/32; F.__ , act. 3/80), 27.September 2013 (G.___, act. 3/94),
30. September 2013 (E.___, act. 3/65), 3. Oktober 2013 (H._____, act. 3/107),
18. Oktober 2013 (I.___, act. 3/124) und 31. Oktober 2013 (D._____, act. 3/52).
Zwischen dem 13. Marz 2015 und dem 6. Oktober 2015 fanden in samtlichen Fili-
alen eine amtliche Feststellung (F._ |, act. 1 Rz. 64 f., act. 3/82+83; H._ |
act. 1 Rz. 85 ff., act. 3/109-111, act. 3/113, act. 3/115) beziehungsweise eine Be-
gehung unter der Leitung der R.___ AG mit den beteiligten Unternehmern
(C.___ ,act.1 Rz. 21, act. 3/37; D.____ , act. 1 Rz.43, act. 3/54; E._
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act. 1 Rz. 53; act. 3/67; G.__ , act. 1 Rz. 75, act. 3/96; I.__ , act. 1 Rz. 98,
act. 3/126) statt - an welchen die Beklagte jedoch nicht teilgenommen hat. Ge-
stutzt darauf erstattete die Klagerin fur samtliche Filialen zusatzliche Mangelrigen
(act. 3/38; act. 3/55; act. 3/68; act. 3/84; act. 3/97, act.3/112; act. 3/114;
act. 3/127). Sodann liess die Klagerin fur die Filiale C.__ durch J.__ | dipl.
Bauing. ETH/SIA/STV, ein Gutachten Uber die Mangel bzw. Schaden erstellen,

welches sie im vorliegenden Verfahren als Parteigutachten ins Recht legte (act. 1

Rz. 23 ff.; act. 3/39; in der Folge Gutachten J. ).
Sanierungsarbeiten wurden bisher einzig an den Filialen E. , H.
und |I. vorgenommen (act. 1 Rz. 132; act. 30 Rz. 264 ff., insbesondere

Rz. 272, Rz. 283 und Rz. 286).
2.2. Wesentliche Parteidarstellungen

Die Klagerin macht im Wesentlichen geltend, die Beklagte habe im Rahmen
der Planung der Filialen und der Ausubung der Bauleitung verschiedene Fehler
begangen. Die Fehlplanungen, insbesondere im Sockelbereich der Fassaden,
und die mangelhafte Bauleitung hatten zu verschiedenen Mangeln an den Bauten
gefuhrt. So seien an samtlichen Filialen feuchte Stellen und Risse aufgetreten, die
auf die Versaumnisse der Klagerin zurickzufuhren seien. Dies habe eine Sanie-
rung der Filialen erforderlich gemacht. Sowohl aufgrund einer werkvertraglichen
Haftung als auch aus der mangelhaften Bauleitung habe die Beklagte fur den ent-
standenen Schaden, neben den Sanierungskosten auch die entstandenen An-
waltskosten und die Kosten fur die Erstellung von Expertisen einzustehen. Diese
seien direkt auf die Fehler der Beklagten zurickzufihren. Ausserdem stehe der
Klagerin aufgrund der fehlerhaft ausgefuhrten Bauleitung ein Anspruch auf Minde-

rung des Werkpreises zu.

Die Beklagte stellt sich dagegen auf den Standpunkt, die Klagerin sei fir die
vorliegende Klage gar nicht aktivlegitimiert. Der Ubergang der Rechte von der
A._ Schweiz GmbH, M.___ | sei nicht erfolgt. Sie bestreitet auch das Vor-
liegen von Fehlern in den von ihr erstellten Planen. Diese seien nach den verbind-

lichen Vorgaben der Klagerin erstellt worden und wiurden den Regeln der Bau-
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kunde entsprechen. Zudem habe sie gewisse Punkte abgemahnt, die Klagerin
bzw. die A.__ Schweiz GmbH habe aber an ihren Planen festgehalten. Auch
die Bauleitung sei jederzeit sorgfaltig und korrekt erfolgt, sodass auch daraus kei-
ne Haftung abgeleitet werden kénne. Schliesslich werde auch der Kausalzusam-
menhang zwischen den (bestrittenen) Mangel und den behaupteten Schaden be-

stritten.
2.3. Zusammenfassung der Problemstellungen

Vorab gilt zu prufen, ob die Rechte aus den vorgenannten neun Vertragen
zwischen der A. Schweiz GmbH, M. , und der Beklagten auf die Kla-

gerin Ubergegangen sind (sogleich E. 3).

Fir ihre Hauptanspriche macht die Klagerin zwei verschiedene Grundlagen
geltend. Einerseits leitet sie diese aus einer behaupteten fehlerhaften Planung ab,
welche nach werkvertraglichen Regeln zu beurteilen sei. Andererseits bestehe
der gleiche Anspruch auch aufgrund der mangelhaften Bauleitung der Beklagten.
Hierbei kamen die Vorschriften des Auftragsrechts zur Anwendung. Gestutzt auf
beide Anspruchsgrundlagen stehe ihr ein Ersatz des Mangelfolgeschadens zu.
Eine eigentliche Differenzierung zwischen den Fehlern der Beklagten im Rahmen
der Planung und im Rahmen der Bauleitung nimmt die Klagerin nicht vor. Ent-
sprechend sind samtliche behaupteten Mangel unter beiden Aspekten zu prifen
(hinten E. 5.3).

Weiter ist zu bemerken, dass sich beide Parteien mehrfach wiederholen.
Insbesondere machen sie zu den einzelnen behaupteten Mangeln fur samtliche
betroffenen Filialen mehr oder weniger dieselben Ausfuhrungen. Die Beklagte be-
streitet zwar explizit, dass die Mangel der Filiale C.__ pauschal auf die ande-
ren Ubertragen werden konnten. Jede Filiale habe ihre Besonderheiten und sei
von anderen Unternehmen ausgefihrt worden (act. 10 Ziff. 25). Sie macht aber in
der Folge keine grundlegend anderen Ausfuhrungen zu den einzelnen behaupte-
ten Mangeln. Es rechtfertigt sich entsprechend, diese Punkte auch im Rahmen

des Urteils zusammenfassend zu prifen, zumal die Ursachen und Folgen der
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Mangel jeweils gleich begriindet werden. Eine Differenzierung wird nur dort vor-

genommen, wo dies entscheidrelevant ist.

3.  Aktivlegitimation

3.1. Darstellung der Parteien

Wie ausgefuhrt (vorne E. 2.1) wurden die fur den vorliegenden Streit rele-
vanten Vertrage zwischen der Beklagten und der A._ Schweiz GmbH,
M. | jeweils vertreten durch die Zweigniederlassungen in ... bzw. K.,
abgeschlossen. Wahrend sich die Klagerin als Universalsukzessorin letzterer an-
sieht, wird die Rechtsnachfolge durch die Beklagte bestritten. Vorab festzuhalten
bleibt, dass es sich bei der Frage der Rechtsnachfolge im Wesentlichen um eine
Rechtsfrage handelt. Die (teilweise ausufernden) Ausfihrungen der Parteien sind

entsprechend nur soweit relevant, als sie die tatsachlichen Grundlagen betreffen.

Die Klagerin halt im Wesentlichen fest, dass im Rahmen einer Reorganisati-
on der Unternehmensstruktur der A._ -Gruppe in der Schweiz samtliche Ge-
schaftsaktivitaten auf die Klagerin Ubertragen worden seien. Dazu seien samtliche
Vermogenswerte und Verbindlichkeiten der A._ Schweiz GmbH mit Ausglie-
derungsvertrag vom 25. April 2013 auf die A.___ Switzerland GmbH & Co KG
Ubertragen worden; dies in Anwendung von §123 Abs. 3 Nr. 1 des deutschen
Umwandlungsgesetzes (UmwG/D). Bei der A._ Switzerland GmbH & Co KG
habe es sich um eine Sonderform der deutschen Kommanditgesellschaft gehan-
delt, an der die Klagerin sowie die S.__ -GmbH als personlich haftende Ge-
sellschafter und die A.__ Schweiz GmbH, M. | als Kommanditarin betei-
ligt gewesen seien. In der Folge seien sowohl die A.  Schweiz GmbH per
31. Mai 2015 als auch die S._ -GmbH per 17. Juni 2013 aus der Gesellschaft
ausgetreten. Dies habe zur Folge gehabt, dass das gesamte Vermogen der
A._ Switzerland GmbH & Co. KG auf die Klagerin Ubergegangen seien
(act. 1 Rz. 8 f.; act. 30 Rz. 29 ff.).

Die Beklagte bestreitet einen Ubergang der Rechte auf die Klagerin. Ein sol-

cher Vorgang lasse sich weder dem Handelsregisterauszug der Klagerin noch
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demjenigen der geléschten A. Schweiz GmbH, M. | Zweigniederlas-
sung K.___, entnehmen. Bei der Klagerin handle es sich um eine Gesellschaft
schweizerischen Rechts, weshalb nach Art. 155 IPRG auch Schweizer Recht auf
sie anwendbar seien. Anwendbar seien die Vorschriften des IPRG Uber die Fusi-
on, zumal eine Gesamtrechtsnachfolge nach deutschem Recht im Schweizer
Recht nicht existiere. Entsprechend seien die zwingenden Vorschriften der betei-
ligten Gesellschaftsstatute anzuwenden. Der Handelsregistereintrag sei konstitu-
tiv, ein solcher bestehe aber nicht. Bestritten werde zudem, dass bei einer partiel-
len Vermdgensubertragung die Vertrage ohne Zustimmung der Gegenpartei
ubergehen konnen und dass die hier relevanten Vertrage in den relevanten Anla-
gen des Ausgliederungsvertrages vom 25. April 2013 enthalten waren (act. 10
Ziff. 7 ff.; act. 34 Ziff. 25 ff.).

3.2. Anwendbares Recht

Bei der Beurteilung der Aktivlegitimation der Klagerin ist zu beachten, dass
sich die behauptete Rechtsnachfolge aus zwei separaten Rechtsvorgangen zu-
sammensetzt. Nach der Darstellung der Klagerin erfolgte erst eine Ausgliederung
nach deutschem Recht, womit die Rechte aus den relevanten Vertragen auf die
A._ Switzerland GmbH & Co KG Ubergegangen seien. Der zweite zu beurtei-
lende Vorgang ist der Austritt der anderen Gesellschafter und die damit verbun-
dene Anwachsung des Vermdgens (wiederum nach deutschem Recht) bei der

Klagerin. Diese sind jeweils einzeln zu beurteilen.
3.2.1. Ausgliederung

Gestutzt auf das IPRG gilt im internationalen Verhaltnis bei Fragen des Ge-
sellschaftsrechts in erster Linie das Inkorporationsprinzip (Art. 154 IPRG). Auf ei-
ne Zweigniederlassung in der Schweiz ist gemass Art. 160 IPRG Schweizer
Recht anzuwenden. Wie weit dieser Vorbehalt greifen soll, hat das Bundesgericht
bisher nicht entschieden. Die herrschende Lehre stellt sich auf den Standpunkt,
dass lediglich diejenigen Regeln zur Anwendung kommen, die dem Schutz des
Handelsverkehrs und der (schweizerischen) Glaubiger dienen (RODRIGO RODRI-
GUEZ, in: HONSELL/VOGT/SCHNYDER/BERTI [Hrsg.], Basler Kommentar Internationa-



-23-

les Privatrecht, 3. Aufl., Basel 2013, N 5 zu Art. 160 IPRG). Dies kann aber nur flr
den Eintrag an sich und ein allfalliges Handeln der Zweigniederlassung gelten.
Bei der ersten zu beurteilenden Rechtsnachfolge handelt es sich um eine Uber-
tragung von Vermogenswerten - ob diese im Sinne des IPRG als Spaltung oder
als Vermdgensubertragung zu qualifizieren ist, kann einstweilen offen bleiben -
von der deutschen Gesellschaft A, Schweiz GmbH auf die ebenfalls deut-
sche Gesellschaft A.  Switzerland GmbH & Co KG. Die schweizerische
Zweigniederlassung war an diesem Vorgang nur in tatsachlicher Hinsicht und in-
sofern beteiligt, als dass auch Vermdgenswerte und Rechtsgeschafte Ubertragen
wurden, die ihre geschaftliche Tatigkeit betroffen haben. Allerdings hat eine
Zweigniederlassung keine eigene Rechtspersonlichkeit und ist immer Teil einer
anderen Rechtseinheit (vgl. etwa CHRISTIAN CHAMPEAUX, in: SIFFERT/TURIN [Hrsg.],
Stampflis Handkommentar Handelsregisterverordnung, Bern 2013, N1f. zu
Art. 109 HRegV). Sie kann entsprechend auch keine Vermdgenswerte Ubertragen
oder Ubernehmen; am Vertrag war sie ebenfalls nicht beteiligt. Entsprechend liegt
ein Umwandlungsvorgang zwischen zwei deutschen Gesellschaften vor, auf den

ausschliesslich deutsches Recht zur Anwendung kommt.
3.2.2. Anwachsung

In der Folge macht die Klagerin eine Anwachsung geltend, welche aus dem
Austritt der Ubrigen Gesellschafter aus der A._ Switzerland GmbH & Co KG
resultiert. Der hier zu beurteilende Vorgang der Anwachsung stellt nach deut-
schem Recht einen gesellschaftsrechtlichen Automatismus dar; eine Vermogens-
Ubertragung im Sinne des deutschen Umwandlungsgesetzes (UmwG/D) ist darin
nicht zu sehen. Die Auslegung der Verweisungsbestimmungen ist gemass bun-
desgerichtlicher Rechtsprechung allerdings nach der lex fori vorzunehmen (Urteil
des Bundesgerichts vom 11. Dezember 2007, 4A_430/2007 E. 4; BGE 131 Ill 153
= Pra. 94 (2005) Nr. 150 E. 6).

Im Schweizer Recht findet sich eine vergleichbare Regelung im Recht der
Kollektivgesellschaft, wo ein Gesellschafter die Gesellschaft gegen Auszahlung
des anderen Gesellschafters weiterfihren kann (Art. 579 Abs. 1 OR). Die eigentli-

che Vermogensubertragung erfolgt - soweit sowohl die Kollektivgesellschaft als
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auch der ubernehmende Einzelunternehmer im Handelsregister eingetragen sind
- auch in diesem Fall nach dem Fusionsgesetz (DANIEL STAEHELIN, in:
HONSELL/VOGT/WATTER [Hrsg.], Basler Kommentar Obligationenrecht I, 5. Aufl.,
Basel 2016, N 4 f.). Daraus folgt, dass nach lex fori der in Frage stehende Vor-
gang kein eigenstandiges Institut darstellt. Vielmehr ist die erfolgte Anwachsung

als Vermogensubertragung anzusehen.

Auf die Spaltung und Vermogensubertragung finden gemass Art. 163d
Abs. 1 IPRG die Vorschriften des IPRG Uuber die Fusion (Art. 163a ff. IPRG)
grundsatzlich sinngemass Anwendung. Gemass Art. 163d Abs. 2 IPRG untersteht
die Vermdgensiibertragung im Ubrigen dem Recht der Ubertragenden Gesell-
schaft. Dies gilt vermutungsweise auch fir den Ubertragungsvertrag (Art. 163d
Abs. 3 IPRG). Gemass des demzufolge analog anwendbaren Art. 163a Abs. 1
IPRG kann eine schweizerische Gesellschaft eine auslandische Gesellschaft bzw.
deren Vermdgen ubernehmen, wenn das auf die auslandische Gesellschaft an-
wendbare Recht dies gestattet und dessen Voraussetzungen erfullt sind.
Art. 163c IPRG enthalt eine kumulative AnknUpfung, wonach die Formvorschriften
(und damit auch die Publizitatsvorschriften, vgl. PETER V. KUNZ/RODRIGO RODRI-
GUEZ, in: HONSELL/VOGT/SCHNYDER/BERTI, BSK IPRG, a.a.o., N 26 f. zu Art. 163a
IPRG) beider involvierten Rechtsordnungen einzuhalten sind. Dabei hat jede be-
teiligte Gesellschaft die Publizitatsvorschriften der eigenen Rechtsordnung einzu-
halten, sodass Gesellschafter und Glaubiger jeweils nach dem eigenen Gesell-
schaftsstatut informiert werden (KuNz/RODRIGUEZ, a.a.0., N 7 zu Art. 163c IPRG).
Daraus folgt, dass im vorliegenden Fall fir den eigentlichen Vorgang der Vermo-
gensubertragung das deutsche Recht - angeknlpft an die Ubertragende A.
Switzerland & Co KG - anwendbar ist, gleichzeitig aber auch die Form- und (fur

die Klagerin) Publizitatsvorschriften des Schweizer Rechts zu beachten sind.

Schliesslich ist fur diejenigen Bereiche, die die Grundung der Klagerin be-
treffen, gestutzt auf Art. 155 IPRG ausschliesslich Schweizer Recht anwendbar,
zumal es sich bei der Klagerin um eine Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz
handelt.
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3.3. Ubergang der Rechte auf die Klagerin

Vorab ist festzuhalten, dass alleine weil "tausende" Vertragspartner der Kla-
gerin nicht gegen die Gesamtrechtsnachfolge der Klagerin opponiert haben diese
nicht als belegt angesehen werden kann. Ebenso sind weder das Schreiben der
T.  AG (act. 3/19) noch die Auskunft des Eidgendssischen Grundbuchamts
(act. 3/18) fur das hiesige Gericht verbindlich. Ersteres stellt eine reine Parteibe-
hauptung dar und enthalt keine Begrindung fur die gezogenen Schlisse, wah-
rend letztere vor den fraglichen Ubertragungen ergangen ist und damit unter dem
Vorbehalt der gultigen Durchflihrung der einzelnen Vorgange ergangen ist. Genau
dies ist aber vorliegend die relevante Frage. Ebenso verkennt die Klagerin, dass
es sich bei der Prufung der Aktivlegitimation in der Verfigung vom 23. Januar
2017 nur um eine summarische Prufung zur Beurteilung einer Verfahrensbe-

schrankung gehandelt hat, auch darauf kann sie sich folglich nicht berufen.

Demgegenuber ist es entgegen der Beklagten (etwa act. 34 Ziff. 50) nicht re-
levant, ob das gewahlte Vorgehen der Klagerin zwingend war. Soweit dieses als
zulassig anzusehen ist, steht den Beteiligten die Mdglichkeit offen entsprechend

vorzugehen.
3.3.1. Ausgliederungsvertrag

Die behauptete Rechtsnachfolge der A. Switzerland GmbH & KG auf
die Vertragspartnerin A. Schweiz GmbH, M. , resultiert aus dem Aus-
gliederungsvertrag vom 25. April 2013 (act. 3/14). Wie ausgeflhrt, ist dieser nach

deutschem Recht zu beurteilen.

Der Ausgliederungsvertrag ist in § 123 ff. UmwG/D geregelt. Demnach kann
ein Rechtstrager aus seinem Vermdgen einen Teil oder mehrere Teile gegen Ge-
wahrung von Anteilen oder Mitgliedschaften des Ubernehmenden bzw. neu zu
griundenden Rechtstragers ausgliedern (§ 123 Abs. 3 UmwG/D; ANDRE SCHWAN-
NA, in: SEMLER/STENGEL [Hrsg.], Umwandlungsgesetz, 4. Aufl., Minchen 2012,
N 15 ff. zu § 123 UmwG). Dabei handelt es sich um eine Form der Spaltung. Der
notwendige Inhalt des Spaltungsvertrages ist in § 126 Abs. 1 UmwG/D geregelt.
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Die geforderten Elemente sind im vorliegenden Ausgliederungsvertrag allesamt
enthalten. Insbesondere ist die Gegenleistung firr die Ubertragung des Ausgliede-
rungsgegenstands enthalten (act. 3/14 § 1 Ziff. 2), wobei festzuhalten ist, dass ei-
ne Ausgliederung in der Regel gegen die Gewahrung von Anteilen erfolgen muss
(HENNING SCHROER, in: SEMLER/STENGEL, a.a.0., N 27 zu § 126 UmwG/D). Eine
Auszahlung bzw. ein Verzicht auf Anteile ist dabei zulassig (SCHROER, a.a.O.,
N 29 zu § 126 UmwG/D). Ausserdem wird der Gegenstand der Ausgliederung ge-
regelt und durch die Anlagen prazisiert (act. 3/14 § 2; act. 16/222-224). Auch die
weiteren Vorschriften, wie die erforderlichen Eintragungen im Handelsregister
sind erfullt (§ 127 ff. UmwG/D; act. 3/15; act. 3/17). Eine Eintragung im schweize-
rischen Handelsregister hinsichtlich der Zweigniederlassung in K. war - wie
gezeigt - nicht erforderlich. Inwiefern der Ausgliederungsvertrag an sich ungultig
sein konnte, ist nicht ersichtlich und wird von der Beklagten so auch nicht geltend

gemacht.

Aber selbst wenn die Schweizer Publizitatsvorschriften als anwendbar ange-
sehen wirden, kann die Beklagte daraus nichts zu ihren Gunsten herleiten. Ge-
mass Art. 112 Abs. 1 HRegV bleibt die Zweigniederlassung bei einer Spaltung
bestehen, wenn nicht deren Loschung angemeldet wird. Anzumelden sind nur
Anderungen, die sich auf die Eintragung der Zweigniederlassung beziehen. So ist
etwa einzutragen, wenn die Zweigniederlassung neu von der Ubernehmenden
Gesellschaft betrieben wird (CHAMPEAUX, a.a.0., N 2 zu Art. 112 HRegV). Dass
die A.__ Switzerland GmbH & Co KG die Zweigniederlassung in K.___ wei-
tergefuhrt hatte, wird vorliegend nicht behauptet. Ebenso wenig ist dies aus den
eingereichten Vertragen ersichtlich. Auch war ein solcher Ubergang der Zweig-
niederlassung nicht zwingend, zumal die A._ Schweiz GmbH weiterhin be-
standen hat. Entsprechend war aber auch eine Neuzuordnung der Zweignieder-
lassung nicht zwingend erforderlich. Eine Eintragung im Schweizer Handelsregis-

ter hat folglich auch aus dieser Sicht unterbleiben kénnen.

Die Beklagte macht ausserdem geltend, dass die hier relevanten Vertrage
vom Ausgliederungsvertrag gar nicht erfasst gewesen seien und daher keine Uni-

versalsukzession stattgefunden habe. Fur eine Einzelsukzession sei eine Zu-
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stimmung der Beklagten erforderlich, welche nicht erteilt worden sei (act. 10 Ziff. 8
S. 6). Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Im Vertrag wird festgehalten,
dass samtliche Vermdgenswerte und Verbindlichkeiten der A._ Schweiz
GmbH, unter Vorbehalt der Anlage 2, zum Ausgliederungsgegenstand zahlen.
Insbesondere seien dies die in der Bilanz aufgefihrten Vermoégenswerte und Ver-
bindlichkeiten (Anlage 1) und die in der Schweiz befindlichen Liegenschaften ge-
mass Anhang 3. Ebenfalls zum Ausgliederungsgegenstand zahlen "samtliche
dem Ausgliederungsgegenstand rechtlich zuzuordnenden Vermogensgegenstan-
de und Vertragsverhaltnisse, unabhangig davon, ob diese bilanzierungsfahig sind
oder nicht" (act. 3/14 § 2 Ziff. 1). Die Liegenschaften auf denen die streitgegen-
standlichen Filialen erstellt worden sind, finden sich vollstandig in der Anlage 3
zum Ausgliederungsvertrag (act. 16/224). Sie sind folglich Teil des Ausgliede-
rungsgegenstands. Vertrage, die den Bau von Gebauden auf diesen Liegenschaf-
ten umfassen, stellen ein dem Ausgliederungsgegenstand rechtlich zuzuordnen-
des Vertragsverhaltnis dar und sind entsprechend ebenfalls Ubertragen worden.
Dazu sind unter anderem die streitgegenstandlichen Architekten- und General-

planervertrage zu zahlen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die A. Switzerland GmbH &
Co KG mit Abschluss des Ausgliederungsvertrages vom 25. April 2013 zur

Rechtsnachfolgerin der A. Schweiz GmbH, M. , geworden ist.
3.3.2. Anwachsung

Die Rechtsnachfolge der Klagerin auf die A.__ Switzerland GmbH & Co
KG resultiert nach eigener Darstellung aus dem Austritt der Gbrigen Gesellschaf-
ter aus der genannten Kommanditgesellschaft, womit das Vermdgen nach deut-
schem Recht automatisch auf die verbleibende Gesellschafterin Ubergegangen

sei.

Die Anwachsung ist in § 738 des Burgerlichen Gesetzbuches (BGB/D) gere-
gelt. Demnach wachst - wie im Schweizer Recht fur die Kollektivgesellschaft - der
Anteil des austretenden Gesellschafters bei den Verbleibenden an (HARM PETER

WESTERMANN, in: ERMAN/WESTERMANN/GRUNEWALD/MAIER-REIMER [Hrsg.], Blrger-
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liches Gesetzbuch Handkommentar Band I, 15. Aufl., Kéln 2017, N1 zu § 738
BGB/D). Nach Kollisionsrecht liegt dabei (wie gezeigt, vorne E. 3.2.2) eine Ver-
mogensubertragung vor. Der Austritt der S.  GmbH und der A.__
Schweiz GmbH wird im Vertrag vom 10. Mai 2013 geregelt (act. 3/16). Dieser
enthalt alle nach deutschem Recht wesentlichen Elemente. Insbesondere sind der
Austritt an sich, die Weiterfuhrung durch die Klagerin und die Gegenleistung der
Klagerin geregelt. Die Beklagte macht nicht substantiiert geltend, dass dieser Ver-
trag ungultig ware. Die aufgrund von Art. 163a IPRG einzuhaltenden Formvor-
schriften des Schweizer Rechts fiur die Vermodgensubertragung - einfache Schrift-
lichkeit (Art. 70 ZPO); die offentliche Beurkundung betrifft nur die Vertragsteile
Uber die Grundstiicke, nicht aber den Ubertragungsvertrag an sich (RALPH MA-
LACRIDA, in: WATTER/VOGT/TSCHANI/DAENIKER [Hrsg.], Basler Kommentar Fusions-
gesetz, 2. Aufl,, Basel 2016, N 5 zu Art. 70 FusG) - sind ebenfalls erfullt. Andere
Grunde fur eine Ungultigkeit sind nicht ersichtlich. Aus gesellschaftsrechtlicher
Sicht ist der Austritt der Ubrigen Gesellschafter damit rechtsguiltig erfolgt, womit zu
prufen bleibt, ob die Publizitatsvorschriften des Schweizer und des deutschen
Rechts erfullt sind.

Eine besondere Regelung fur die Publikation einer Anwachsung ist im deut-
schen Recht nicht vorgesehen (in diesem Sinne: WESTERMANN, a.a.0., N8 zu
§ 736 BGB/D). Gestutzt auf das Recht der Kommanditgesellschaft ist entspre-
chend der Austritt der Gesellschafter und die Auflésung der Gesellschaft im Han-
delsregister einzutragen (§ 162 i.V.m. § 106 Abs. 2 sowie § 33 und § 34 HGB/D;
LuTz WEIPERT, in: EBENROTH/BOUJONG/JOOST/STROHN [Hrsg.], Handelsgesetzbuch
Band I, Kommentar, 3. Aufl.,, Munchen 2014, N 44 zu § 162 HGB/D). Diese Ein-
tragungen sind im eingereichten Handelsregisterauszug ersichtlich (act. 16/225).
Spezifische Eintragungen zur Anwachsung sind nicht erforderlich. Bei der
A.__ Switzerland GmbH & Co KG sind damit die Publizitatsvorschriften erfullt.

Das auf die Klagerin anwendbare Schweizer Recht verlangt bei einer Ver-
mdgensubertragung in erster Linie eine Eintragung beim Ubertragenden Rechts-
trager. Beim ubernehmenden Rechtstrager wird demgegenuber kein Eintrag ver-

langt. Eine Ausnahme besteht einzig, wenn der Eintrag anderweitig erforderlich
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wird, etwa weil es sich um eine Sacheinlage oder Sachibernahme handelt
(CHAMPEAUX, a.a.0., N 9 zu Art. 138 HRegV und N 107 zu Art. 147 HRegV). Da-
ran vermag auch die Tatsache nichts zu andern, dass die Eintragung im deut-
schen Handelsregister (act. 3/17) dem Inhalt des Eintrags bei einer Ubertragen-
den Gesellschaft in der Schweiz nicht gentigen wirde (Art. 139 HRegV; vgl. etwa
CHAMPEAUX, a.a.0., N 18 zu Art. 139 HRegV). Eine zusatzliche Publizitat bei we-
niger weitgehenden Vorschriften im auslandischen Recht sieht das Gesetz nam-

lich nicht vor.

Somit bleibt einzig zu prifen, ob die Klagerin mit der fehlenden Eintragung
der Vermogensubertragung gegen die Grundungsvorschriften verstossen hat und
die Gesamtrechtsnachfolge deshalb nicht gultig erfolgt ware. Eine Sachubernah-
me liegt vor, wenn eine Gesellschaft beabsichtigt, nach ihrer Grindung Vermé-
genswerte von einem Aktionar oder einer nahestehenden Person zu ubernehmen
(Art. 628 Abs. 2 OR). Ein solcher Sachverhalt ist in die Statuten aufzunehmen
(Art. 45 Abs. 2 HRegV). Gegenstand einer Sachubernahme kann etwa eine Ge-
schaftsubernahme sein, selbst wenn dafir keine Gegenleistung erbracht werden
muss (CONRADIN CRAMER, in: HANDSCHIN [Hrsg.], Zlircher Kommentar, Die Aktien-
gesellschaft, Allgemeine Bestimmungen, 2. Aufl., Zurich 2016, N 20 zu Art. 628
OR). Bei einer im Zeitpunkt der Grindung erst beabsichtigten Sachubernahme
muss diese Absicht gentigend konkretisiert sein und ein funktioneller Zusammen-
hang zwischen dem Abschluss eines Erwerbgeschaft und der Liberierung von
Grundkapital bestehen (CRAMER, a.a.0., N 36 ff. zu Art. 628 OR). Werden die
Formvorschriften nicht eingehalten, ist die Sachubernahme nichtig; auch dann,
wenn das Geschaft an sich unproblematisch ist und kein Schadigungspotential
mit sich bringt (FRANZ SCHENKER, in: HONSELL/VOGT/WATTER, BSK OR II, a.a.0.,
N 13 zu Art. 628 OR; CRAMER, a.a.0., N 43 f. zu Art. 628 OR). Liegt der Mangel
lediglich im Nichteinhalten der Form, sind die Voraussetzungen aber eingehalten,
kann dies mittels neuer Beschlussfassung behoben werden (CRAMER, a.a.O.,
N 45 zu Art. 628 OR).

Aufgrund des geschilderten Ablaufs der Grindung der Klagerin erscheint

grundséatzlich naheliegend, dass es sich bei der Ubernahme des Vermdgens der
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friheren A, Schweiz GmbH in M. um eine bereits bei der Grindung
beabsichtigte Sachibernahme handeln konnte. Immerhin erfolgten sowohl die
Grundung der Klagerin als auch die Vermodgensubertragung im Rahmen der glei-
chen Umstrukturierung. Die Tatsachen, welche eine (nicht im Handelsregister
eingetragene) Sachubernahmegrindung belegen kénnten, legt die beweisbelas-
tete Beklagte allerdings nicht dar. Entsprechend muss zu Gunsten der Klagerin
davon ausgegangen werden, dass es sich nicht um eine Sachibernahme gehan-
delt hat und die Vermdgensubertragung damit auch ohne Eintrag im Handelsre-

gister gultig erfolgt ist.
3.4. Fazit

Aus dem Gesagten erhellt, dass die Rechte aus den zwischen der Beklagten
und der A, Schweiz GmbH, M.__ aufgrund des Ausgliederungsvertra-
ges vom 25. April 2013 auf die A.__ Switzerland GmbH & Co KG Ubergegan-
gen sind. Sodann wurde die Klagerin nach dem Austritt der Gbrigen Gesellschaf-
ter mittels Anwachsung zur Rechtsnachfolgerin der A._ Switzerland GmbH &
Co KG. Die Aktivlegitimation der Klagerin ist folglich gegeben. Der Ubersichtlich-
keit halber werden in der Folge sowohl die Klagerin als auch deren Rechtsvor-
gangerinnen als Klagerin bezeichnet, soweit eine Unterscheidung nicht aus recht-

lichen Grinden zwingend ware.

4. Qualifikation und Inhalt der Vertrége

4.1. Ausgangslage

Wie ausgefuhrt ist der Abschluss von folgenden neun Vertrdgen unbestrit-

ten:

- A. -Architektenvertrag fir Gebaude vom 7./13. Juli 2005 betref-
fend A. -Lebensmittelmarkt in F. (act. 3/6);

- A. -Architektenvertrag fur Gebaude vom 11./12. Oktober 2005 be-
treffend A. -Lebensmittelmarkt 1 in G. (act. 3/7);

- A. -Architektenvertrag fur Gebaude vom 31. Mai 2007 betreffend
A. -Lebensmittelmarkt 2 in E. (act. 3/4);

- A. -Generalplanervertrag vom 16./19. Oktober 2007 betreffend
A. -Lebensmittelmarkt 3 in H. (act. 3/9);
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-Generlaplanervertrag vom 16./19. Oktober 2007 betreffend
-Lebensmittelmarkt 4 in I. (act. 3/10);

-Generalplanervertrag vom 5./11. Juni 2009 betreffend
-Lebensmittelmarkt 2 in E. (act. 3/5);

-Generalplanervertrag vom 14./16. September 2009 betreffend
-Lebensmittelmarkt 1 in G. (act. 3/8);

-Generalplanervertrag vom 17. Mai/8. Juni 2010 betreffend
-Lebensmittelmarkt 5 in C. (act. 3/2);

-Generalplanervertrag vom 17. Mai/8. Juni 2010 betreffend
-Lebensmittelmarkt 6 in D. (act. 3/3);

>> >> >> >> >

Ebenso unbestritten ist, dass die einzelnen Vertrage, sowohl Architekten- als
auch Generalplanervertrage (teilweise in Kombination), im Wesentlichen densel-
ben Inhalt aufweisen und dass der Beklagten sowohl Aufgaben im Bereich der
Planung als auch solche im Rahmen der Bauleitung Ubertragen worden sind. Es
rechtfertigt sich entsprechend, die Vertragsauslegung gesamthaft vorzunehmen,
wobei auf Unterschiede zwischen den verschiedenen Vertragen nur soweit Uber-
haupt relevant einzugehen ist. Soweit die Vertrage uUbereinstimmen wird in der
Folge auch lediglich auf den Generalplanervertrag betreffend die Filiale C._
(act. 3/2) verwiesen. Neben der Qualifikation der Vertrage, die insbesondere flr
die Bestimmung der Haftungsvoraussetzungen entscheidend ist, ist zudem der
Inhalt der Vertrage, insbesondere in Bezug auf die von der Beklagten zu erbrin-
genden Planungsleistungen, umstritten. Schliesslich ist in diesem Zusammen-
hang auch die (umstrittene) Frage zu klaren, welches Fachwissen der Klagerin

angerechnet werden kann.
4.2. Qualifikation der Vertrage

Die rechtliche Einordnung eines Architektenvertrags kann nicht allgemein-
gultig vorgenommen werden. Es ist vielmehr darauf abzustellen, welche Leistun-
gen die Parteien im konkreten Vertrag vereinbart haben. Sind gemass Architek-
tenvertrag allein Projektierungsarbeiten, die in einem zu realisierenden Projekt ih-
ren Niederschlag finden, d.h. das Verfassen von Planen geschuldet, untersteht
dieser den Bestimmungen Uber den Werkvertrag (GAUDENZ G. ZINDEL/URS PUL-
VER/BERTRAND G. SCHOTT, in: HONSELL/VOGT/WIEGAND [Hrsg.], Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 6. Aufl., Basel 2015, N 17 zu Art. 363 OR; BGE 134 IIl 361



-32-

E. 5.1= Pra 98 [2009] Nr. 8; 130 Il 362 E. 4.1; 127 Il 543 E. 2; 114 1l 53 E. 2b;
110 11 380 E. 2; Urteil des Bundesgerichts vom 31. Juli 2012, 4A_55/2012 E. 4 .4,
je m.w.H.). Gehoren dagegen ausschliesslich die Bauleitung bzw. -aufsicht und /
oder die Vergabe von Arbeiten und / oder die Ausarbeitung eines Kostenvoran-
schlages zum Pflichtenheft des Architekten, untersteht der Architekturvertrag dem
Auftragsrecht (ZINDEL/PULVER/SCHOTT, a.a.0., N 17 zu Art. 363 OR; BGE 134 Il
361 E. 6.2.2 m.H.= Pra 98 [2009] Nr. 8). Ein Architekturvertrag als Gesamtvertrag,
bei welchem der Architekt samtliche Architekturleistungen fir die Durchfihrung
eines Bauvorhabens, mindestens aber die Projektierung und die Bauausfihrung
Ubernimmt, qualifiziert das Bundesgericht als gemischten Vertrag, welcher er-
laubt, je nach den konkreten Umstanden eine sachgerechte Losung nach Mass-
gabe des Auftrags- oder Werkvertragsrechts zu finden. Insofern ist eine Spaltung
der Rechtsfolgen denkbar und es kann darauf je nach konkreter Problematik folg-
lich Auftrags- oder aber Werkvertragsrecht zur Anwendung kommen. Bei solchen
Gesamtvertragen kdnnen sich auch die rechtliche Qualifikation einzelner Pflichten
und damit das anwendbare Recht verglichen zu Architektenvertragen mit nur ein-
zelnen Pflichten verschieben. Zu beachten ist dabei, dass einzelne Fragen der
rechtlichen Einordnung noch immer nicht abschliessend hochstrichterlich geklart
sind (vgl. zum Ganzen ZINDEL/PULVER/SCHOTT, a.a.0., N 18 zu Art. 363 OR; BGE
134 111 361 E. 5.1, 6 = Pra 98 (2009) Nr. 8; BGE 127 Ill 543 E. 2a; 114 11 53 E. 2b;
109 Il 462 E. 3d; BGer Urteile 4A_55/2012 vom 31.Juli 2012 E. 4.4 und
4A 252/2010 vom 25. November 2010 E. 4.1, je m.H.; vgl. auch PETER GAUCH,
Der Werkvertrag, 5. Aufl., Zurich 2011, N 57 ff., der sich aber fir eine einheitliche

Qualifikation als Auftrag ausspricht).

Als Vertragsgegenstand wurden in den Vertragen die Planungsleistungen
und die Bauuberwachung genannt (act. 3/2 Ziff. 2.1). Die Aufstellung der Leis-
tungsphasen enthalt eine detailliertere Aufstellung der Ubertragenen Aufgaben.
Daraus ergibt sich, dass der Beklagten sowohl Leistungen im Bereich der Pla-
nung bzw. Projektierung als auch solche im Rahmen der Ausflihrungen Ubertra-
gen worden sind. Dabei wurden fur samtliche Projekte die Leistungsphasen 11 bis
53 definiert, wobei in den Generalplanervertragen fur C.__~ und D.___ ver-

schiedene Leistungen durchgestrichen wurden (act. 3/2-10, insb. 3/2+3,
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Ziff. 1.4.3). Zusammenfassend hatte die Beklagte die erforderlichen Plane zu er-
stellen (dazu im Einzelnen hinten E. 4.5.2), die Ausfuhrung zu projektieren und
den Bau zu Uberwachen (act. 3/2 Ziff. 1.4). Dabei wurde die Beklagte vorab mit
der Anpassung der A.__ Planung an den Standort, also der Erstellung von
Planen betraut. Nach Abschluss der einzelnen Phasen war zudem die Beauftra-
gung mit der Ausfuhrungsplanung und der Bauleitung bereits im Vertrag enthalten
(act. 3/2 ziff. 2.3). Demnach haben die Parteien einen Gesamtvertrag abge-
schlossen, der sowohl werkvertragliche als auch auftragsrechtliche Elemente ent-
halt. Dieser Vertrag ist als gemischtes Vertragsverhaltnis zu qualifizieren. Von ei-
nem solchen geht auch die Klagerin aus, die fur die Haftung aus Planungsfehlern
und die Haftung fur die mangelhafte Bauleitung unterschiedliche Voraussetzun-
gen nennt (act. 1 Rz. 187 ff.).

4.3. Fachkenntnisse der Klagerin
4.3.1. Relevanz der Fachkunde

Die Fachkenntnisse des Bauherrn sind in verschiedener Hinsicht relevant.
So sind etwa gegenuber einem fachkundigen Bauherrn Abmahnungen nicht im-
mer zwingend (GAucH, Werkvertrag, a.a.0., N 1955 ff.). Inwiefern dem Bauherrn
eine Fachkenntnis anzurechnen ist und dies den Architekten von gewissen Pflich-
ten befreit ist dabei auch und insbesondere von den konkreten Fragestellungen
abhangig. Entsprechend ist in einem ersten Schritt lediglich festzuhalten, ob und
wie weit der Klagerin allgemein ein Fachwissen angerechnet werden kann. Die
konkreten Auswirkungen sind erst im Zusammenhang mit den einzelnen behaup-

teten Mangeln zu prufen.
4.3.2. Parteidarstellungen

Nach ihrer eigenen Darstellung handelt es sich bei der Klagerin um eine Le-
bensmittelhandlerin, die erst im Jahr 2013 und deren Rechtsvorgangerin 2003
gegrundet worden sei. Der jungen Gesellschaft konne kein Fachwissen ihrer Mut-
ter- oder Schwestergesellschaften angerechnet werden, es handle sich um selb-

standige juristische Personen. Entsprechend sei sie bezuglich Bauten als Laie zu
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behandeln und der Beklagten kdmen die entsprechenden Pflichten zu. Die Klage-
rin bestreitet nicht, Gber eine Bauabteilung zu verfigen, daraus kdnne aber keine
Fachkunde abgeleitet werden. Die Mitarbeiter seien vor allem mit administrativen
Aufgaben betraut und wirden keine Plane zeichnen. Sie sei auch nicht in der La-
ge oder verpflichtet gewesen, Plane zu Uberprifen oder die Beklagte zu beauf-
sichtigen (act. 1 Rz. 204; act. 30 Rz. 66 ff.). Die Klagerin bringt weiter vor, der Ar-
chitekt werde selbst dann nicht von seiner Verantwortlichkeit entlastet, wenn der
Bauherr fachkundig sei. Es kénne nicht erwartet werden, dass der Bauherr die
Arbeit Uberprife. Auch werde der Architekt dadurch nicht von seiner Abmah-
nungspflicht entbunden. Dies ergebe sich auch aus den anwendbaren SIA-
Normen nicht (act. 30 Rz. 64).

Demgegenulber attestiert die Beklagte der Klagerin ein Fachwissen im Be-
reich Bau. Diese verflige Uber eine eigene Bauabteilung in der Architekten ange-
stellt seien. Auch bei den Verantwortlichen fur die jeweiligen Bauten habe es sich
stets um ausgebildete Fachleute gehandelt. Weiter sei zu berucksichtigen, dass
die Klagerin bzw. mit ihr verbundene Konzerngesellschaften bereits mehr als
7'000 Filialen in Europa gebaut haben. Die Klagerin habe denn auch detaillierte
Baubeschriebe erstellt. Eingekauft habe sie die Fachkunde primar im Sinne einer
Ortskunde. Das Verhalten der Klagerin wird von der Beklagten als Widerspruch-
lich bezeichnet: Diese erklare gelieferte Plane als verbindlichen Vertragsbestand-
teil wobei Abweichungen genehmigt werden miussen, behaupte nun aber dass die
Genehmigung durch administratives Personal erfolgt sei. Beim Bau der Filialen
habe die Klagerin zahlreiche unumstossliche Vorgaben gemacht. Die Fachkunde
ergebe sich sodann auch aus den Anweisungen der zustandigen Projektleiter, zu
welchen ein Laie nicht in der Lage gewesen ware (act. 10 Ziff. 14 und Ziff. 190 ff,;
act. 34 Ziff. 59 ff.).

4.3.3. Wirdigung

Die Haupttatigkeit der Klagerin ist unbestrittenermassen der Handel mit Le-
bensmitteln und Non-Food Artikeln (act. 3/12). Dies heisst aber nicht, dass ihr
nicht auch im Baubereich gewisse Kenntnisse angerechnet werden konnten und

sie entsprechend als (zumindest teilweise) fachkundige Bauherrin anzusehen wa-
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re. Bei der Klagerin handelt es sich um eine Konzerngesellschaft die in einen eu-
ropaweit tatigen Konzern eingebunden ist. Vor dem Markteintritt in der Schweiz
hat A.__ Dbereits Uber 7'000 Filialen in Europa erstellen lassen (act. 10
Ziff. 190; act. 30 Rz. 66). Zwar trifft zu, dass diese Bauten durch andere Konzern-
gesellschaften erstellt worden sind. Es kann aber nicht dariber hinweg tauschen,
dass beim Aufbau der Geschaftstatigkeit in der Schweiz auf das insbesondere in
Deutschland angewachsene Fachwissen zurlckgegriffen werden konnte. Dies
zeigt sich auch darin, dass die Rechtsvorgangerin der Klagerin, die A.
Schweiz GmbH (wie auch die zwischenzeitlich bestehende A._ Switzerland
GmbH & Co KG) ihren Geschaftssitz an derselben Adresse hatte wie die Betrei-
bergesellschaft der A.__ Lebensmittelméarke in Deutschland, die A.__ Stif-
tung & Co KG. Auch wurde die A.__ Schweiz GmbH beim Abschluss der flr
die Rechtsnachfolge erforderlichen Vertrage teilweise durch Personen vertreten,
die ebendieser A.__ Stiftung & Co KG angehoren (act. 3/13; act. 3/14;
act. 3/16; act. 16/221). Erst mit der Ubernahme der Geschéfte durch die Klagerin
und damit nach Abschluss der Bauarbeiten wurde der Sitz in die Schweiz verlegt.
Diese enge Verflechtung zeigt, dass die Klagerin nicht mit Hinweis auf ihr kurzes
Bestehen von einer fehlenden Erfahrung mit Bauvorhaben ausgehen kann. Die
Neugrindung einer Landergesellschaft kann nicht zur Vernichtung von spezifi-
schem Fachwissen fihren. Zudem halt die Klagerin selbst fest, dass es im Be-
reich der Neubauten eine gewisse Zusammenarbeit gegeben hat. Immerhin hat
sie die Leitdetails von der A._ Deutschland erhalten. Sie musste also nicht -
wie sie glauben machen will - ein Fachwissen eigenstandig aufbauen, vielmehr

hat dieses bereits bei der Grindung bestanden.

Weiter hat die Klagerin bestatigt, dass sie Uber eine Bauabteilung verfugt.
Zwar hat sie ausgeflihrt, dass die Mitarbeiter lediglich fur die Bewirtschaftung der
eigenen Liegenschaften zustandig seien (act. 30 Rz. 67 ff.), sie hat aber nicht be-
stritten, dass zumindest teilweise Architekten und andere Fachleute in der Bauab-
teilung tatig seien (act. 30 Rz. 70). Dies stellt einen gewissen Widerspruch dar. Es
ist unklar, weshalb die Klagerin Fachleute einstellen sollte und sie dann nicht in
ihrem Fachgebiet einsetzt. Vielmehr ist unter diesen Umstanden nachgewiesen,

dass die fur die Bauprojekte der Klagerin zustandigen Personen uUber eine Fach-
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ausbildung verfugten. Dies ist der Klagerin anzurechnen. Die von der Klagerin of-
ferierte Befragung der (vermutungsweise) in der Bauabteilung angestellten Per-
sonen (act. 30 Rz. 67, Rz. 69 und Rz. 70), kann zur Klarung der Frage, ob der
Klagerin im Allgemeinen eine gewisse Fachkunde angerechnet werden kann,
nichts beitragen. Dass zumindest teilweise fachkundige Personen angestellt wur-
den, wurde nicht bestritten. Bereits daraus kann aber die Fachkunde abgeleitet
werden. Daran vermdgen Aussagen zu Aufgabenbereichen nichts andern. Ent-

sprechend kann die Befragung zu diesem Thema unterbleiben.

Das Vorhandensein von Fachwissen kann aber nichts daran andern, dass
die Klagerin die Beklagte spezifisch wegen ihrem Fachwissen engagiert hat. Sie
wollte diese Aufgaben gerade auslagern. Das heisst, dass sich die Beklagte nicht
mit einem blossen Verweis auf die Fachleute von jeglicher Haftung befreien kann.
Vielmehr hat sie im Rahmen ihrer Aufgaben das Fachwissen zu liefern. Zu Recht
bringt die Klagerin vor, dass die Beklagte in diesem Bereich die volle Verantwor-
tung tragt und sich nicht durch eine Fachkunde der Klagerin befreien kann. Fur
diese Planung hat sie ein Honorar erhalten und dafir hat sie auch einzustehen.
Strittig ist die Verantwortung einzig dort, wo seitens der Klagerin (mehr oder we-
niger) verbindliche Vorgaben gemacht hat. Inwiefern die Beklagte die Klagerin auf
Fehler in den eigenen Vorgaben aufmerksam machen muss, ist durchaus von den
Fachkenntnissen der Auftraggeberin abhangig zu machen. Wie sich die Fach-
kenntnisse der Klagerin auf die Verantwortlichkeit der Beklagten auswirken ist im
Einzelnen im Zusammenhang mit den geltend gemachten Planungs- und Ausfuh-

rungsfehlern zu prafen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es sich bei der Klagerin um eine
fachkundige Bauherrin handelt. Dies insbesondere weil sie Uber eine Bauabtei-
lung verflugt, in welcher sie (auch) Architekten beschaftigt. Die Auswirkungen der
Fachkunde auf die Verantwortlichkeiten der Beklagten sind jedoch beschrank.
Vorab bestehen diese im Zusammenhang mit den von der Klagerin zur Verfigung
gestellten Baubeschrieben und Leitdetails (dazu sogleich E. 4.4.3). Hier hat sie
sich zudem auch das von der Muttergesellschaft bzw. anderen Gruppengesell-

schaften Ubernommene Fachwissen zumindest teilweise anzurechnen. Dazu lasst
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sich jedoch keine allgemeine Aussage machen. Vielmehr ist fir die einzelnen gel-
tend gemachten Mangel separat zu beurteilen, inwiefern sich die Fachkunde auf

die Aufgaben und Pflichten der Beklagten auswirkt.
4.4. Vertragsbestandteile
4.4.1. Beigelegte Dokumente

Die Vertrage zahlen verschiedene Dokumente als Bestandteile derselben
auf: Formblatt Vollmacht, Zahlungsplan, Beauftragung Baugesuch, Zahlungsan-
weisung, Gewerkeaufteilung, Baubeschreibung A._ Schweiz inkl. Leitdetails
(act. 3/2-10 zZiff. 2.2; wobei nicht alle in samtlichen Vertragen aufgeflihrt sind). Flr
die Vertragsauslegung und die Beurteilung des vorliegenden Falles sind einzig die
Baubeschreibung inkl. Leitdetails relevant (dazu hinten 4.4.3). Diese sind - in ver-
schiedenen Versionen - fur samtliche Filialen zum Vertragsbestandteil erklart
worden; dies ist unbestritten (act. 10 Ziff. 12; act. 30 Rz. 94).

4.4.2. SIA-Normen
4.4.2.1. Parteidarstellungen

Weiter macht die Klagerin geltend, dass samtliche Normen der SIA, die fur
die vorliegenden Vertrage passen, ubernommen worden sind. Dies ergebe sich
aus der vertraglichen Bestimmung, dass "bei der Planung und Umsetzung des
Bauvorhabens die technischen Normen, Messvorschriften, Richtlinien und Emp-
fehlungen der Fachverbande (SIA, VSS, VSA, u. w.) einzuhalten [sind], sofern
und soweit dieser Vertrag nichts anderes vorschreibt". Entsprechend kamen die
SIA Normen 102/2003, 274/1988 bzw. 274/2010, 242/1, 242/2012, 343/2010,
272/1980 bzw. 272/2009, 248/2006, 243/2008, 271/2007 und 266/2003 zur An-
wendung (act. 1 Rz. 189 ff.; act. 30 Rz. 337).

Die Beklagte bestreitet die Anwendbarkeit der SIA-Normen. Diese kadmen
laut Vertragen nur zur Anwendung, soweit der jeweilige Vertrag nichts anderes
vorsehe. Ausserdem sei ausdrucklich festgehalten, dass der schriftliche Vertrag

den Normen vorgehe. Genugend spezifiziert sei einzig die SIA Norm 469, Ausga-
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be 1997 (fortan SIA 469/1997), die Ubrigen Normen seien nicht vereinbart und
nicht Vertragsbestandteil. Zudem kénne aus der generellen Nennung von Normen
nicht auf die Ubernahme samtlicher Einzelnormen sdmtlicher Fachverbande ge-
schlossen werden (act. 10 Ziff. 183 ff.; act. 34 Ziff. 204).

4.4.2.2. Rechtliches

Daraus ergibt sich, dass hinsichtlich der ibernommenen SIA-Normen kein
tatsachlicher Konsens zwischen den Parteien besteht. Welche Normen verbindli-
cher Bestandteil des Vertrages geworden sind, ist folglich eine Frage der Ver-
tragsauslegung. Sind sich die Parteien — wie im vorliegenden Fall — tGber den In-
halt einer vertraglichen Bestimmung nicht einig, so ist deren Inhalt mittels Ausle-
gung zu ermitteln (PETER JAGGI/PETER GAUCH/STEPHAN HARTMANN, Zurcher Kom-
mentar, Auslegung Erganzung und Anpassung der Vertrage, Art. 18 OR, 4. Aufl.,
Zurich 2014, N 309). Dabei sind die Erklarungen der Vertragsparteien entschei-
dend (JAGGI/GAUCH/HARTMANN, a.a.0., N 310). Massgebend fur den Inhalt eines
Vertrages ist in erster Linie die schriftliche Vereinbarung, welche nach objektiven
Massstaben auszulegen ist. Behauptet eine Partei das Vorliegen eines vom ob-
jektiven Auslegungsergebnis abweichenden tatsachlichen Vertragswillens, tragt
sie hierflr die Beweislast (BGE 121 Ill 118, E. 4b. aa.; JAGGI/GAUCH/HARTMANN,
a.a.0., N 36 und 45; ERNST A. KRAMER, in: KRAMER/SCHMIDLIN [Hrsg.], Berner
Kommentar, Allgemeine Einleitung in das schweizerische Obligationenrecht und
Kommentar zu Art. 1-18 OR, Bern 1986, Art. 18 N 13). Bei Uneinigkeit Uber den
Vertragsinhalt ist entsprechend zuerst mittels objektiver Auslegung zu ermitteln,
wie die Parteierklarungen normativ zu verstehen sind. Bei der Auslegung ist der
Wortlaut als primares Auslegungsmittel anzusehen und bildet den Ausgangspunkt
(JAGGI/GAUCH/HARTMANN, a.a.0, N. 372 ff.). Daneben bestehen weitere Ausle-
gungsmittel, wie die Begleitumstande, die Entstehungsgeschichte oder die Inte-
ressenlage, wobei dem Wortlaut dann ein Vorrang zukommt, wenn die ubrigen
Auslegungsmittel keinen sicheren Schluss erlauben (JAGGI/GAUCH/HARTMANN,
a.a.0., N 399 ff., WOLFGANG WIEGAND in: HONSELL/VOGT/WIEGAND, BSK OR |,
a.a.0., N 18 zu Art. 18 OR). Es besteht insofern eine Vermutung, dass der Wort-
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laut der Vertragsurkunde dem Willen der Parteien entspricht (KRAMER, a.a.O.,
N 102 zu Art. 18 OR).

Die Ubernahme von privaten Regelwerken wie den SIA-Normen erfolgt
durch ausdruckliche oder stillschweigende Abrede zwischen den Vertragsparteien
(PETER GAUCH/PATRICK MIDDENDORF, Von den Planervertragen, von ihrer Qualifi-
kation und dem SIA-Normenwerk fur Planerleistungen, in: STOCKLI/SIEGENTHALER,
Die Planervertrage, 2. Aufl., Zarich 2019, N 1.89 ff.; PETER GAUCH, Vom Architek-
turvertrag, seiner Qualifikation und der SIA-Ordnung 102, in: GAUCH/TERCIER
[Hrsg.], Das Architektenrecht, 3. Aufl., Freiburg 1986, § 1 N 65 ff.; GAUCH, Werk-
vertrag, a.a.0., N 282 ff.). Dabei muss sich aus der vertraglichen Abrede ergeben,

welche Teile der SIA-Normen ibernommen werden sollen.
4.4.2.3. Wirdigung

Die von der Klagerin angerufene Vertragsbestimmung lautet wie folgt
(act. 3/2 ziff. 1.2):

"Der GP [bzw. Architekt] hat bei der Planung und Umsetzung des Bau-
vorhabens die technischen Normen, Messvorschriften, Richtlinien und
Empfehlungen der Fachverbande (SIA, VSS, VSA, u.w.) einzuhalten,
sofern und soweit dieser Vertrag nichts anderes vorschreibt."

Zusatzlich wurde ausdrucklich vereinbart, dass die Norm SIA 469/1997 Ver-
tragsbestandteil sein soll (act. 3/2 Ziff. 1.3), wobei auch hier die vertragliche Ver-

einbarung vorgehen soll.

Diese Vertragsklausel ist auslegebedurftig. Eine ausdruckliche Vereinbarung
einzelner SIA Normen, wie dies in der darauffolgenden Ziffer fur SIA 469/1997
festgehalten wurde, liegt nicht vor. Damit haben die Parteien fur ganzlich Gber-
nommene Normen eine andere Vereinbarung getroffen. Damit spricht der (ande-
re) Wortlaut in Ziff. 1.2 gegen eine eigentliche Ubernahme der (ibrigen Regelwer-
ke. Aus diesem kann eine bedingungslose Ubernahme samtlicher passender SIA
Ordnungen - wie dies die Klagerin sinngemass behauptet - nicht abgeleitet wer-
den. Aber auch unabhangig von der Regelung in der nachfolgenden Ziffer ist der

Wortlaut fiir eine eigentliche Ubernahme der SIA-Normen zu wenig bestimmt. Die
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Bestimmung nennt eine unbestimmte Anzahl potentiell gultiger Normen und Richt-
linien verschiedener Fachverbande, wobei nicht samtliche Verbande namentlich
genannt worden sind - es ist unter diesen Umstanden auch nicht erklarbar, wes-
halb die Klagerin nun lediglich SIA Normen als anwendbar erachtet, nicht aber all-
fallige (eventuell auch widersprechende) Normen anderer Fachverbande. Auch
diese Unbestimmtheit spricht klar dagegen, dass jegliche Normen, deren Anwen-

dung in Frage kommen auch als vereinbart gelten.

Fir die Auslegung ist vorliegend vor allem die Systematik der Vertrage bei-
zuziehen. Die auszulegende Bestimmung findet sich unter dem Titel "Definitionen,
massgebende Vertragsbestandteile". Dies wirde fir sich alleine auf eine Uber-
nahme der SIA-Normen im Sinne der Klagerin hindeuten. Allerdings lautet auch
der darauffolgende Titel "Gegenstand und Bestandteile des Vertrages". Dies stellt
einen gewissen Widerspruch dar, da nicht pauschal davon ausgegangen werden
kann, dass unter Ziffer 1 samtliche Bestandteile des Vertrages definiert werden.
Insbesondere ist dabei Ziff. 2.2 zu beachten, die gerade ausdrucklich weitere Ur-
kunden festhalt die zum Vertragsbestandteil werden. Demgegenuber finden sich
unter dem ersten Titel hauptsachlich Definitionen. Daraus kann folglich nichts zu
Gunsten der Klagerin abgeleitet werden, zumal es sich bei den Vertragen um von
ihr verfasste Standardvertrage handelt und sie sich allfallige Unklarheiten entge-

genzuhalten hat.

Bei der Systematik der Vertrage ist auch ein Vergleich mit anderen gleichge-
richteten Bestimmungen vorzunehmen. Unter der vorangehenden Ziffer wird fest-
gehalten, dass der Generalplaner bzw. Architekt samtliche Vorschriften auf Ge-
setzes- und Verordnungsebene von Gemeinde, Kanton und Bund umzusetzen
habe. Damit beziehen sich die Parteien auf allgemeine Bauvorschriften in samtli-
chen relevanten Bereichen. Dabei handelt es sich um materielle Anforderungen
an den Bau. Die auszulegende Bestimmung auferlegt der Beklagten dieselben
Pflichten: Sie hat Vorschriften einzuhalten. Dies spricht fur eine einseitige Ver-
pflichtung der Beklagten. Eine solche stellt allerdings keine allgemeine Ubernah-
me der SIA-Normen dar. Diese beinhalten (zumindest teilweise) gegenseitige

Rechte und Pflichten, wobei die Vertrage keine Verpflichtung der Klagerin vorse-
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hen. Vielmehr durfte und musste die Beklagte die Bestimmung so verstehen, dass
die in den einschlagigen Normen vorhandenen Definitionen auch fur das vorlie-

gende Bauwerk anzuwenden sind.

Entgegen der Beklagten kann aber auch nicht von einem vollstandigen Aus-
schluss samtlicher Normen ausgegangen werden. Die Vertragsklausel verpflichtet
die Beklagte technische Normen, Messvorschriften und Empfehlungen der Fach-
verbande einzuhalten. Daraus ergibt sich, dass die privaten Regelwerke in erster
Linie bezuglich ihres materiellen Inhalts beigezogen werden sollten. In diesem
Zusammenhang kann dies nichts anderes als ein Verweis auf die entsprechenden
Regelwerke fur die Bestimmung der anerkannten Regeln der Baukunde bedeu-
ten. Demnach sind Normen, die solche Regeln enthalten, in diesem Umfang an-
wendbar und die Klagerin kann sich auch darauf berufen. Allerdings ist - wie ver-
traglich vorgesehen - dem Vertrag und samtlichen darin explizit enthaltenen Be-
standteilen der Vorrang zu geben. Zudem ist es an der Klagerin - die eine Abwei-
chung von der gesetzlichen Ordnung und Erganzung des Vertrages behauptet -
die Anwendbarkeit einzelner Normen substantiiert zu behaupten. Inwiefern flr
einzelne behauptete Mangel Normen zur Anwendung kommen, ist in jenem Zu-

sammenhang zu prufen.

Nicht zur Anwendung kommen hingegen Bestimmungen der SIA-Normen,
welche sich nicht konkret mit Bauvorschriften befassen, wie etwa allgemeine Ge-
schaftsbedingen, Verjahrungs- oder Mangelvorschriften oder die Berechnung des
Honorars. Diesbezuglich finden alleine die Regeln der Vertrage und subsidiar die

gesetzliche Ordnung anwendung.
4.4.3. Baubeschreibungen und Leitdetails und deren Bedeutung
4.4.3.1. Ausgangslage

Die jeweils aktuellen Baubeschreibungen A._ Schweiz samt Leitdetails
sind von den Parteien als Bestandteil der Vertrage fur samtliche Filialen verein-
bart worden und wurden diesen als Anhang beigelegt (act. 10 Ziff. 12; act. 30
Rz. 89; act. 3/2 Ziff. 2.2; act. 12/16-19). Strittig ist einzig deren Bedeutung.
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Vorab ist festzuhalten, dass die verschiedenen Versionen der Baubeschrie-
be und Leitdetails weitgehend Ubereinstimmen. Soweit dies der Fall ist, wird in der
Folge der Ubersichtlichkeit halber lediglich auf die alteste Ausgabe (Stand April
2007, act. 12/16) Bezug genommen. Die weiteren eingereichten Ausgaben wer-

den nur dann zitiert, wenn wesentliche Abweichungen bestehen.
4.4.3.2. Parteidarstellungen

Die Klagerin sieht die Beklagte in der Pflicht, die Leitdetails vollumfanglich
zu Uberprifen und gegebenenfalls zu korrigieren, was nicht erfolgt sei. Diese
Pflicht ergebe sich auch aus dem Gutachten J. . Es sei selbstredend, dass
es sich dabei lediglich um Leitlinien, die das Aussehen der Filialen behandeln,
handle. Diese bereits vorab feststehenden Definitionen wirden die Planung er-
leichtern. Auch daraus, dass die Leitdetails fur samtliche Filialen in der Schweiz
gelten sollen, ergebe sich, dass es sich nur um Leitlinien handeln konne, die an-
gepasst werden mussen. Es sei an der Beklagten gewesen, auf der Grundlage
der Leitdetails und Baubeschriebe die erforderlichen Plane zu erstellen, dafur ha-
be sie auch einzustehen (act. 30 Rz. 103 ff.). Die Klagerin bezieht sich weiter auf
die vereinbarten Leistungsphasen. Dieser Leistungsumfang zeige, dass die Be-
klagte fur die Erstellung der Plane verantwortlich gewesen sei, ansonsten sei et-
wa die Berucksichtigung von behordlichen Auflagen gar nicht moglich. Die So-
ckeldetails hatten sodann in den Werk- und Detailplanen abgebildet werden mus-
sen. Dazu im Widerspruch wolle die Beklagte aus der vorgesehenen Anpassung
der Planung an die ortlichen Gegebenheiten eine Einschrankung ihrer Planungs-
pflichten ableiten. Dies bedeute aber nichts anderes, als das Plane erstellt werden
mussen, nach denen vor Ort gebaut werden konne. Die Beklagte habe die Regeln
der Baukunde einzuhalten gehabt und ein mangelfreies Werk planen missen. Die
erforderliche Anpassung gestehe die Beklagte in Bezug auf die Filiale D._
gar ein. Dieser Umstand lasse sich auch aus den Details entnehmen, welche vor-
sehen wurden, dass samtliche Massangaben zu uUberprifen seien (act. 30
Rz. 94 ff.).

Von einer Uberprifung der Planungsgrundlagen und einer Umsetzung der

Leitdetails in Ausfuhrungsplanen sei gemass Beklagter in den Vertragen nie die
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Rede gewesen. Die Leitdetails wirden genaue Vorgaben enthalten, die einzuhal-
ten gewesen seien und teilweise die Erstellung weiterer Detailplane erubrigt hat-
ten. Demgegenuber werde nicht in Abrede gestellt, dass die Erstellung bzw. Er-
ganzung und Anpassung der Leistungsverzeichnisse Vertragsbestandteil gewe-
sen sei. Anders als beim Leistungsverzeichnis sei die Beklagte bei den Leitdetails
nicht darauf hingewiesen worden, dass diese zu uberarbeiten seien. Dies sei nicht
Vertragsbestandteil gewesen (act. 10 Ziff. 13; act. 34 Ziff. 70 und Rz. 86).

4.4.3.3. Wirdigung

a. Eine allgemeine Definition von "Baubeschreibungen und Leitdetails" existiert
nicht. Gestutzt auf GAUCH enthalten Baubeschreibungen allgemeine Merkmale,
durch die das geschuldete Werk in seiner konkreten Eigenart bestimmt wird (in
diesem Sinne GAucH, Werkvertrag, a.a.0., N 1363). Zudem wird der Baube-
schrieb in der (hier nicht anwendbaren) SIA Norm 118 erwahnt und festgehalten,
dass ein Baubeschrieb in der Rangordnung hinter dem Werkvertrag und den be-
sonderen Bestimmungen aber vor den Planen steht (Art. 21 SIA 118; vgl. GAUCH,
Werkvertrag, a.a.0., N 312). Dies zeigt, dass den Baubeschrieben samt zugeho-
riger Leitdetails ein gewisser Stellenwert zukommt. Die konkrete Bedeutung der
Dokumente kann daraus aber nicht abgeleitet werden. Mit - den hier relevanteren
- Leitdetails befassen sich beide Publikationen nicht. Auf diese Ausfuhrungen

kann folglich im vorliegenden Verfahren nicht abgestellt werden.

Die Klagerin beruft sich fur ihre Auslegung der Tragweite der Leitdetails auf
die Definition von J.__ im eingereichten Parteigutachten. Dieser fuhrte aus,
der Generalplaner musse die Leitdetails kritisch prufen, gegebenenfalls erganzen
und an die odrtlichen Verhaltnisse und Anforderungen anpassen (act. 1 Rz. 13;
act. 3/39 Ziff. 4.3 S. 5). Demgegenuber halt die Beklagte fest, Leitdetails seien
Zeichnungen, "die dem Auftragnehmer eine von Seiten des Auftraggebers in ganz
speziellen Detailpunkten gewlnschte Art der Ausflihrung verdeutlichen. Insofern
stellen Leitdetails, insbesondere im Zusammenhang mit weitestgehend funktional
beschriebenen Leistungen, die in Teilen zu beachtenden Einschrankungen in der

ansonsten verhaltnismafig frei durch den Auftragnehmer zu planenden Ausflh-
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rung dar". Diese Definition stamme von einem Prof. Dr.-Ing. U. (act. 10

Ziff. 30), wobei die Klagerin keine genauere Quelle angibt.

Die Auslegungen beider Parteien stellen reine Parteibehauptungen dar. Die
Definition von J._ stltzt sich neben den Vertragen auf keine weiteren Quel-
len. Bereits dies lasst an der Allgemeinverbindlichkeit der Definition zweifeln. Es
fallt zudem auf, dass die Aussage J._ s zumindest von den gewahlten Begrif-
fen her einen gewissen Widerspruch aufweist. So schwacht dieser die Bedeutung
der Leitdetails nur schon dadurch ab, dass er diese mit "Leitlinien" gleichsetzt
(act. 3/39 Ziff. 4.3 S. 5). Alleine aufgrund des Bestandteils "Detail" muss aber da-
von ausgegangen werden, dass die Vorgaben Uber diejenigen allgemeiner Leitli-
nien hinausgehen. Die Definition der Beklagten lasst sich mangels Quellenangabe
nicht naher einordnen. Insbesondere kann aber auch daraus nicht auf eine allge-

meinverbindliche Definition geschlossen werden.

Letztlich handelt es sich beim Begriff der Leitdetails um einen auslegungs-
bedurftigen Begriff innerhalb eines Vertragswerks. Dieser ist nach den Regeln der
Vertragsauslegung zu beurteilen. Es gilt zu priafen, welchen Inhalt der Vereinba-
rung zwischen den Parteien zugeschrieben werden kann. Dabei ist neben dem
reinen Wortlaut des Titels - der wie ausgefuhrt keine eindeutige Auslegung zu-
lasst - insbesondere auf den Inhalt des Dokuments und die damit zusammenhan-
gende Vereinbarung in den Vertragen abzustellen. Die Darstellung der Parteien
stellt dabei immerhin deren eigenes Verstandnis und damit eine Auslegungs-

grundlage dar.

b. Die Baubeschriebe und Leitdetails wurden durch die jeweiligen Vertrage -
sowohl Generalplaner- als auch Architektenvertrage - zum Bestandteil der Vertra-
ge erklart (act. 3/2 Ziff. 2.2). Dies wird auch auf der ersten Seite der Baubeschrie-
be wiederholt, was deren Stellenwert betont. Weiter wurde darin vereinbart, dass
der Vertragspartner der "A.___ " die benannten Leistungen auf eigene Kosten
bzw. im Rahmen des Vertrages erbringt (act. 12/16 S. 1). Damit wird unterstri-
chen, dass die Klagerin den Bau bzw. die Planung entlang ihrer Leitdetails ver-
langt. In den allgemeinen Ausflihrungen der Baubeschreibungen wird weiter fest-

gehalten: "Soweit durch jegliche Verordnungen Auflagen gemacht werden, die zu



- 45 -

einer Abweichung von der vorliegenden Baubeschreibung flhren, sind Alternativ-
I6sungen moglich. [...] Abweichungen [...] bedurfen in jedem Fall der schriftlichen
Zustimmung durch A.__ " (act. 12/16 Ziff. 1.1). Diese Bestimmung ist ausle-
gebedurftig. Ausgehend vom Wortlaut durfte bzw. musste die Beklagte davon
ausgehen, dass die Leitdetails bzw. der Baubeschrieb verbindlich sind. Fur Ab-
weichungen wurde namlich nicht nur die schriftliche Zustimmung der Gegenseite
vereinbart, sondern auch vorgesehen, dass diese nur zur Einhaltung von Aufla-
gen zuldssig sind. Entgegen der Klagerin (act. 30 Rz. 100) kann diese Bestim-
mung aber nicht herbeigezogen werden um - unabhangig von ortlichen Vorschrif-
ten - eine Verpflichtung der detaillierten Uberpriifung der Plane herzuleiten. Die
Beklagte war einzig in einem vordefinierten Bereich berechtigt, Abweichungen
vorzusehen, nicht aber verpflichtet, die Planung davon unabhangig zu verbessern

bzw. zu optimieren.

Unter anderem will die Klagerin bzw. die A.___ -Gruppe mit den Baube-
schrieben erreichen, dass mdglichst alle Filialen einheitlich daherkommen. Aus-
serdem wird so sichergestellt, dass der Platzbedarf flur den Betrieb der Filialen zur
Verfligung steht (act. 30 Rz. 105). Dies wurde grundsatzlich fir die Auslegung der
Klagerin sprechen. Die Baubeschriebe wurden lediglich eine Vereinheitlichung
bezwecken und waren entsprechend nur als Leitlinien anzusehen, welche eine
vollstandige Uberpriifung und Planung der Beklagten bedirften. Dagegen spricht
aber der Detaillierungsgrad des Baubeschriebs. Fur die Vereinheitlichung der
ausseren und inneren Erscheinung der Filialen sind viele der beschriebenen De-
tails nicht erforderlich, zumal sich diese Detailplanung nicht mit dem Erschei-
nungsbild der Filialen befasst. Nachdem aber auch diese Elemente nach dem zu-
vor Gesagten verbindlich sind, kann daraus nur geschlossen werden, dass die
Wirkung der vorliegenden Leitdetails Uber diejenige allgemeiner Leitlinien hinaus-

geht.

Gerade auch mit Blick auf den genannten Detaillierungsgrad gewisser Plane
im Baubeschrieb ist eher die beklagtische Auslegung der Vertragsbestimmung
angebracht. Die klagerischen Leitdetails stellen keine allgemeine Beschreibung

der Baute dar. Vielmehr halt die Klagerin darin teilweise sehr detailliert fest, wie
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die Baute erstellt werden soll. Sie legt dazu Plandetails vor, die - mit gewissen
Einschrankungen - direkt dem Handwerker zur Ausfuhrung Ubergeben werden
kénnen. Nachdem sich diese Plane auf die jahrelange Erfahrung der A.__ -
Konzerngesellschaften stitzen, durfte die Beklagte auch davon ausgehen, dass

es sich nicht um fehlerhafte Plane handelt.

c. Die Ausfuhrungen der Parteien zu den zu erstellenden Planen sind ohne
Weiteres vereinbar. Es wurde nie bestritten, dass die Beklagte Uberhaupt Plane
zu erstellen hatte, sie bringt einzig vor, dass sie nicht samtliche Plane neu erstel-
len musste. Dies widerspricht aber auch der Darstellung der Klagerin nur auf den
ersten Blick. Der Werkvertrag schliesst namlich eine Ubernahme bereits beste-
hender Plane nicht aus. Aus den Ausfuhrungen der Klagerin kann ebenfalls nicht
auf eine vollstandige Planung durch die Beklagte geschlossen werden. Naturlich
muss auch ein an sich detaillierter Plan noch an die lokalen Gegebenheiten und
Vorschriften angepasst werden. Das heisst aber nicht, dass sie nicht grosstenteils
Ubernommen werden kann. Zudem wird mit der Wendung "Anpassung der beste-
henden A.__ -Planung flr typisierte Lebensmittelmarkte" (act. 3/2 Ziff. 2.3) klar
zum Ausdruck gebracht, dass bereits eine Planung besteht, die "nur" anzupassen
ist. Soweit lediglich eine Anpassung verlangt wird, kann daraus auch geschlossen
werden, dass die bereits bestehende Planung soweit korrekt ist. Es wird auch na-
her definiert, dass die bestehende Planung gerade dazu dienen soll, eine Verein-
heitlichung zu erreichen. Eine Neuplanung, wie dies die Klagerin geradezu ver-
langt, ist vom Vertragstext aber nicht gedeckt. Die Grundlagen sollten nur dann
angepasst werden, wenn dies auch erforderlich war, so wie dies die Beklagte fur
verschiedene Filialen im Einzelnen gemacht hat (Tiefgarage in D.__ , act. 10
Ziff. 38; act. 30 Rz. 116; Hanglage in H._____, act. 10 Ziff. 104 etc.). Im Ubrigen
war sie berechtigt, die Plane der Klagerin soweit moglich zu Ubernehmen. Alleine
weil im vorliegenden Verfahren in erster Linie die durch die Leitdetails abgedeck-
ten Sockel relevant sind, die Gbernommen worden sind, kann daraus nicht abge-
leitet werden, dass die Beklagte gar keine Planungsleistungen erbracht hatte. Sie

hat aber nur fur diejenigen einzustehen, die sie auch vertraglich tbernommen hat.
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Sodann sind auch die Detailplane selbst zu beachten. Diese tragen allesamt
den Hinweis "samtliche Massangaben sind in Bezug zum konkreten Projekt zu
prufen" (act. 12/16 Register 2-9). Dieser Hinweis lasst aber ebenfalls nicht auf ei-
ne umfassende Uberpriifungspflicht der Beklagten schliessen. Im Gegenteil ergibt
sich daraus, dass die Ubrigen Angaben in den Planen grundsatzlich verbindlich
sind. Die Masse, die von der konkreten Umsetzung der Baute, insbesondere der
Lage und Form des konkreten Grundstiicks abhangig sind, mussten hingegen in

jedem Fall geprift werden.

d. Als Indiz fur den geschuldeten Leistungsumfang nennt die Beklagte das ver-
einbarte Honorar. Dass aufgrund der bereits vorliegenden Grundlagen ein tieferes
Honorar vereinbart worden ist, wird einerseits von der Klagerin bestatigt (die al-
lerdings keine Einschrankungen bei der Prufungspflicht daraus herleitet; act. 30
Rz. 110) und ergibt sich andererseits aus den Vertragen (act. 3/2 Ziff. 5.1). Dabei
ist festzuhalten, dass dies fur samtliche Filialen ausgefuhrt wurde und darum die
"Reduktion" nicht auf der beklagtischen Planung fur die erste gemeinsam reali-
sierte Filiale basiert. Eine solche Reduktion rechtfertigt sich allerdings nur, wenn
der Aufwand des Planers auch tatsachlich durch die bestehenden Plane verrin-
gert wird. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn sich der Planer auf die vorbeste-
henden Plane verlassen darf und diese gerade nicht in jedem Detail kontrollieren
und Uberarbeiten muss. Muss der Architekt fur samtliche Plane garantieren, so ist
er auch fur samtliche Plane so zu entschadigen, wie wenn er sie selbst erstellt
hatte; es wird ihm namlich nichts anderes ubrig bleiben, als dass er samtliche Pa-
rameter vollumfanglich Uberprift, nur so kann er sicherstellen, nicht fur allfallige
Fehler anderer einstehen zu mussen. Die Entschadigungssituation spricht also

ebenfalls fur die Auslegung der Beklagten.

Die Beklagte flhrt denn auch in nachvollziehbarer Weise und soweit belegt
aus, dass ihr Honorar bei einer vollstandigen Planung einer durchschnittlichen Fi-
liale rund CHF 254'000 betragen hatte (act. 10 Ziff. 15; act. 12/21; act. 34
Ziff. 97 f.). Die Klagerin bestreitet dies nur pauschal (act. 30 Rz. 92 f.), weshalb
von der beklagtischen Darstellung ausgegangen werden kann. Die deutliche Dif-

ferenz zwischen einem ordentlichen Honorar, berechnet nach SIA-Grundsatzen
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(CHF 254'000.—; act. 12/21) und dem hier vereinbarten Pauschalhonoraren (je-
weils rund CHF 130'000.— pro Filiale inklusive Bauleitung, mit Ausnahme der Filia-
le D.___ , die zusatzlich eine Tiefgarage umfasst; act. 3/2-10 jeweils Ziff. 5.1)
zeigt, dass die Beklagte keine umfassende Planung geschuldet hat. Die Planung
sollte auf den bereits bestehenden Grundlagen aufbauen. Diese stellen Eigenleis-
tungen der Klagerin dar, die die Beklagte nicht mehr erbringen musste. Fur diese
Eigenleistungen kann die Klagerin aber die Beklagte nicht im gleichen Masse ver-
antwortlich machen, wie wenn die Beklagte selbst geplant hatte. Zwar darf die
Beklagte die Plane nicht unbesehen Ubernehmen - insbesondere dann nicht,
wenn die von ihnen geplanten Elemente des Bauwerks auf gewisse Funktionen
der bereits geplanten Elemente angewiesen sind. Eine summarische Uberpriifung
kann aber gentgend sein. Dies ist abhangig von den konkreten Planen und im
Einzelnen im Zusammenhang mit den geltend gemachten Mangeln zu prifen.
Wie die Klagerin aus dieser Klausel eine Verpflichtung zur vollstandigen Planung
ableiten will, obwohl der Vertrag ausdrtcklich davon spricht, dass dies nicht erfor-
derlich sei, ist nicht ersichtlich. Die Einwande der Klagerin, man habe dieses Ho-
norar fir die geschuldeten Leistungen vereinbart und eine Musterhonorarberech-
nung sei irrelevant (act. 30 Rz. 111) ist wenig zielfUhrend. Auch wenn die Behaup-
tung der Honorarvereinbarung zutreffend ist - die Klagerin macht auch keinen ho-
heren Honoraranspruch geltend - so besteht gerade keine Einigkeit Uber den Ver-
tragsinhalt. Dabei stellt eine Musterhonorarberechnung durchaus ein geeignetes

Indiz dar, um den geschuldeten Leistungsumfang zu ermitteln.

e. Hinzu kommt, dass die detaillierten Plane durch eine weitgehend fachver-
standige Bauherrin (vorne E. 4.3) zur Verfugung gestellt worden sind und die Be-
klagte davon ausgehen durfte, dass schon zahlreiche Male in Europa nach diesen
Planen gebaut worden ist. Es handelte sich also nicht um neue Vorstellungen der
Klagerin sondern vielmehr um einen Baubeschrieb der auf den Erfahrungen aus
dem Bau von mehreren Tausend Filialen basiert. Die Parteien sind entsprechend
auch nicht davon ausgegangen, dass sich in den Leitdetails fehlerhafte Plane fin-
den. Vielmehr lasst auch dies darauf schliessen, dass die Beklagte die detaillierte
Planung gerade nicht erneut erstellen und im Detail prifen sollte und auf die von

der Bauherrin zur Verflgung gestellten Plane vertrauen durfte. Grundsatzlich war
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eine detaillierte Prifung und erneute Planung weder erforderlich noch vom be-

klagtischen Honorar umfasst.

Die Klagerin halt sodann fest, die erhaltenen Leitdetails von der "A.__
Deutschland" ohne kritische Durchsicht Gbernommen und weitergeleitet zu haben
(act. 1 Rz. 204). Dies andert jedoch nichts daran, dass es sich um Materialien
handelt, die von der Klagerin geliefert worden sind. Es ist sodann auch mitent-
scheidend, wie die Weitergabe auf die Beklagte gewirkt hat. Erstellt die Klagerin
solche detaillierte Leitdetails und andert diese fortlaufend, bzw. bringt sie auf den
aktuellen Stand, durfte die Beklagte ohne Weiteres davon ausgehen, dass die
Weiterleitung auf einer kritischen Durchsicht beruht. Dies gilt auch vor dem Hin-
tergrund, dass die Klagerin nach eigenen Angaben Leitdetails verwendet, um die
Planungs- und Baukosten tiefer zu halten (act. 30 Rz. 100). Wenn sie die Leitde-
tails nur als grobe Leitlinien verstanden haben will, die von (samtlichen) Planern
Uberpruft und allenfalls angepasst werden mussen, wofur auch die Kosten zu ent-
schadigen waren, wurde sie die bereits geplanten Details mehrfach bezahlen.
Dies ist kaum im Sinne der Klagerin. Vielmehr ergibt sich aus der Ubernahme der
Details des Mutterkonzerns, dass die Klagerin von der grossen Bauerfahrung des
Konzerns profitieren wollte. Wenn sie sich deren Vorgaben mit der Weitergabe
aber zu eigen macht, hat sie sich auch die Erfahrung die hinter diesen Leitdetails

steckt anzurechnen.

f. Die Klagerin fuhrt aus und belegt (act. 30 Rz.75; act. 30 Rz. 97 ff,;
act. 3/69+70), dass sie der Beklagten hinsichtlich der Leistungsverzeichnisse mit-
geteilt habe, dass es sich um blosse Muster, die unvollstandig und fehlerhaft sei-
en handle. Dies tut vorliegend nichts zur Sache. Dass die Beklagte die Ausschrei-
bung selbst vornehmen musste und dies auch machte, ist nicht strittig. Entspre-
chend musste sie auch die Leistungsverzeichnisse ganz selbst erstellen, zumal
diese vollumfanglich von den konkreten Bauleistungen abhangen. Es ist aber
nicht nachvollziehbar, weshalb die Beklagte aus dem Hinweis bezuglich der Leis-
tungsverzeichnisse auf die Leitdetails und Baubeschriebe schliessen sollte. In den
zitierten Schreiben wurde gerade ein spezifischer Hinweis auf ein einzelnes Do-

kument gemacht. Wenn dies Uberhaupt einen Schluss zulasst, dann eher das
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Gegenteil, namlich dass die Ubrigen Unterlagen geprift sind und so weiterver-

wendet werden konnen.

g. Schliesslich halt die Klagerin selbst fest (unter anderem act. 30 Rz. 109),
dass die Beklagte eine Uberpriifung und gegebenenfalls Anpassung der Leitde-
tails geschuldet hat - und gerade nicht eine Neuplanung. Dies ist vorliegend zent-
ral: Wahrend bei der Neuplanung die Verantwortung voll bei der Planerin liegt, hat
sie bei der Uberpriifung lediglich einzuschreiten, wenn der Vorschlag keinen
gangbaren Weg darstellt. Sie muss aber nicht samtliche mdgliche Konstruktionen
abwagen um die beste Losung zu prasentieren, wie sie dies bei einer eigenen
Planung allenfalls musste. Ob die Beklagte diese Aufgaben wahrgenommen hat,

ist im Einzelnen im Zusammenhang mit den behaupteten Mangeln zu prifen.

h. Zusammengefasst ist festzuhalten, dass es sich bei den Baubeschrieben
und insbesondere den Leitdetails um verbindliche, durch die Klagerin gelieferte,
Grundlagen fur die Planung der Filialen gehandelt hat. Diese enthalten detaillierte
Vorgaben, von denen die Beklagte nicht ohne Grund abweichen durfte. Eine voll-
umfangliche Uberpriifung der Leitdetails war von der Beklagten nicht geschuldet.
Diese durfte auf die bestehenden Plane abstellen und davon ausgehen, dass die-
se korrekt sind. Insbesondere war sie auch berechtigt, die Leitdetails direkt und
ohne Anderungen in die eigenen zu erstellenden Plane zu Gbernehmen sofern
dies flr eine bestimmte Filiale zweckmassig war. Alleine dadurch hat sie aber
nicht die volle Verantwortung fir die vorbestehende Planung Gbernommen. Die

Klagerin hat selbst fur die von ihre gelieferten Grundlagen einzugestehen.

Selbst bei dieser Auslegung des Begriffs kann die Beklagte aber nicht unbe-
sehen auf die in den Leitdetails enthaltenen Plane abstellen. Sie hat ihre Aufga-
ben als Generalplanerin und Bauleiterin wahrzunehmen. Dies bedeutet aber
auch, dass sie die in ihre eigene Planung zu integrierenden Details zumindest
wahrnimmt und offensichtliche Fehler gegenuber der Klagerin anspricht. Bei der
Frage der Abmahnung ist aber wiederum zu berucksichtigen, dass die Klagerin
selbst fachkundig vertreten war (dazu 4.3). Eine allgemeine Aussage, wie weit die

Pflichten zur Prifung, Verbesserung und Abmahnung gehen ist nicht mdglich.
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Diesbezlglich ist auf die Ausflihrungen zu den einzelnen (behaupteten) Mangeln

Zu verweisen.
4.5. Wesentlicher Vertragsinhalt

Unbestrittenermassen wurde die Beklagte mit der Ausarbeitung der Plane
beauftragt. Sie hatte die Standardplanung der Klagerin an die lokalen Gegeben-
heiten anzupassen (act. 3/2 Ziff. 2.3). Zwischen den Parteien ist allerdings um-

stritten, welche Arbeiten von der Beklagten im Einzelnen geschuldet waren.
4.5.1. Parteidarstellungen

Die Klagerin halt fest, die Beklagte sei verpflichtet gewesen, die vollstandi-
gen Plangrundlagen zu erstellen. Insbesondere habe sie die Werk- und Detailpla-
ne erstellen sowie die standardisierte Planung an die ortlichen Gegebenheiten
anpassen mussen. Ausserdem sei die Bauleitung, die Bautiberwachung sowie die
Gesamtkoordination der Fachplaner fur Hoch- und Tiefbaumassnahmen der Be-
klagten Ubertragen worden (act. 1 Rz. 185; act. 30 Rz. 90 ff.).

Die Beklagte fasst den vereinbarten Vertragsinhalt enger zusammen: Samt-
liche Vertrage hatten vorgesehen, dass die Beklagte die von der Klagerin zur Ver-
fugung gestellte typisierte A._ -Planung an die ortlichen Gegebenheiten an-
zupassen habe. Dazu sei die Anpassung an Anforderungen von Behorden (kan-
tonale und kommunale) zu zahlen. Der von der Beklagten geschuldete Leistungs-
umfang ergebe sich nicht aus dem grundsatzlichen Bauablauf. Dieser werde erst
spater definiert, was sich auch aus der Honorarvereinbarung ergebe, welche fest-
halte, dass ein Teil der Grundleistungen nicht geschuldet sei. Die vorgesehene
Uberprifung der Massangaben sei auf die Anpassung an die 6rtlichen Gegeben-
heiten zuruckzufuhren, lasse aber nicht schliessen, dass eine vollumfangliche
Prifung der Plane erforderlich sei. Sodann seien Alternatividsungen nur dann zu
suchen gewesen, wenn dies durch behdrdliche Auflagen erforderlich ware, eine
weitergehende Pflicht habe nicht bestanden (act. 34 Ziff. 84 ff.).
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4.5.2. Planungsaufgaben der Beklagten

Im Allgemeinen ergibt sich aus den Ausfuhrungen der Parteien Uberein-
stimmend, dass die Beklagte die Verantwortung dafur getragen hat, dass die fur
den Bau erforderlichen Plane vorgelegen haben. Insbesondere musste sie die be-
reits vorliegende Planung der Klagerin auf die konkreten Bauprojekte Ubertragen.
Allerdings kann aus den Vertragen entgegen der Klagerin nicht abgeleitet werden,
dass die Beklagte samtliche erforderlichen Plane selbst hatte erstellen mussen.
Vielmehr sind seitens der Klagerin verschiedentlich Vorgaben gemacht worden,
die von der Beklagten nur noch umgesetzt werden mussten. Soweit diese Vorga-
ben bereits eine detaillierte Planung umfasst haben, konnte die Klagerin von der
Beklagten auch keine vertiefte Kontrolle und Neuplanung erwarten. Immerhin hat-
te sie aber die Aufgabe, bei samtlichen Detailplanen die vorgeschlagenen Masse
zu Uberprifen (vgl. vorne 4.4.3.3). Wie weit die Planungsaufgaben der Beklagten
im Rahmen der Planung einzelner (angeblich mangelbehafteter) Elemente konk-

ret ging, wird bei der Beurteilung der Werkmangel zu klaren sein.
4.5.3. Bauleitungsaufgaben der Beklagten

Hinsichtlich der Bauleitung ist der Aufgabenbereich weiter gefasst. Die Par-
teien haben in ihren Generalplanervertragen vereinbart, welche Aufgaben der Be-
klagten im Rahmen der Bauleitung Ubertragen werden sollen. Dazu zahlen die
Allgemeine Leitung, Koordination und Uberwachung der Arbeiten auf der Baustel-
le, Kontrolle der Materialien und Lieferungen, Beantragen und Uberwachen von
Materialuntersuchungen, Ausmassarbeiten, Uberwachen der Einhaltung von Auf-
lagen und Uberwachen der termingerechten Ausfiihrung (act. 3/2 Ziff. 1.4.3, S. 3).
Was die Parteien bei der Aufgabenliste mit "usw." gemeint haben, kann offen

bleiben, zumal dies fur die Entscheidfindung nicht relevant ist.

Die Beklagte leitet die behauptete fehlerhafte Bauleitung aus einer mangel-
haften Leitung und Uberwachung der Arbeiten auf der Baustelle ab. Weitere Ver-
letzungen des Auftrags macht sie nicht geltend (act. 241 ff.). Eine genauere Defi-
nition der allgemeinen Leitung, Koordination und Uberwachung der Arbeiten findet

sich in den Vertragen nicht. Die Bestimmung ist entsprechend auszulegen. Die
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Parteien machen dazu keine naheren Ausflhrungen, sodass auch nicht von ei-
nem behaupteten tatsachlichen Konsens ausgegangen werden kann. Die Aufga-
be findet sich aber wortgleich in der einschlagigen SIA-Norm 102/2003 (Art. 4.52)
sodass es sich rechtfertigt, flr die Vertragsauslegung die entsprechende Literatur

beizuziehen.

Demnach hatte die Beklagte in erster Linie die Ausfihrungsplanung auf der
Baustelle umzusetzen. Dabei musste sie die Unternehmer koordinieren und ter-
mingerecht aufbieten. Die konkret geschuldeten Uberwachungsaufgaben sind
vom konkreten Bauprojekt abhangig. Wie weit die Uberwachungsaufgaben der
Beklagten gehen ist im Einzelfall, also bezogen auf die einzelnen behaupteten

Ausfuhrungsfehler, zu prufen (dazu hinten E. 5.3).

5. Haftung der Beklagten

5.1. Wesentliche Sachdarstellungen der Parteien

Die Klagerin macht zusammengefasst gelten, dass bei den durch die Be-
klagte geplanten Filialen schwere Feuchtigkeitsschaden aufgetreten seien. Ge-
stutzt darauf habe sie Untersuchungen vorgenommen bzw. in Auftrag gegeben,
aus denen sich ergeben habe, dass bei den Bauten verschiedene Fehler gemacht
worden seien, aus denen die Feuchtigkeit resultiere. Diese Fehler seien allesamt
der Beklagten anzulasten. Einerseits sei ihre Planung mangelhaft, andererseits
habe sie die ihr Ubertragene Bauleitung ungentigend ausgeflhrt. Fur beide Fehl-
verhalten hafte die Beklagte. Folglich habe sie der Klagerin den Schaden, insbe-
sondere den Mangelfolgeschaden zu ersetzen, welcher aus der notig gewordenen
Sanierung resultiere (act. 1 Rz. 13 ff.). Hinsichtlich des Gutachtens J.  merkt
die Klagerin an, dieses betreffe die Filiale C.__ |, welche fir die Beurteilung
samtlicher Filialen reprasentativ sei. Es werde selbst von der Beklagten betont,
wie ahnlich die Filialen aufgebaut seien. Die Planung und Uberwachung habe je-
weils die Beklagte Ubernommen, so dass auch nicht massgebend sei, dass bei
der Ausflihrung verschiedene Unternehmer beteiligt gewesen sei (act. 30
Rz. 206).
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Die tadellose Ausfuhrung der Bauleitung bestreitet die Klagerin und be-
zeichnet die entsprechenden Behauptungen der Beklagten als unsubstantiiert.
Die Beklagte habe regelmassig alle wichtigen Arbeitsschritte kontrollieren mus-
sen, wobei bestritten werde, dass sie dies gemacht habe (act. 30 Rz. 235 ff.).
Weiter werde bestritten, dass eine Intervention bei der Bauausfihrung obsolet
gewesen sei, weil klare Vorgaben bestanden hatten. Es habe der Beklagten oble-

gen, die Bauleitung sorgfaltig vorzunehmen (act. 30 Rz. 245).

Die Beklagte bestreitet eine Verantwortlichkeit ihrerseits. Es lage keine feh-
lerhafte Planung vor. Insbesondere habe die fachmannisch vertretene Klagerin
genau diese Ausfuhrung gewunscht (act. 10 Ziff. 12 ff.). Wenn tatsachlich Bau-
mangel aufgetreten seien, liege dies in der Verantwortung der ausfihrenden Un-
ternehmer. Diese habe die Klagerin direkt beauftragt. Sie habe sich auch flur eine
Schadloshaltung an diese zu wenden. Weiter macht die Beklagte ein rechtsmiss-
brauchliches Verhalten der Klagerin geltend. Diese habe samtliche am Bau der
Filialen beteiligten Unternehmer wegen denselben Mangeln abgemahnt. Sie gehe
davon aus, dass zahlreiche Unternehmer bereits Arbeiten an den Filialen unent-
geltlich ausgefihrt hatten oder im Rahmen der Sanierung ausfihren wirden. Eine
doppelte Entschadigung sei aber nicht geschuldet (act. 10 Ziff. 103). Schliesslich
macht die Beklagte geltend, die Klagerin - trotz fehlender Pflicht bezuglich diver-
ser Punkte abgemahnt zu haben. Sie sei jeweils zur Einhaltung der verbindlichen
Vorgaben angehalten worden. In den Vertragen sei ebenfalls explizit festgehalten
worden, dass Normen soweit einzuhalten seien, wie der Vertrag nichts anderes
vorschreibt und dass vertragliche Vereinbarungen allem anderen vorgehen
(act. 10 Ziff. 183).

Ausserdem sei - so die Beklagte - die Bauleitung flr samtliche Filialen tadel-
los ausgefuihrt worden, was auch seitens der Klagerin nie bemangelt worden sei.
Dies sei durch die vorliegenden Bauprotokolle belegt. Die Beklagte sei regelmas-
sig auf der Baustelle anwesend gewesen und die Klagerin sei Uber den Fortschritt
informiert worden. Auch ergebe sich wiederum aus den Protokollen, dass die Kla-
gerin fachkundig vertreten gewesen sei (act. 10 Ziff. 104). Die sorgfaltige Baulei-

tung zeige sich darin, dass sie die Baustellen regelmassig besucht, die Arbeiten
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koordiniert, die notwendigen Instruktionen vorgenommen und Materiallieferungen
kontrolliert habe. Sie habe als Bindeglied zwischen Klagerin und Unternehmern
gedient und es habe wdchentlich eine Bauleitungssitzung mit dem jeweiligen Pro-

jektverantwortlichen der Klagerin stattgefunden (act. 34 Ziff. 211 ff.).
5.2. Rechtliches
5.2.1. Werkvertragliche Haftung

Vorab ist zu wiederholen, dass die SIA Normen lediglich die materiellen
Normen zur Anwendung kommen koénnen (vorne E. 4.4.2), nicht aber die Vor-
schriften zum Verfahrensablauf. Die Voraussetzungen der Haftung richten sich

entsprechend ausschliesslich nach dem Obligationenrecht.

Wie ausgefuhrt, stellt die Erstellung der Plane durch die Beklagte ein werk-
vertragliches Element dar (vorne E. 4.2). Die Beklagte haftet nach Art. 368 OR fur
die Mangelfreiheit der Plane. Fir eine Haftung wird vorausgesetzt, dass das Werk
- vorliegend also die Plane - mangelhaft sind. Ein Mangel liegt dann vor, wenn
das Werk vom vertraglich geschuldeten Werk abweicht, wobei sich die Abwei-
chung auf verschiedene Weise manifestieren kann (vgl. GAucH, Werkvertrag,
a.a.0., N 1355 ff. und N 1459 ff.; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, a.a.0., N9 zu Art. 368
OR). Bei Architekturvertragen steht eine Fehlplanung, insbesondere die Verlet-
zung der Regeln der Baukunde und die Missachtung der allgemeinen Sorgfalts-
und Treuepflichten im Vordergrund (BEAT DENZLER/MICHAEL HOCHSTRASSER, Die
Haftung fur die Planung, in: STOCKLI/SIEGENTHALER, a.a.0., N 9.32 und N 9.42).
Damit es sich um eine anerkannte und damit verbindliche Regel der Baukunde
handelt, wird vorausgesetzt, dass diese von der Wissenschaft fur theoretisch rich-
tig befunden sind, diese etabliert sind und sie sich gemass der klaren Mehrheit
der anwendenden Fachleute bewahrt haben. Dass sie Eingang in technische
Normen, etwa der SIA, stellt ein (starkes) Indiz dar, ist aber nicht Voraussetzung
(DENZLER/HOCHSTRASSER, a.a.0., N 9.54). Liegt ein Mangel vor, hat der Besteller
das Recht auf Wandelung, Minderung oder Nachbesserung sowie auf Ersatz des
Mangelfolgeschadens (GAucH, Werkvertrag, a.a.0., N 1487 ff.). Soweit der Be-

steller eine Nachbesserung verlangt, hat er vorab dem Unternehmer die Moglich-
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keit zu geben, die Mangel selbst zu beheben (GAucH, Werkvertrag, a.a.O.,
N 1713 ff.). Damit Ersatz fur einen Mangelfolgeschaden geschuldet ist, ist zudem
erforderlich, dass der Mangel fiur den Folgeschaden kausal ist und den Unter-
nehmer ein Verschulden trifft (GAUCH, Werkvertrag, a.a.O., N 1854 ff.).

Eine Haftung des Unternehmers ist dann ausgeschlossen, wenn den Bestel-
ler am Mangel ein Verschulden trifft (Art. 369 OR). Dies ist etwa der Fall, wenn
der Besteller Weisungen erteilt und der Unternehmer diese in genugender Weise
abmahnt (GAUcH, Werkvertrag, a.a.0., N 1926 ff.) oder wenn die Mangel auf un-
genugende durch den Besteller gelieferte Stoffe zurlckzuflihren ist (GAUCH,
Werkvertrag, a.a.0., N 1978 ff.). Schliesslich erfordert die Haftung des Unterneh-
mers, dass die Anspriche des Bestellers nicht verwirkt sind. Diesen trifft die
Pflicht allfallige Mangel zu rigen. Wird ein Mangel nicht rechtzeitig angezeigt oder
das Werk gar genehmigt, sind die Mangelrechte verwirkt (Art. 370 OR; GAUCH,
Werkvertrag, a.a.O., N 2080 ff.).

Die Beweislast fur das Vorliegen eines Mangels tragt der Besteller. Insbe-
sondere hat dieser zu beweisen, dass das Werk vom vertraglich Vereinbarten
abweicht (GAucH, Werkvertrag, a.a.0., N 1507 f.; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, a.a.O.,
N 90 zu Art. 368 OR). Dasselbe gilt fur den Schaden und den Kausalzusammen-
hang, auch dieser ist durch den Besteller, hier die Klagerin zu beweisen (GAUCH,
Werkvertrag, a.a.0., N 1899). Demgegenuber tragt der Unternehmer in Bezug auf
den Mangelfolgeschaden die Beweislast flr das fehlende Verschulden (GAUCH,
Werkvertrag, a.a.0., N 1891). Auch hat der Unternehmer das Selbstverschulden
des Bestellers zu beweisen, wenn er sich dadurch von der Haftung befreien will
(GAucH, Werkvertrag, a.a.0., N 1914; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, a.a.0., N 30 zu
Art. 369 ZPO). Genauso trifft ihn die Beweislast fur erfolgte Abmahnungen (DENz-
LER/HOCHSTRASSER, a.a.0., N 9.143). Schliesslich hat der Besteller zu beweisen,
dass er die Mangel rechtzeitig gerugt hat und die Mangelrechte nicht verwirkt sind
(GAucH, Werkvertrag, a.a.0., N 2169 ff.; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, a.a.0., N 27 zu
Art. 370 OR).
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5.2.2. Auftragsrechtliche Haftung

Die Haftung des Beauftragten richtet sich nach Art. 398 OR. Demnach haftet
der Beauftragte fur die getreue und sorgfaltige Ausfuhrung des Ubertragenen Ge-
schafts. Vorausgesetzt wird dafir, dass der Beauftragte, hier die Beklagte den
Vertrag verletzt, also seine Pflichten nicht erfillt, dass ein Schaden entstanden ist
und dieser zum Fehlverhalten des Beauftragten in einem Kausalzusammenhang

steht. Zudem muss den Beauftragten ein Verschulden treffen.

Die Pflichten des Bauleiters sind im Gesetz nicht ausdricklich geregelt. Aus
der Natur des Bauleistungsauftrag als einfachen Auftrag ergibt sich eine Informa-
tionspflicht, eine Beratungspflicht und eine Aufklarungspflicht des Bauleiters
(CHRIsTOPH LOCHER, Die Bauleitung, in: STOCKLI/SIEGENTHALER, a.a.O.,
N 10.27 ff.). Weiter hat der Bauleiter den Bauherrn abzumahnen, soweit dieser
unzweckmassige oder unerflllbare Weisungen erteilt. Die Abmahnung ist seitens
des Bauleiters fachtechnisch zu begrinden und so zu formulieren, dass dem
Bauherrn klar ist, dass die Bauleitung eine Verantwortung fur die Ausfihrung ab-
lehnt (LOCHER, a.a.0., N 10.32 ff.). Aus der allgemeinen Sorgfaltspflicht ergibt sich
weiter, dass auch der Bauleiter die allgemein anerkannten Regeln der Baukunde
einzuhalten hat (LOCHER, a.a.0., N 10.35 ff.).

Weitere Pflichten sind in Art. 4.51 SIA 102/2003 vorgesehen (dazu LOCHER,
a.a.0., N 10.76 ff.). Wie gezeigt, wurde die Anwendbarkeit der Normen vorliegend
nur in einem eingeschrankten Sinne vereinbart (vorne E. 4.4.2). Die Klagerin kann
folglich die geschuldeten Leistungen der Beklagten nicht aus der genannten Norm
ableiten. Soweit allerdings die gemass SIA 102/2003 geschuldeten Leistungen
auch vertraglich vereinbart worden sind, rechtfertigt es sich, die Regeln der Norm
auch fur die Auslegung der Vertrage beizuziehen. Beide Parteien waren bauerfah-
ren, weshalb vermutet werden muss, dass sie mit der Norm entsprechenden Be-
griffen und Aufgabenzuteilungen auch die darin vorgesehenen Verantwortlichkei-
ten vereinbaren wollten. Eine ganzlich neue Ordnung kann - soweit sich im Ver-

trag keine Detailvorschriften finden - nicht vermutet werden.
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Aus der Abmahnungspflicht ergibt sich, dass die Beklagte auch in ihrer Rolle
als Bauleiterin die Weisungen der Klagerin - also die vorgegebenen Leitdetails -
kritisch zu hinterfragen hat und die Klagerin auf allfallige Probleme hinzuweisen
hatte. Auch dabei ist aber zu bertcksichtigen, dass die Klagerin fachkundig ver-
treten war (vorne E. 4.3), sodass fur eine Abmahnung andere Anforderungen gel-
ten, als wenn die Beklagte einem Laien gegenuber stehen wirde. Ausserdem ist
die Personalunion von Architekt und Bauleiter hier mitentscheidend. Eine erneute
Abmahnung im Rahmen der Bauleitung kann von der Beklagten nicht verlangt

werden.

Als weitere Pflicht obliegt der Beklagten die Uberwachung der Baustelle. Die
Uberwachungsaufgaben der Bauleitung stellen einzig eine Pflicht gegentiber der
Bauherrin dar. Einen Uberwachungsanspruch fiir die Unternehmer besteht hinge-
gen nicht. Dies bedeutet aber auch, dass sich die Klagerin bei Fehlern der Unter-
nehmer in erster Linie an diese zu halten hat (LOCHER, a.a.0., N 10.77 ff.). Es ist
aber nicht die Aufgabe der Bauleitung, dauernd auf der Baustelle anwesend zu
sein und samtliche Arbeitsschritte selbst zu beaufsichtigen. Sowohl in fachtechni-
scher als auch in zeitlicher Sicht bestehen Einschréankungen. Eine erhéhte Uber-
wachung ist bei anspruchsvollen und fur die Baute bedeutenden Arbeiten ge-
schuldet, die bei fehlerhafter Ausfihrung grosse Schaden verursachen kénnen.
Dasselbe gilt, wenn bei Fehlern Menschen oder Sachen gefahrdet werden. Die
Bauleitung hat die Baustelle regelmassig zu besuchen und sich zu versichern,
dass die Arbeiten zuverlassig ausgefuhrt werden. Eine dauernde Anwesenheit ist
aber auch hier nicht verlangt (LOCHER, a.a.0., N 10.80).

Die Beweislast fur die Vertragsverletzung, den Schaden und den Kausalzu-
sammenhang liegt beim Auftraggeber, also der Klagerin, wahrend das Verschul-
den vermutet wird; dem Beauftragten steht der Entlastungsbeweis offen (RoLF H.
WEBER, in: HONSELL/VOGT/WIEGAND, BSK OR |, a.a.0., N 32f. zu Art. 398 OR).
Abmahnungen unterliegen als Teil des Entlastungsbeweises der Beweislast der

Beklagten.
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5.3. Mangel bzw. Vertragsverletzungen

Die Klagerin stutzt ihre Forderung im Wesentlichen auf verschiedene Man-
gel die an den Bauten aufgetreten sein sollen. Dabei differenziert sie nur be-
schrankt zwischen dem Vorliegen einer mangelhaften Planung und einer fehler-

haften Bauleitung - also der Haftung aus Werkvertrag oder Auftrag.

Wie gezeigt hat die Klagerin zu beweisen, dass die einzelnen geltend ge-
machten Mangel tatsachlich bestehen. Dabei ist zu betonen, dass das relevante
Werk fur die werkvertragliche Haftung die von der Beklagten erstellten Plane -
und nicht etwa die erstellten Filialen - sind. Die Klagerin hat entsprechend die
Mangelhaftigkeit der Plane zu beweisen. Die verschiedenen geltend gemachten
Mangel sind jeweils einzeln zu beurteilen. Nicht entscheidend ist fur die werkver-
tragliche Haftung inwiefern die Beklagte als Bauleiterin Fehler gemacht hat. Dies
wird im Rahmen der Auftragshaftung zu beurteilen sein. Soweit die Klagerin einen
Werkmangel im Allgemeinen beweisen kann, stellt sich zudem die Frage, ob die

behaupteten Mangel fur samtliche Filialen belegt werden konnen.

Hinsichtlich der Haftung aus fehlerhafter Bauleitung hat die Klagerin nicht
nur zu beweisen, dass die geltend gemachten Mangel am Bauwerk bestehen,
sondern auch, dass die Beklagte dafur eine Verantwortung trifft. Nur so Iasst sich

eine Vertragsverletzung belegen, welche die Klagerin zu beweisen hat.

Der Vollstandigkeit halber ist festzuhalten, dass die Klagerin nur beschrankt
zwischen Mangeln und Mangelfolgeschaden unterscheidet. So macht sie etwa als
Mangel die Feuchtigkeit im Mauerwerk geltend (act. 30 Rz. 190). Es versteht sich
von selbst und wird auch nicht ernsthaft in Frage gestellt, dass die Beklagte keine
feuchten Wande geplant hat. Vielmehr sollen die vorhandene Feuchtigkeit, die
Risse und die Putzverfarbungen eine Folge der Ubrigen Mangel bzw. Bauleitungs-
fehler sein. Hinsichtlich der Voraussetzungen fir die Haftung ist dies von unterge-
ordneter Bedeutung, da die Beklagte sowohl fur Mangel als auch fur Folgescha-

den einzustehen hat und auch die Beweislast weitgehend Ubereinstimmt.
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In der Folge sind die einzelnen behaupteten Mangel an der Baute separat zu
beurteilen. Wobei stets sowohl die Planung als auch die Bauleitung zu wurdigen
ist. Der Ubersichtlichkeit halber wird der Begriff des Mangels teilweise nicht in ei-
nem juristisch korrekten Sinne verwendet. Die Klagerin macht dieselben Fehler
sowohl als Mangel im Sinne eines Planungsfehlers als auch als Folge einer feh-
lerhaften Bauleitung geltend macht, wobei dies nachfolgend auch dort pauschal

als Mangel bezeichnet wird, wo beide Aspekte gemeint sind.
5.3.1. Vergleichbarkeit der Filialen

Die Klagerin stellt sich auf den Standpunkt, dass die Filialen vergleichbar
seien und entsprechend auch die Ausfuhrungen zu den Mangeln, insbesondere
diejenigen im Gutachten J._  zur Filiale C.___ | fur samtliche (jeweils be-
troffenen) Filialen Geltung haben (act. 1 Rz. 23; act. 30 Rz. 206). Dies wird von
der Beklagten bestritten (act. 10 Ziff. 107). Diesbezuglich ist im Wesentlichen der
Klagerin zu folgen. Der Einwand der Beklagten ist nur soweit nachvollziehbar, als
dass nicht alle behaupteten Mangeln bei allen Filialen aufgetreten sind. Hinsicht-
lich der einzelnen Mangel an den Bauten wiederholen sich beide Parteien. Es
kann folglich davon ausgegangen werden, dass die Problematik bei den einzel-
nen Filialen fur die gleichen Mangel jeweils dieselbe ist. Es rechtfertigt sich daher
auch, die behaupteten Mangel einheitlich zu beurteilen. Eine differenzierte Wardi-

gung erfolgt nur dort, wo diese auch relevant ist.
5.3.2. Hauptbeweismittel der Klagerin

a. Als Hauptbeweismittel fur die behaupteten Mangel nennt die Klagerin einer-
seits eine Untersuchung der N.__ und Partner AG, die sie fur samtliche Filia-
len hat anfertigen lassen (act. 3/30; act. 3/51; act. 3/64; act. 3/79; act. 3/93;
act. 3/106 und act. 3/123) und andererseits ein Gutachten von J._ zur Filiale
C._ (act. 3/39). Dazu gilt es vorab zu bemerken, dass es sich dabei um reine
Parteigutachten handelt und diese eine rechtliche Wuirdigung des Gerichts nicht

ersetzen kdbnnen.
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b. Die Untersuchungen N._ bestehen im Wesentlichen aus jeweils einer
E-Mail, die in erster Linie Schaden nennt, die bestehen sollen. Weiter beinhalten
sie eine Handlungsempfehlung, namlich die Abmahnung der verantwortlichen
Firmen. Eine Wertung, in wessen Verantwortlichkeitsbereich die Mangel fallen,
wird allerdings nicht ausgefiihrt. Die Untersuchungen sind folglich in erster Linie
dazu geeignet, den Zustand zu belegen, weitere Schlisse konnen daraus nur be-

schrankt gezogen werden

c. Das Gutachten J._  befasst sich eingehender mit den behaupteten
Mangeln an der Filiale C.__ . Die Beklagte halt die Fragestellung an den Gut-
achter als einseitig und pratentios. So gebe die Klagerin die Mangel bereits in ih-
rer Fragestellung vor. Das Gutachten kdnne nicht als abschliessend betrachtet
werden. Bestritten werde, dass der Gutachter knapp drei Jahre nach der Besichti-
gung durch die N._  und Partner AG das Schadensbild plausibel habe nach-
vollziehen konnen. Die fehlende Unabhangigkeit zeige sich auch darin, dass er
nicht auf im gleichen Zeitraum im angeblichen Schadensbereich vorgenommene
bauliche Anderungen hinweise. Das Gutachten werde auch inhaltlich bestritten.
Auffallig sei aber, dass der Gutachter einerseits auf die Verbindlichkeit der Leitde-
tails Bezug nehme und dies an anderer Stelle in Abrede stelle. Gerade die nicht
fundierte Parteibehauptung bezuglich des Begriffs der Leitdetails zeige den partei-
ischen Charakter des Gutachtens. Auch sei er teilweise zu anderen Schllissen
gekommen als die N._  und Partner AG. Zudem enthalte das Gutachten un-
zulassige rechtliche Wurdigungen und habe sich von reinen Vermutungen leiten
lassen (act. 10 Ziff. 25 ff.; act. 34 Ziff. 181 ff.). So sei der Gutachter auch nicht da-
nach gefragt worden, ob die behauptete Feuchtigkeit auf andere Ursachen zu-
ruckgefuhrt werden kdnnte (act. 34 Ziff. 189).

Die Klagerin halt dem entgegen, dass das Gutachten erforderlich und taug-
lich gewesen sei, um die einzelnen Mangel detailliert zu substantiieren. J._
habe das Gutachten sorgfaltig erstellt und insbesondere darauf hingewiesen,
wenn er Angaben Ubernommen habe. Er sei auch nicht vorbefasst gewesen. Die
Begutachtung betreffe nur die technische Seite, eine juristische Beurteilung ent-

halte es nicht. Die Fragestellung sei so gewahlt, dass sich der Sachverhalt habe



-62 -

klaren lassen, was flr die Substantiierung unabdingbar gewesen sei. Weiter wer-
de bestritten, dass der Gutachter nicht Uber relevante Tatsachen informiert wor-
den sei. Die ihm vorgelegenen Unterlagen wurden sich aus dem Gutachten erge-
ben. Hatte er weitere Unterlagen bendétigt, waren diese auf Nachfrage bereitge-
stellt worden. Es sei auch nicht verstandlich, was die Beklagte mit baulichen Mas-
snahmen meine, da als einziger Eingriff in die Filiale C.____ eine Verbreiterung
der Rampe erfolgt sei, wofur lediglich ein kleiner Teil der Fassade verandert wor-
den sei (act. 30 Rz. 203 ff.). Die inhaltlichen Ausfihrungen des Gutachtens be-
streite die Beklagte nicht substantiiert, die entsprechenden Aussagen seien des-
halb beweislos (act. 30 Rz. 207).

Inwiefern sich aus dem Gutachten Schllsse fur das vorliegende Verfahren
ziehen lassen, ist im Zusammenhang mit den einzelnen Mangel zu beurteilen. Der
Klagerin ist aber durchaus zuzustimmen, dass die Fragestellung weitgehend von
Annahmen ausgeht, die der Gutachter zu bestatigen hatte. Trotzdem ist grund-
satzlich eine Beachtung des Privatgutachtens moglich, soweit die Beantwortung
der Fragen begrundet ist. Dies ist im Einzelfall zu beurteilen. Einen Aspekt der
ebenfalls Fragen aufwirft Iasst die Klagerin unbesehen aussen vor: Die Begutach-
tung durch J.__ erfolgte erst rund drei Jahre nach der Untersuchung N.__
Hinsichtlich des Schadensbildes wird aber soweit ersichtlich keine Anderung gel-
tend gemacht. Es scheint daher etwas unklar, ob der Stand tatsachlich noch im-
mer derselbe gewesen sein soll. Allerdings befasst sich das Gutachten auch in
erster Linie mit den Ursachen und nicht mit den Folgen, welche offenbar noch
nicht saniert worden sind und entsprechend auch nach wie vor gleich zu werten
waren. Dies hat entsprechend nur geringen Einfluss auf die Wirdigung des Gut-

achtens.
5.3.3. Zustand der Filialen

Die oberflachlichen Folgen (Risse, Putzablosungen) sind durch die amtli-
chen Befunde und die gemeinsamen Begehungen weitgehend belegt (act. 3/37;
act. 3/54; act. 3/67; act. 3/83; act. 3/96; act. 3/111; act. 3/115 und act. 3/126),
teilweise auch mit genauer Ortsangabe, wobei dies wiederum von der Klagerin zu

substantiieren ware. Sie sind auch nicht substantiiert bestritten worden, einzig be-
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zuglich der Ursachen. Die Feuchtigkeitsmessungen sind bestritten. Allerdings
kann ohnehin nicht aus den eingetretenen Schaden auf die Mangelhaftigkeit der
Plane und der Bauleitung geschlossen werden. Schaden kénnen auch dann ein-
treten, wenn ein Bauwerk an sich mangelfrei erstellt worden ist. Somit hat die
Klagerin die behaupteten Mangel im Einzelnen - und zwar unabhangig von den
Schaden - zu beweisen. Nur soweit ihr dies gelingt, stellt sich Uberhaupt die Fra-

ge, ob die behaupteten Schaden, damit etwas zu tun haben.
5.3.4. Fehlende bzw. ungeniugende Sockelabdichtung
5.3.4.1. Parteidarstellungen

Die Klagerin macht geltend, dass die Fassade gemass Planen als Kompakt-
fassade mit verputztem Einsteinmauerwerk ausgefuhrt worden sei. Dieses habe
die Fahigkeit, vermehrt Feuchtigkeit aufzunehmen, weshalb es zwingend davor zu
schitzen sei. Eine genlgende Abdichtung liege nicht vor. Die Sockeldetails seien
von der Beklagten ohne Uberpriifung bzw. ohne Korrektur aus den Leitdetails
Ubernommen worden. Weiter werde bestritten, dass ein Bitumenanstrich eine ge-
ndgende, den Regeln der Baukunde entsprechende, Sockelabdichtung darstellen
wurde. Darin liege ein Werkmangel. Dies ergebe sich auch aus der Untersuchung
N._ und dem Gutachten J._  (act. 1 Rz. 105 ff.; act. 30 Rz. 163 ff. und
Rz. 221 ff.). Zudem sei die ungenugende Sockelabdichtung auch eine Folge der
mangelhaften Bauleitung durch die Beklagte. Diese habe folglich auch aus dem
Auftrag fur den Schaden einzustehen (act. 2 Rz. 241 ff.).

Aus der Sicht der Beklagten liegt kein Mangel vor. Ausser bei den Filialen
F.  und D.___ bestehe kein Frostriegel, die Dammung bestehe aus Mi-
sapor. Eine Sockelabdichtung sei in den verbindlichen Leitdetails der Klagerin
nicht vorgesehen und in den Kosten nicht einkalkuliert gewesen. Die Leitdetails
seien verbindliche Vorgaben gewesen, von denen nur mit schriftlicher Zustim-
mung abgewichen werden durfte. Auch spatere Filialen seien so ausgefuhrt wor-
den. Die Beklagte habe trotzdem einen Bitumenanstrich als Feuchtigkeitsschutz
vorgesehen, womit sie Uber die Vorgaben ausgegangen sei. Weitergehende - mit

Kosten verbundene - Massnahmen habe die Klagerin abgelehnt. Zudem seien in



-64 -

den Details der Systemanbieter fur Kompaktfassaden im damaligen Zeitpunkt
noch keine Abdichtungen vorgesehen gewesen. Die SIA-Norm 272/1980 sei nicht
Vertragsgegenstand geworden und es werde bestritten, dass im Zeitpunkt der
Leistungserbringung eine Abdichtung zwingend gewesen ware. Ausserdem seien
ausserin H.___ in keiner Filiale erhdhte Feuchtigkeitswerte im Mauerwerk fest-
gestellt worden. Ohnehin hatte dies, wenn von den Behauptungen der Klagerin
zur Aufnahme des Wassers ausgegangen wurde, viel friher der Fall sein missen.
Damit fehle es bereits an einem Schaden. Der Boden der Filialen sei auf Weisung
der Klagerin im Ruttelbettverfahren erstellt worden, wobei diese darauf hingewie-
sen worden sei, dass die Restfeuchtigkeit nur tber die Wande entweichen konne.
Ein Mangel liege nicht vor (act. 10 Ziff. 23 und Ziff. 108 ff.; act. 34 Ziff. 150 ff.).

5.3.4.2. Mangelhafte Planung

a. Die Ausfluhrungen der Klagerin zur Sockelabdichtung sind inkonsistent. So
behauptet sie sowohl in der Klageschrift (etwa act. 1 Rz. 20) als auch in der Rep-
lik (act. 30 Rz. 164), dass keine Sockelabdichtung geplant oder ausgefuhrt wor-
den sei. Dabei bezieht sie sich pauschal auf die Untersuchungen von N._
und J._ (act. 3/30 und act. 3/39). Dazu im Widerspruch bestreitet die Klage-
rin nicht substantiiert, dass die Beklagte Uber die Vorgaben in den Leitdetails hin-
aus einen Bitumenanstrich geplant haben will. Sie halt einzig fest, dass bestritten
werde, dass ein solcher Anstrich eine genugende Abdichtung darstelle (act. 30
Rz. 224), auch dies nur mit pauschalem Verweis auf das Parteigutachten. Die
komplett fehlende Planung ist damit durch die eigenen Ausflihrungen der Klagerin
widerlegt. Selbst die von der Klagerin beauftragte N._ und Partner AG fuhrt
in ihrer E-Mail zur Filiale D.___ aus, dass der Schwarzanstrich leicht abdich-
tend wirke, weshalb bis zu jenem Zeitpunkt keine Feuchteschaden aufgetreten
seien (act. 3/51). In Verbindung mit der Aussage der N.  und Partner AG,
dass solche Systeme bereits in sich relativ dicht seien (act. 3/30 S. 2) ware es
umso mehr an der Klagerin substantiiert darzulegen, weshalb der geplante und
ausgefuhrte Bitumenanstrich keine genugende Sockelabdichtung darstellt. Ein
Gutachten kann die diesbezliglich fehlenden substantiierten Behauptungen nicht

ersetzen. Es stellt sich folglich lediglich die Frage, ob mit dem Bitumenanstrich ei-
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ne genugende Abdichtung geplant wurde und wenn ja, ob die Planung einer Uber
die Leitdetails ausgehenden Abdichtung Uberhaupt im Verantwortungsbereich der

Beklagten gestanden hat.

b. Die Klagerin bezeichnet die geplante und ausgeflhrte Sockelabdichtung
pauschal als ungenugend. Allerdings aussert sie sich - ausser mittels pauschalem
Verweis auf die beiden Parteigutachten und die SIA Norm 272 (act. 1 Rz. 105 ff,;
act. 30 Rz. 166) - nicht dazu, inwiefern die Sockelabdichtung ungenugend sein
soll. Aber selbst aus diesen Unterlagen geht nicht hervor, woraus konkret der
Mangel bestehen soll. J.  befasst sich mit den Leitdetails und halt sodann
fest, dass die generellen Vorgaben nicht erfullt seien, was ein sorgfaltiger Gene-
ralplaner hatte prifen miussen (act. 3/39 Ziff. 4.4 ff.). Es wird aus den Ausfuhrun-
gen aber nicht klar, ob er sich Uberhaupt mit anderen Planen als den Leitdetails
befasst bzw. diese zur Verfligung gestellt bekommen hat - ein Werkmangel kann
damit folglich von Vornherein nicht belegt werden. Zur vorgenommenen Abdich-
tung mittels eines Bitumenanstrichs und dessen Wirksamkeit dussert sich der
Gutachter ebenfalls nicht. Das Gutachten kann damit auch keine substantiierte
Behauptung daflir darstellen, dass diese Art der Abdichtung ungenligend ware.
Auch ist zu bemerken, dass es nicht gentugen kann, wenn die Klagerin pauschal
auf die eruierte Mangelhaftigkeit der Sockelabdichtungen hinweist. Das Gutachten
macht an der von der Klagerin zitierten Stelle namlich lediglich die pauschale
Aussage, die fehlende Mauerwerksabdichtung und die fehlende Sockelabdichtung
seien ursachlich fur die Entstehung der Feuchtigkeitsschaden (act. 3/39 Ziff. 4.7).
Weshalb dieses Fehlen eine mangelhafte Planung darstellen soll, ergibt sich dar-
aus aber nicht. Auch aus dem folgenden zitierten Abschnitt geht nicht hervor, wie
eine Sockelabdichtung regelkonform zu planen gewesen ware. Mit anderen Wor-
ten prazisiert die Klagerin nicht, worin der Mangel an den geplanten Sockeln be-
standen haben soll. Entsprechend kann sie auch die Mangelhaftigkeit nicht bele-

gen.

Die Untersuchung N. spricht ebenfalls nur pauschal von einer fehlen-
den Sockelabdichtung (act. 3/30 S. 1). Diese wird - soweit ersichtlich, genauere

Erklarungen seitens der beweisbelasteten Klagerin fehlen - in erster Linie durch
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die behauptete Feuchte in den Wanden begrundet. Zur tatsachlichen Planung, al-
so dem Bitumenanstrich, macht N.__ keine Aussage, sodass auch dieses
Beweismittel nicht dazu geeignet ist, einen Werkmangel zu belegen. Selbst die
E-Mail der N.___ und Partner AG flhrt zudem aus, dass solche Systeme auch
ohne Sockelabdichtung relativ robust seien (act. 3/30 S. 2). Dies deutet darauf
hin, was die Beklagte ausfuhrt, dass eine zusatzliche Abdichtung bei Kompaktfas-
saden nicht zwingend ist. Die Untersuchung N.  macht weiter keine ab-
schliessend wertende Aussage Uber die Verantwortlichkeiten. Sie hat der Klagerin
einzig geraten "die verantwortlichen Firmen" sofort zu riigen. Dies kann keinen
Beweis fur ein Fehlverhalten der Beklagten darstellen. Vielmehr ware es an der
Klagerin die konkreten Mangel aufzuzeigen und sich nicht nur auf diese pauscha-
le Empfehlung der N.__ und Partner AG zu stutzen (act. 30 Rz. 165).

c. Im Zusammenhang mit den SIA Normen 272/1980 bzw. 272/2009 und
271/2007 fuhrt die Klagerin in der Klageschrift lediglich aus, dass eine Abdichtung
bis 150 bzw. 120 mm uber dem Terrain oder der Nutzschicht gefuhrt werden
musste (act. 1 Rz. 20). Dabei ist allerdings zu beachten, dass sich die Klagerin im
Rahmen der ersten Rechtsschrift noch auf den Standpunkt gestellt hat, dass kei-
ne Sockelabdichtung geplant und ausgefuhrt worden sei. Nachdem feststeht,
dass mittels eines Bitumenanstrichs abgedichtet worden ist, sind diese Ausflh-
rungen obsolet. Genauere Angaben zur Verletzung der SIA Normen macht die
Klagerin keine, insbesondere behauptet sie nicht, dass der Bitumenanstrich die
Vorgaben der Norm verletzen wuirde. Bis in welche HOhe der Anstrich gefuhrt
worden sein soll findet sich weder in den Ausfuhrungen der Klagerin noch in den
Beilagen. Ein Verstoss gegen diese Norm kann folglich nicht belegt werden, wes-
halb offen gelassen werden kann, ob es sich dabei um eine anerkannte Regel der

Baukunde gehandelt hat.

d. Weiter fuhrt die Beklagte aus - was von der Klagerin nicht substantiiert be-
stritten wird - dass die Systemhersteller von Kompaktfassaden im relevanten
Zeitpunkt keine zusatzlichen Abdichtungen vorgesehen haben. Aus den spater
gultigen Details, die im Gutachten J._  enthalten sind (act. 3/39 Beilage 8/11-

19), gehen zwar solche Abdichtungen hervor, doch kdnnen diese gerade nicht als
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im Planungszeitpunkt relevante Regeln der Baukunde gelten - insbesondere weist
J.___ auf den Beilagen jeweils handschriftlich darauf hin, ab welchem Zeitpunkt
die jeweiligen Details gultig waren. Die in der relevanten Periode bereits gultigen
Details beziehen sich lediglich auf einzelne Produkte, dass es sich dabei um das
Verwendete handeln soll, wird nicht behauptet. Im Ubrigen verweisen diese Plane
pauschal auf eine Abdichtung nach DIN18195. Es ware an der Klagerin darzule-
gen, welche Anforderungen an eine Abdichtung nach dieser (deutschen) Norm
gestellt werden und inwiefern diese auch in der Schweiz als allgemeine Regel der
Baukunde angesehen werden musse. Diesbezuglich macht die Klagerin keine
Ausfuhrungen. Sie kann folglich nicht beweisen, dass die ergriffenen Massnah-
men den Detailplanen der Systemhersteller widersprechen wirden. So nennen
die alteren Details (act. 3/39/8/1-9) pauschal eine "Bauwerksabdichtung" bzw. ei-
ne "Feuchtigkeitssperre”, wobei nicht ersichtlich wird, woraus diese bestehen sol-
len. Bereits der Begriff "Feuchtigkeitssperre" deutet aber darauf hin, dass umfang-
reiche bauliche Massnahmen nicht zwingend sind. Dieser Beweis ware von der
Klagerin zu erbringen. Sie hatte konkret darzulegen, welche Massnahmen nach
den Vorgaben erforderlich gewesen waren. Die pauschale Aussage der Klagerin
stellt folglich keine gentigende Behauptung der ungenigenden Abdichtung dar,
zumal sie sich mit den konkreten Massnahmen nicht befasst. Dies deckt sich mit
der Darstellung der Beklagten, die auf ein alteres Detail ohne Abdichtung verweist
(act. 10 Zziff. 105; act. 12/28). Auf dieser Grundlage erlbrigt sich auch die Abnah-

me weiterer Beweismittel.

e. Hinzu kommt, dass die Beklagte die Problematik der ungenugenden So-
ckelabdichtung erkannt hat, womit der Vorwurf der unkritischen Ubernahme der
Leitdetails ohnehin fehlgeht. Inwiefern sie diese hat prifen mussen, kann ent-
sprechend offen bleiben. So hat die Beklagte namlich - wie gezeigt unbestritte-
nermassen - eine zusatzliche Abdichtung in Form des Bitumenanstrichs geplant.
Damit steht aber auch fest, dass die Beklagte die fachkundig vertretene Klagerin
in gentgender Weise aufgeklart hat. Alleine die Tatsache, dass eine zusatzliche
Abdichtung geplant wird, musste seitens der Klagerin namlich so interpretiert

werden, dass die eigenen Vorstellungen nicht genigend waren. Anders durfte die
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Klagerin dies nicht verstehen, zumal die Beklagte nicht ohne Not von den Vorga-

ben abweichen sollte.

f. Im Nachhinein steht zwar soweit fest, dass die Sockelabdichtung kein genu-
gender Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit geboten hat - zumindest gestutzt
auf die Angaben der Klagerin bzw. der Untersuchung N.__ . Daraus lasst sich
aber noch nicht ableiten, dass die Planung und Ausfuhrung der Sockelabdichtung
ungenugend war. Dies wurde einen unerlaubten Zirkelschluss darstellen. Der per-
fekte Bau existiert nicht. Weder der Planer noch der Bauleiter kdnnen fir samtli-
che Schaden die an einer Baute irgendwann auftreten verantwortlich gemacht
werden. Sie haften nur dann, wenn sie ihre Arbeit fehlerhaft ausgefuhrt haben.
Dies bedeutet, dass sie die im Zeitpunkt ihres Tatigwerdens geltenden Regeln

und Erkenntnisse in genugender Weise umsetzen mussen.

So haben sie etwa die Vorgaben der SIA und ahnlicher Organisationen zu-
mindest als Empfehlungen zu beachten und sie haben insbesondere die Vorga-
ben der Hersteller der Baustoffe zu berlcksichtigen. Diese sind mit ihren Produk-
ten am besten vertraut und haben diese entwickelt und getestet. Eigenstandige
(Langzeit-)Studien kénnen von Architekt und Bauleiter nicht erwartet werden. Er
hat lediglich die bekannten und aufgrund der Erfahrungen zu erwartenden Risiken
abzusichern. Soweit die Beteiligten die allgemeinen Regeln der Baukunde einhal-
ten, erfullen sie ihren Werkvertrag bzw. Auftrag auch dann, wenn diese Regeln in
der Zukunft Uberholt sind und spater Schaden eintreten. Eine Garantie, dass ein
Bauwerk nie Schaden nehmen wird, kann nicht abgegeben werden. Fur zukunfti-
ge neue Erkenntnisse konnen sie nicht verantwortlich gemacht werden. Vom Pla-
ner kann nicht erwartet werden, dass er die kinftige Entwicklung voraussieht.
Dem Planer steht in der Regel ein Ermessensspielraum zu, wobei er nicht haftet,
wenn er eine nach dem allgemeinen Wissenstand vertretbare Losung wahlt. Auch
dann nicht, wenn sich im nachhinein herausstellt dass es sich nicht um die beste
Losung gehandelt hat und dieser Entscheid negative Folgen hat (DENz-
LER/HOCHSTRASSER, a.a.0., N 9.56). Eine Ausnahme bestinde hochstens, wenn
die Mangelhaftigkeit derart offensichtlich ware, dass der zukinftige Schadensein-

tritt von jedem Fachmann antizipiert werden musste. Solches kann vorliegend
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nicht angenommen werden, zumal die Beklagte gerade nicht ganzlich auf eine
Abdichtung verzichtet hat. Im Ubrigen ist zu wiederholen, dass die Klagerin selbst
fachkundige Mitarbeiter hatte, denen derart offensichtliche Mangel in den Planen
auch aufgefallen waren. Zudem stammen die Sockeldetails von der Klagerin, die
diese aufgrund der Erfahrungen anderer Konzerngesellschaften Glbernommen hat.
Dies zeigt, dass der Klagerin bzw. ihr nahestehenden Gesellschaften grossere Er-
fahrung mit besagter Bauweise angerechnet werden kann. Wie die Klagerin selbst
ausfuhrt, war es nicht ihr Ziel - und vermutungsweise auch nicht dasjenige der
A.  -Gruppe - eine mangelhafte Baute zu erhalten. Das heisst aber auch,
dass davon ausgegangen werden muss, dass bei Problemen mit der Sockelab-
dichtung friiher gebauter Filialen eine Anderung der Leitdetails vorgenommen
worden ware. Daraus ergibt sich, dass selbst bei langjahriger Erfahrung mit bau-
gleichen - oder zumindest ahnlichen - Sockeln keine Probleme oder Anfalligkeiten
erkannt worden sind. Wenn solche Risiken selbst nach mehreren Jahren der Kila-
gerin bzw. den A.__ Konzerngesellschaften, die fachkundige Mitarbeiter ha-
ben, nicht bekannt sind, ist erst recht nicht ersichtlich, weshalb der Beklagten hier
eine weitergehende Planungspflicht auferlegt werden soll. Insbesondere wird
nicht behauptet, dass diese spezielle Erfahrungen im Bereich Einsteinmauerwerk

vorzuweisen hatte.

Anders als die Klagerin versteht die Beklagte die "Anpassung an die ortli-
chen Verhaltnisse" als eine Anpassung an die geografischen/topografischen Ver-
haltnisse (act. 10 Ziff. 104). Eine solche Anpassung ist auch stets erforderlich.
Dies ergibt sich bereits aus den klagerischen Leitdetails, welche fur verschiedene
lokale Gegebenheiten etwa verschiedene Grundrisse vorsehen. Dass bei solchen
Anpassungen allenfalls auch die bestehenden Details Uberprift und geandert
werden mussen, ist dabei nachvollziehbar. Dass solche spezifische Anpassungen
nicht vorgenommen worden seien, wird allerdings nicht behauptet. Vielmehr ergibt
sich aus den Ausfuhrungen der Beklagten (act. 10 Ziff. 38 und Rz. 87), dass etwa
bei der Filiale D.___ aufgrund einer Tiefgarage und bei der Filiale H.__ auf-
grund einer Hanglage Anpassungen der Sockeldetails vorgenommen wurden -
ohne diese Anpassungen wére ein Bau gar nicht méglich gewesen. Diese Ande-

rungen wurden von der Klagerin in der Bauphase bestatigt.
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g. Soweit sich die Klagerin sodann auf den Standpunkt stellt, in der Schweiz
seien die Voraussetzungen fur den Bau anders als etwa in Deutschland, bleibt sie
auch diesbezuglich einer substantiierten Begrindung schuldig. Allfallige Normen
konnen ohne Weiterungen geprift werden, sind aber wie gezeigt nicht einschla-
gig. Klimatische oder andere Umwelteinflisse werden zwar erwahnt (act. 1
Rz. 204), es ist aber nicht ersichtlich und nicht naher behauptet, inwiefern sich
diese vom (nahen) Ausland unterscheiden sollen. Auch dies kann also keine er-

hdhte Kontrollpflicht seitens der Beklagten begrinden.

h. Aus dem Gesagten erhellt, dass der Klagerin der Beweis mangelhafter Pla-
ne nicht gelingt. Die Beklagte hat die vorhandenen Leitdetails Gbernommen und
den Sockel durch einen Bitumenanstrich zusatzlich abgedichtet. Inwiefern dies
nicht den allgemeinen Regeln der Baukunde im Zeitpunkt der Bauarbeiten ent-
sprechen wurde, legt die Klagerin nicht substantiiert dar. Entsprechend liegt kein

relevanter Mangel vor, fur den die Beklagte einzustehen hatte.
5.3.4.3. Fehlerhafte Bauleitung

Nicht substantiiert behauptet wird, dass die ausgefuhrten Sockel von den
von der Beklagten erstellten Planen abweichen wirden. Es kann diesbezuglich
auf das zum Werkmangel ausgefuhrte verwiesen werden. Die Klagerin macht nur
pauschal geltend, es sei keine Sockelabdichtung erstellt worden. Dazu im Wider-
spruch bestreitet sie nicht, dass die Beklagte zur Abdichtung einen Bitumenan-
strich geplant haben will, der auch ausgefihrt worden sein soll (vorne
E. 5.3.4.2.a). Entsprechend muss davon ausgegangen werden, dass die Unter-
nehmer die beklagtischen Plane eingehalten haben. Eine Vertragsverletzung in
Form einer ungentgenden Beaufsichtigung, die eine (relevante) Abweichung vom

Geplanten zur Folge hatte, kann entsprechend ebenfalls nicht bewiesen werden.

Weiter steht die Behauptung der Klagerin im Raum, der Bitumenanstrich
stelle keine genugende Sockelabdichtung dar. Wie gezeigt, gelingt der Klagerin
der Beweis, dass es sich hierbei um einen Werkmangel handeln wuirde nicht (vor-
ne E. 5.3.4.2), womit sich einzig die Frage stellt, ob der Beklagten aus dem Auf-

tragsrecht weitergehende Abmahnungspflichten obliegen wirden. Dies ist nicht
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der Fall. Wie der Architekt ist auch der Bauleiter dazu verpflichtet, bei seiner Ta-
tigkeit auf die Einhaltung der allgemeinen Regeln der Baukunde zu achten. Aller-
dings kann auch dem Bauleiter keine Pflicht auferlegt werden, zukunftige Er-
kenntnisse zu antizipieren und den Bauherrn Uber den aktuellen Stand der allge-
meinen Regeln hinaus abzumahnen. Die Beklagte musste also auch in ihrer Rolle
als Bauleiterin nicht davon ausgehen, dass die von den Systemherstellern vorge-
sehene Abdichtung des Mauerwerks ungenugend sein soll und aufgrund neuer
Erfahrungen angepasst werden wird. Sie konnte entsprechend die Arbeiten wie

geplant ausfiihren lassen, ohne damit ihre vertraglichen Pflichten zu verletzen.

Erganzend ist darauf hinzuweisen, dass auch die Abmahnungspflicht des
Bauleiters gegenuber einem erfahrenen und fachmannisch vertretenen Bauherrn
weniger weit geht. Wie bereits ausgeflihrt, hatte die Klagerin im Konzern langjah-
rige Erfahrungen mit baugleichen oder zumindest ahnlich aufgebauten Filialen
gemacht und gestutzt auf diese die Baubeschriebe mit den Leitdetails erstellt.
Wenn selbst die Klagerin keine Grunde fur eine weitergehende Abdichtung sieht,

kann dies auch von der Beklagten nicht verlangt werden.

Zusammenfassend gelingt es der Klagerin hinsichtlich der Sockelabdichtung
nicht, eine Verletzung des Bauleitungsauftrags zu beweisen. Eine Haftung der

Beklagten kommt entsprechend nicht in Frage.
5.3.5. Fehlender Kapillarschnitt
5.3.5.1. Parteidarstellungen

Beim Kapillarschnitt handelt es sich - so die Klagerin - um einen Schnitt im
Netz, der das Aufsteigen von Wasser und das Ablésen von Putz unterbinden soll.
Dieser zahle seit geraumer Zeit zu den anerkannten Regeln der Baukunde, auch
wenn er in den SIA-Normen nicht erwahnt werde. Dadurch, dass die Beklagte
keine Kapillarschnitte vorgesehen habe, liege ein weiterer Werkmangel vor. Auch
diesbezuglich stutzt sie sich auf die Untersuchung N.__ und das Gutachten
J__ (act. 1 Rz. 111; act. 30 Rz. 169 ff.). Zudem macht die Klagerin geltend,
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dass durch das Fehlen der Kapillarschnitte belegt sei, dass die Beklagte ihre Auf-

sichtspflichten im Rahmen der Bauleitung verletzt habe (act. 1 Rz. 252).

Die Beklagte macht dagegen geltend, der Nutzen von Kapillarschnitten sei
umstritten. Diese seien erstmals 2010 in Systemdetails erwahnt worden und seit-
her teilweise auch wieder Uberholt. Die einschlagigen Normen der SIA wirden
ebenfalls keine Kapillarschnitte vorsehen (act. 10 Ziff. 114; act. 34 Ziff. 156 ff.).

5.3.5.2. Mangelhafte Planung

Grundsatzlich nachvollziehbar ist, dass ein Kapillarschnitt geeignet ist, um
das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verringern. Allerdings gelingt der Klagerin der
Beweis nicht, dass ein nicht geplanter Kapillarschnitt einen Mangel darstellen soll.
Wie ausgefluhrt, hatte die Beklagte bei der Planung der Filiale die geltenden aner-
kannten Regeln der Baukunde zu beachten. Allerdings flhrt selbst der von der
Klagerin beauftragte Privatgutachter aus, dass Kapillarschnitte in Systemdetails
erst ab 2010 aufgefuhrt waren. Zudem bestatigt er, dass ihm keine Norm bekannt
ware, aufgrund derer ein Kapillarschnitt zwingend ware (act. 3/39 Ziff. 4.6). Ein
Beleg findet sich gar erst flr das Jahr 2012 (act. 3/39/8/10). Damit ist nicht er-
sichtlich, gestitzt worauf im Zeitpunkt der Planung der betroffenen Filialen herge-
leitet werden konnte, dass ein Kapillarschnitt den anerkannten Regeln der Bau-
kunde entsprochen hatte. Alleine daraus, dass solche bereits bekannt waren,
ergibt sich dies nicht. Der Vorwurf der Klagerin, die Beklagte wirde nicht substan-
tiieren, dass die Massnahmen vor 2010 nicht vorgesehen waren, geht ebenso
fehl. Es ware gerade an der Klagerin, die Mangelhaftigkeit und damit das Abwei-
chen von der Norm zu beweisen. Wenn sich die Beklagte auf einen Verweis auf
die diesbezlglich dem Standpunkt der Klagerin widersprechenden Ausfuhrungen
des Privatgutachters begnugt, ist dies nicht zu bemangeln. Es ware vielmehr an
der Klagerin, entsprechende Grundlagen, welche einen Kapillarschnitt zwingend

machen, aufzuzeigen.

Schliesslich kann auch aus der Empfehlung der N. und Partner AG-
keine Mangelhaftigkeit hergeleitet werden. Die E-Mail empfiehlt pauschal eine

Mangelrige aufgrund der fehlenden Kapillarschnitte (act. 3/30 S. 2). Es wird aber
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weder von der Klagerin noch vom klagerischen Experten ausgefihrt, weshalb das
Fehlen als Mangel anzusehen ware, ausser dass das Mauerwerk feucht sein soll.
Auch aussert sich die N.__ und Partner AG nicht konkret wem gegenuber der
Mangel gertgt werden soll. Es kann folglich nicht ausgeschlossen werden, dass
dieser der Meinung war, es sei wohl geplant worden und entsprechend beim aus-
fuhrenden Unternehmer zu rugen. Diesbezuglich kann auf die obigen Ausfuhrun-

gen verwiesen werden: Ein Folgeschaden kann keinen Mangel beweisen.

Damit gelingt es der Klagerin nicht, zu beweisen, dass das Fehlen von Kapil-
larschnitten den allgemeinen Regeln der Baukunde oder im Zeitpunkt der Planung
geltenden Normen widersprechen wurde und die Plane entsprechend mangelhaft

waren.
5.3.5.3. Fehlerhafte Bauleitung

Wie ausgefluhrt hat die Klagerin den Beweis, dass es sich bei Kapillarschnit-
ten im relevanten Zeitpunkt um eine anerkannte Regel der Baukunde gehandelt
hat, nicht erbracht. Dies gilt auch gegenuber der Beklagten als Bauleiterin, sodass
eine Verpflichtung der Beklagten, entgegen der Plane auf ein Ausfuhren von Ka-
pillarschnitten hinzuwirken oder die Klagerin entsprechend abzumahnen, nicht in

Frage kommt.

Ausserdem macht die Klagerin nicht geltend, dass die Kapillarschnitte ge-
plant gewesen waren, das Bauwerk also von den Planen abweiche. Damit fallt ei-
ne Vertragsverletzung aufgrund einer Abweichung des Bauwerks vom Plan von
vornherein ausser Betracht. Eine Haftung aus Auftragsrecht ist damit ebenfalls

nicht gegeben.
5.3.6. Fehlende bzw. ungenugende Perimeterddmmung

Vorab ist festzuhalten, dass die Klagerin sich bezlglich der angeblich be-
troffenen Filialen widerspricht. Wahrend sie in der Klageschrift ausfihrt, die Peri-

meterdammung sei lediglich bei den Filialen C. , D. , G. und

l. ungenugend (act. 1 Rz. 112), spricht sie in der Replik von entsprechen-

den Empfehlungen der N. und Partner AG flir samtliche Filialen (act. 30
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Rz. 176). Eine Konsultation der entsprechenden Beweismittel (act. 3/30; act. 3/51;
act. 3/64; act. 3/79; act. 3/93; act. 3/106 und act. 3/123) ergibt allerdings, dass die
N._ und Partner AG tatsachlich nur bezuglich der in der Klage genannten Fi-
lialen ein Vorgehen empfohlen hat und gestutzt auf deren Untersuchungen bei
den Ubrigen Filialen XPS-Platten in gentigender Dicke verwendet worden sind. Es
ist folglich von einem Versehen der Klagerin auszugehen und die Ausfuhrungen

sind nur auf die vier genannten Filialen zu beziehen.
5.3.6.1. Parteidarstellungen

Nach der Darstellung der Klagerin wurde bei den Filialen C. , D. ,

G.__ _und l.___ eine ungenugende Perimeterdammung eingebaut. Diese
verhindere die Entstehung von Feuchteschaden, durch die Verhinderung von
Kondenswasser im Innern des Sockelbereichs. In den Leitdetails sei eine Dam-
mung erwahnt gewesen. Zudem zahle die Perimeterdammung zu den anerkann-
ten Regeln der Baukunde, auch wenn sie in den SIA-Normen nicht enthalten sei.
Auf eine genugende Perimeterddmmung sei bei den genannten Filialen verzichtet
worden. Die Ausfuhrungen der Klagerin, es sei die richtige Dammung geplant und
verbaut worden, sei offensichtlich falsch und widerspreche der Darstellung der
Gutachter (act. 1 Rz. 112; act. 30 Rz. 174 ff.).

Die Beklagte halt dagegen fest, dass die Perimeterdammung in den Ausfuh-
rungsplanen korrekt enthalten sei. Diese wirden dem jeweiligen Energienachweis
entsprechen bzw. die Vorgaben gar Ubertreffen. In Planen und Ausschreibung sei
die korrekte XPS-Dammung enthalten, diese sei auch auf samtlichem Fotomate-
rial der Filialbauten erkennbar. Eine allenfalls falsch verbaute Dammung liege in
der Verantwortung der beauftragen Unternehmer, ein Uberwachungsfehler liege
nicht vor (act. 10 Ziff. 115; act. 34 Ziff. 161 ff.).

5.3.6.2. Mangelhafte Planung

Die Beklagte halt fest, dass sie bei samtlichen Filialen eine Perimeterdam-
mung geplant habe, die Uber die Vorgaben der Energienachweise ausgehen oder

diese zumindest erflllen. Die Klagerin bestreitet dies nur sehr pauschal (act. 30
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Rz. 174). Dabei verkennt die Klagerin, dass sie fur das Vorliegen von Mangeln
beweispflichtig ware. Es ware also an ihr nachzuweisen, dass die erstellten Plane
keine genugende Perimeterddmmung enthalten. Dieser Beweis kann ihr vorlie-
gend nicht gelingen, zumal sie keine Plane oder ahnliches anruft, die eine Abwei-
chung vom Geschuldeten beweisen kdnnten. Demgegenuber legt die Beklagte flr
samtliche angeblich betroffenen Filialen einen Energienachweis ins Recht
(act. 12/32; act. 12/51; act. 12/71; act. 12/77), welcher mit einer mangelhaften
Planung nicht erhaltlich gemacht werden kann. Hinzu kommt, dass gestutzt auf
die Ausflihrungen der Parteien davon ausgegangen werden kann, dass die Filia-
len weitgehend gleich geplant worden sind (vorne E. 5.3.1). Eine Erklarung, wes-
halb die Klagerin die Perimeterdd@mmung bei den einen Filialen anders geplant
haben soll als bei anderen findet sich nicht. Insbesondere kann aufgrund der Da-
ten der stattgefundenen Bauarbeiten nicht von einer Praxisanderung seitens der
Beklagten ausgegangen werden. So wurde etwa die Filiale H.__ als zweites
gemeinsames Projekt vollendet und diejenige in D.__ als letztes. Dazwischen

wurden auch Filialen mit - laut Klagerin - genlgender Perimeterdammung erstellt.

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass der Klagerin der Beweis einer feh-
lerhaft geplanten Perimeterdammung nicht gelingen kann. Eine Haftung der Be-
klagten aus Werkvertrag ist damit auch fur die Perimeterddammung ausgeschlos-

sen.
5.3.6.3. Fehlerhafte Bauleitung

a. Nachdem es der Klagerin nicht gelungen ist, den Beweis zu erbringen, dass
die Beklagte eine ungentgende Perimeterddmmung geplant haben soll, gilt zu
prufen, ob diese in ungentgender Weise ausgefuhrt worden ist. Entgegen der von
der Klagerin gewahlten Uberschrift (act. 1 Rz. 112) macht sie namlich nicht gel-
tend, dass gar keine Perimeterdammung vorliegt. Nach der Darstellung der Kla-
gerin wurden bei zwei Filialen (C.__ und D.____ ) an Stelle der (geplanten)
XPS-Platten EPS-Platten eingebaut. Bei weiteren zwei Filialen (G.__ und
. ), sei die XPS-Dammung in ungenugender Dicke verbaut worden. Die Be-
klagte bestreitet dies und behauptet es seien in samtlichen Filialen die korrekten

Dammplatten im korrekten Ausmass eingebaut worden. In einem zweiten Schritt
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stellt sich sodann die Frage, ob allfallige Fehler der Beklagten als Bauleiterin an-

gelastet werden konnen.

Unbestritten geblieben ist, dass die verschiedenen Platten farblich unter-
schieden werden kénnen. Wahrend die EPS-Platten jeweils grau sind (act. 3/39
Ziff. 4/7 und Beilage 12), sind die XPS-Elemente in Pastellfarben gehalten (act. 10
Ziff. 22 und Rz. 40). Nachdem diese mogliche farbliche Unterscheidung unbestrit-
ten geblieben ist, ist dies fur die Wurdigung der weiteren eingereichten Beweismit-
tel verbindlich. So wird auch einem Laien ermdglicht, die Art der verbauten Dam-

mungen zu unterscheiden.

b. Die Klagerin belegt ihre Behauptung mit einem Hinweis auf die E-Mails der
N._ und Partner AG. Diese fuhrt jeweils auf dem im Anhang enthaltenen
Plan, mit welchem Material (XPS/EPS) die Dammung ausgefuhrt worden ist. Aus-
serdem ruft die Klagerin die den E-Mails angehangten Fotos als Beweismittel fur
die fehlerhafte Ausfihrung an. Die Untersuchungen N.___ ergeben fur die Filia-
len C.__ und D.___ |, dass EPS-Platten verbaut worden sind. Allerdings
wurden in beiden Filialen auch XPS-Platten verbaut, welche auch auf den ent-
sprechenden Fotos ersichtlich sind (act. 3/30 Fotos 25.11+25.12; act. 3/51 Fotos
56.6-9). Demgegenuber belegen die Fotos aus den Filialen G.___ (act. 3/93
Fotos 30.8-30.11)und I.__ (act. 3/123 Fotos 46.23-26), dass es sich um pas-
tellfarbene Platten, also die korrekte XPS-Dammung handelt. Dasselbe wird auf
den zugehorigen Planen vermerkt (act. 3/93 S. 3; act. 3/123 S. 3). Hier macht die
Klagerin geltend, dass die Platten entgegen der Plane zu dinn seien (40 mm statt
60mm:H._ act. 1Rz.97;G.___ act. 1 Rz. 74).

Beide Sachverhalte werden von der Beklagten nur pauschal bestritten, mit
dem Hinweis, allfallige Fehler seien den ausfihrenden Unternehmern anzulasten.
Zudem verweist sie pauschal auf nicht naher bezeichnetes Fotomaterial der Fili-
albauten (act. 10 Ziff. 115). Dieser Einwand genugt den Anforderungen an ein
substantiiertes Bestreiten nicht. Die Beklagte unterlasst es, konkrete Anhaltspunk-
te zu nennen, die eine planmassige Perimeterddmmung belegen kdnnten. Auch
ist der einzige genannte Beweis nicht rechtsgenugend offeriert. Selbst wenn aber

die zur besagten Randziffer, als funf von zahlreichen Beweismittel, offerierten Fo-
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todokumentationen berucksichtigt werden, kann dies den Beweis der Klagerin
nicht erschuttern. Irrelevant ist das Bildmaterialaus E.___ (act. 12/59), F.__
(act. 12/70) und H.___ (act. 12/86, nicht offeriert). Bei diesen Filialen wird sei-
tens der Klagerin gar nicht erst behauptet, dass die Perimeterdammung ungenu-
gend sein soll. Auf den Fotos aus C.  (act. 12/33) kann die Perimeterdam-
mung nicht genau erkannt werden, wobei zu wiederholen ist, dass auch auf den
Fotos der N._  und Partner AG zumindest teilweise XPS-Platten ersichtlich
sind. Auf den Fotos aus G.__ ist ersichtlich, dass eine Perimeterd@mmung in
XPS-Platten ausgefiuhrt worden ist (act. 12/77 S. 1 ff.); etwas anderes wird aber
auch hier nicht behauptet. Von den Filialen D.__ (act. 12/48) und I.___
(nicht offeriert) existieren keine einschlagigen Bilder. Die Dicke der XPS-Platten,
die von der Klagerin gerade bemangelt wird, kann aber aufgrund der Fotos nicht
abgeschatzt werden. Substantiierte Ausfihrungen oder andere geeignete Be-
weismittel, nennt die Beklagte hingegen nicht. Damit ist bewiesen, dass bei vier
Filialen die Perimeterdammung nicht der geplanten Variante entspricht. Ein dies-
bezlgliches Gutachten ist nicht erforderlich. Der Fehler besteht bei den Filialen
C.  undD.____ darin, dass neben den XPS-Platten auch daflr ungeeigne-
te EPS-Platten verwendet worden sind, wahrend bei den Filialen G._ und

l. von einer zu dunnen Dammschicht (40 mm statt 60 mm) auszugehen ist.

Zutreffend ist, dass es sich dabei in erster Linie um einen Fehler des betref-
fenden Unternehmers handelt, der die Vorgaben der Plane nicht eingehalten hat.
Dies befreit aber die Beklagte als Bauleiterin nicht von ihrer Haftung. Wie gezeigt,
wurden der Beklagten im Zusammenhang mit der Bauleitung insbesondere Uber-
wachungs- und Kontrollaufgaben Ubertragen, wobei keine dauernde Anwesenheit
und Uberwachung samtlicher Arbeitsschritte geschuldet ist (vorne E. 5.2.2). Zu
prufen bleibt, ob die Beklagte die konkreten Arbeiten genauer hatte berwachen

mussen und entsprechend fur begangene Fehler einzustehen hat.

c. Im Allgemeinen wird vom Bauleiter verlangt, dass er zentralen Arbeiten be-
sondere Aufmerksamkeit schenkt. Dazu zahlt insbesondere auch die Abdichtung
des Bauwerks (LOCHER, a.a.0., N 10.80). Eine erhéhte Kontrollpflicht ist entspre-
chend auch bei der hier relevanten Perimeterdammung zu bejahen. So handelt es
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sich um einen wichtigen Arbeitsschritt, zumal eine ungenigende Dammung ver-
schiedene auch gravierende Folgen haben kann. Hinzu kommt, dass es sich bei
der fraglichen Dammung um Gebaudeteile handelt, die unter der Oberflache zu
liegen kommen. Entsprechend ist nicht nur eine spatere Kontrolle nur erschwert
moglich - bzw. kann in Bezug auf die Dicke der Dammschicht gar nur mittels Son-
dierung und entsprechender Beschadigung der Baute erfolgen - sondern es sind
auch die mit einer Mangelbeseitigung verbundenen Arbeiten besonders aufwen-
dig. Die Beklagte ware folglich verpflichtet gewesen, die Erstellung der Perimeter-
dammung besonders zu Uberwachen. Auch dies bedingt zwar keine dauernde
Anwesenheit auf der Baustelle, doch muss sie doch in kirzeren Abstanden anwe-

send sein und die Arbeiten auch tatsachlich kontrollieren.

Davon, dass dies vorliegend nicht passiert ist, zeugen die erfolgten Fehler
im Rahmen der Ausflihrung der Dammung. Bei den Filialen G._ und .
wurde zwar das richtige Material verbaut, aber in einer ungenugenden Dicke. Es
ware ohne Weiteres an der Beklagten gewesen, nicht nur festzuhalten, dass XPS-
Platten verbaut werden (so die Fotos der Filiale G.__ | act. 12/77), sondern
auch zu kontrollieren, ob die geplante Dicke eingehalten wurde. Auch dies stellt
keinen besonderen Aufwand dar: Die Beklagte hatte lediglich die Dicke der ver-
bauten Platten an einigen Stellen messen mussen. Dass sie dies gemacht hatte
und es sich bei den Sondierungen der N.__ und Partner AG um einen Aus-
reisser handelt, macht sie aber nicht substantiiert geltend. Insbesondere kann da-
fur der pauschale Verweis auf die Bauprotokolle, ohne Hinweise, wo die entspre-
chenden Angaben zu finden waren (act. 10 Ziff. 104) nicht genugen. Entspre-
chend hat sie hier ihre Kontrollpflichten vernachlassigt. Auch bezuglich der ver-
bauten EPS-Platten bei den Filialen C.__ und D.____, ware ein Kontrolle oh-
ne grossen Zusatzaufwand moglich gewesen. Wie die von der Beklagten einge-
reichten Fotos der Filiale F.___ belegen (act. 12/70) war die verbaute Perime-
terd@mmung wahrend langerer Zeit auf der Baustelle sichtbar -in F.__ min-
destens vom 22. Mai 2007 bis im Juni 2007 (act. 12/70 Fotos 1-3). Die (zusatzli-
che) Verwendung des falschen Materials ware folglich ebenfalls wahrend eines
langeren Zeitraums sichtbar gewesen, zumal nach den Untersuchungen N.__

die EPS-Platten im obersten Bereich verbaut worden sind. Wird bericksichtigt,
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dass die Materialien optisch leicht unterschieden werden konnen, ware es der
Beklagten selbst bei nur sporadischer Anwesenheit auf der Baustelle (obwohl bei
der Dammung eine engere Kontrolle verlangt werden kann) eine Uberpriifung
mdglich gewesen. Auch bei diesen Filialen hat sie folglich ihre Kontrollpflichten

vernachlassigt.

d. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Klagerin der Beweis gelingt,

dass die Perimeterddmmungen der Filialen C. , D. , G. und

. nicht den (an sich gentgenden, vorne E. 5.3.6.2) Planen der Beklagten
entsprechen. Nachdem der Klagerin im Rahmen der Bauleitung flir diese Arbeiten
eine erhéhte Uberwachungs- und Kontrollpflicht zukommt, hat sie fiir eine unter-
lassene Kontrolle, die sich mit der Fehlerhaftigkeit der Perimeterdammung aus-

gewirkt hat, nach Auftragsrecht einzustehen.
5.3.7. Fehlende Netzeinbettung
5.3.7.1. Parteidarstellungen

Weiter macht die Klagerin geltend, bei der Filiale G. fehle die Netzein-
bettung. Diese diene als Schutz sowie als Putztrager fur den Deckputz. Bei den
anderen Filialen sei eine solche geplant worden, woraus sich ergebe, dass auch

die Beklagte die Netzeinbettung als notwendig erachtet habe (act. 1 Rz. 113).

Die Beklagte fuhrt dagegen aus, dass eine allenfalls fehlende Netzeinbet-
tung bzw. nicht korrekte Ausflihrung einen Fehler des ausfiuhrenden Unterneh-
mers darstelle. Sie habe diese korrekt geplant und ausgeschrieben und bestreite,
dass eine solche fehle (act. 10 Ziff. 116; act. 34 Ziff. 149).

5.3.7.2. Mangelhafte Planung

Einen Werkmangel kann die Klagerin hinsichtlich der Netzeinbettung nicht
beweisen. Die fehlende Planung stellt eine pauschale Behauptung der Klagerin
dar, die durch keine Beweismittel belegt wird. Der Hinweis auf die unsubstantiierte
Bestreitung der Beklagten (act. 30 Rz. 200) vermag daran nichts zu andern. Die

Beweislast fur den Werkmangel liegt bei der Klagerin, welche es unterlasst geeig-



- 80 -

nete Beweise zu nennen. So ist nicht erklarbar, weshalb die Beklagte bei einer
einzelnen Filiale auf diese verzichten sollte und sowohl vorher als auch nachher
eine solche geplant hat. Auch hat die Klagerin wiederum keine Plane oder ahnli-
ches angerufen, welche die behaupteten Verfehlungen der Beklagten belegen
wurde. Immerhin ist anzumerken, dass die Beklagte ihrerseits nicht beweisen
kann, dass die Ausschreibung tatsachlich erfolgt ist, zumal sie lediglich pauschal
auf die (umfangreichen) Werkvertrage zur Filiale G.__ verweist (act. 10
Ziff. 77 und Ziff. 116; act. 3/87-89), ohne genauer auszuflhren, in welchem Ver-
trag und an welcher Stelle die Vergabe ersichtlich ware. Nachdem der Klagerin
der Beweis der fehlenden Planung ohnehin nicht gelingt, schadet dies der Beklag-
ten nicht. Eine Haftung aus Werkvertrag fur die fehlende Netzeinbettung ist folg-

lich ausgeschlossen.
5.3.7.3. Fehlerhafte Bauleitung

Die Beklagte bestreitet das Fehlen der Netzeinbettung bei der Filiale
G.___ nur pauschal (act. 10 Ziff. 116; act 34 Rz. 149), sie bestreitet aber, dass
bei einem Fehlen eine unsorgfaltige Bauleitung angenommen werden musse.
Dies liege in der Verantwortung des ausfihrenden Unternehmens (act. 10
Ziff. 116).

Aus der von der Klagerin eingereichten Untersuchung N.__ ergibt sich,
dass dieser zum Schluss gekommen ist, dass eine Netzeinbettung zumindest
teilweise fehlt (act. 3/93). Diese belegten Erkenntnisse des Privatgutachters hatte
die Beklagte substantiierter bestreiten, oder zumindest geeignete Beweismittel
nennen mussen, welche die Behauptung widerlegen kdnnten. Die offerierten Ver-
trage und weiteren Unterlagen (act. 10 Ziff. 116) kdnnen zur tatsachlichen Situati-
on keine Aussage machen. Somit gilt als unbestritten, dass bei der Filiale
G._ die Netzeinbettung zumindest ungentigend ausgefuhrt worden ist. Dies
stellt in Bezug auf den Werkvertrag des Unternehmers, der die Netzeinbettung
hatte ausfuhren missen, wohl einen Werkmangel dar, kann aber hier offen gelas-
sen werden, da der Unternehmer nicht eingeklagt worden ist. Einen direkten An-
spruch aus dem Werkmangel steht der Klagerin gegenuber der Beklagten nicht

ZU.
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Damit stellt sich wiederum nur die Frage, ob die Beklagte im Rahmen ihrer
Tatigkeit als Bauleiterin fur die Fehler verantwortlich gemacht werden kann. Die
Parteien aussern sich dazu lediglich pauschal. Es kann nur wiederholt werden,
dass die Beklagte nicht dauernd auf der Baustelle anwesend sein musste. Anders
als die Perimeterdammung ist die Netzeinbettung nicht als derart zentraler Ar-
beitsschritt anzusehen, welchen die Beklagte engmaschiger zu uberwachen hatte.
Es genugt wenn der Bauleiter sich versichert, dass zuverlassige Arbeiter vor Ort
sind und deren Arbeit global prift. Der Beklagten kann folglich kein Vorwurf ge-
macht werden, wenn sie sich grundsatzlich von der korrekten Arbeitsweise der ta-
tigen Gipser uberzeugt, aber keine konkreten Kontrollen einzelner Arbeitsschritte
vornimmt. Hinzu kommt, dass die Beklagte mit derselben Gipserunternehmerin
(V. GmbH) bereits zuvor bei der Erstellung der Filiale H.__ zusammen-
gearbeitet hat (act. 1 Rz. 79), wo keine vergleichbaren Fehler vorliegen. Auch ei-
ne solche Erfahrung darf die Bauleitung bei der Einschatzung in welchem Umfang
ein Unternehmer zu Uberwachen ist, berucksichtigen. Es kann folglich nicht allein
aus dem Mangel auf eine Vertragsverletzung der Beklagten geschlossen werden.

Detailliertere Ausfihrungen macht die Klagerin aber keine.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der Beklagten hinsichtlich der teilweise
fehlenden Netzeinbettung bei der Filiale G.__ keine erhdhten Kontrollpflichten
oblegen haben, Entsprechend kann ihr auch keine mangelhafte Bauleitung und
damit keine Vertragsverletzung vorgeworfen werden. Eine Haftung der Beklagten

besteht folglich nicht.
5.3.8. Ungenugende Schwellenhdhe bzw. fehlende entwassernde Rinnen

Vorab ist dazu festzuhalten, dass die Klagerin den behaupteten Mangel mit
ungenugender Schwellenhéhe bzw. fehlenden entwassernden Rinnen bezeich-
net. Die Klagerin bestreitet aber nicht substantiiert, dass sie eine schwellenlose
Ausfuhrung gewunscht hat (act. 10 Ziff. 13; act. 30 Rz. 179). Dies geht auch aus
den klagerischen Leitdetails klar hervor (act. 12/16 LD-T3, T4 und T6). Nachdem
es dem ausdrucklichen Wunsch der Klagerin entspricht, kann die Schwellenhdhe
an sich keinen Mangel oder Fehler darstellen, zumal nicht in Abrede gestellt wird,

dass schwellenlose Eingange grundsatzlich mdglich sind. Zu beurteilen ist einzig
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die bei den Ausgangen der Filialen fehlende Entwasserung, welche auch seitens

der Klagerin als primare Problematik in diesem Zusammenhang angesehen wird.
5.3.8.1. Parteidarstellungen

Nach der Darstellung der Klagerin waren bei Nichteinhaltung einer Mindest-
schwellenhohe von 60 mm zwingend entwassernde Rinnen zu planen und auszu-
fuhren. Dies sei (bis auf die Filiale D.____ ) bei den Ausgangen nicht erfolgt, was
eine fehlerhafte Planung und Bauleitung der Beklagten darstelle (act. 1 Rz. 114;
act. 30 Rz. 179 ff.).

Die Beklagte bringt dagegen vor, dass die schwellenlose Ausflihrung ohne
Entwasserungsrinne in den fraglichen Bereichen eine verbindliche Vorgabe der
Klagerin gewesen sei. Eine Uberprifung der Leitdetails sei nicht geschuldet ge-
wesen. Die Anwendbarkeit der SIA Normen 343/2010 und 271/2007 als Vertrags-
bestandteil werde bestritten. Zudem wurden die Angaben des Privatgutachters
nicht mit denjenigen aus der Norm Ubereinstimmen. Selbst die Klagerin mache
sodann nicht geltend, dass durch die Ausgange Wasser in die Gebaude einge-
drungen sei, es liege folglich kein Schaden vor, der damit im Zusammenhang ste-
hen wirde (act. 10 Ziff. 117; act. 34 Ziff. 166 ff.).

5.3.8.2. Mangelhafte Planung

a. Die Beklagte bestreitet nicht, dass Entwasserungsrinnen bei schwellenlosen
Eingangen zu den allgemeinen Regeln der Baukunde zu zahlen sind. Auch wird
nicht bestritten, dass diese in verschiedenen SIA-Normen enthalten sind. Unbe-

stritten ist sodann, dass bei den Filialen C. , E. , F. , G. ,

H._ undl.____ bei den schwellenlosen Ausgangen - im Gegensatz zu den
schwellenlosen Eingangen - keine Entwasserung geplant oder ausgeflhrt worden
ist. Auch wenn die Beklagte nicht zu einer detaillierten und systematischen Pri-
fung der Leitdetails verpflichtet war (vorne E. 4.4.3.3) wirft dies doch Fragen auf.
Es war fur samtliche Beteiligten ohne grossen Aufwand moglich, zu erkennen,

dass nur bei einem Teil der schwellenlosen Zugange eine Entwasserung geplant
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war. Unter diesen Umstanden ware es auch an der Beklagten gewesen, solche

fur samtliche Zugange zu planen, oder die Klagerin zumindest abzumahnen.

b. Die Beklagte macht geltend, die Klagerin abgemahnt zu haben, obwohl eine
Abmahnung aufgrund der Fachkunde der Klagerin nicht erforderlich gewesen sei
(act. 10 zZiff. 196). Dabei verkennt die Beklagte, dass auch gegentber dem fach-
kundigen Bauherrn unter Umstanden eine Abmahnungspflicht besteht. Zwar darf
sich der Planer darauf verlassen, dass die Weisungen in diesen Fallen durch-
dacht sind. Dies befreit ihn aber nicht davon bei erkannten oder klar erkennbaren
Fehlern den Bauherrn abzumahnen (DENZLER/HOCHSTRASSER, a.a.O, N 9.142).
Dies ist vorliegend gerade der Fall. Wie gezeigt stellt der rinnenlose schwellenlo-
se Zugang einen Verstoss gegen die Regeln der Baukunde dar, der leicht er-
kennbar ist - zumal bei gewissen Filialen entwassernde Rinnen geplant worden

sind. Eine Abmahnungspflicht ist folglich zu bejahen.

Dass die behaupteten Abmahnungen erfolgt sind, hat die Beklagte zu be-
weisen. Diesbezuglich macht sie aber keine gentigenden Ausfuhrungen. So fuhrt
sie nicht konkret aus, wann gegenuber wem die fehlende Entwasserung gerigt
worden sein soll (act. 1 Rz. 196). Der pauschale Hinweis, die Abmahnungen sei-
en mindestens gegenuber den fachkundigen Bauleitern erfolgt (act. 34 Ziff. 77
und Ziff. 143), kann daflr nicht genugen. Insbesondere hatte die Beklagte auch
substantiiert darzulegen, in welcher Form bzw. mit welchem Inhalt die Abmah-
nung erfolgt ist, da nur so beurteilt werden kann, ob diese den Umstanden ent-
sprechend genugend war. Nachdem die Beklagte diesbezlglich keine Ausfuhrun-
gen macht und eine Parteiaussage von O.__ | der angeblich die Abmahnun-
gen ausgesprochen haben soll, die Behauptungen nicht ersetzen kann, gelingt

der Beklagten der rechtsgenugliche Nachweis einer erfolgten Abmahnung nicht.

Zu Recht bringt die Beklagte sodann vor, dass eine Abmahnung dann nicht
zwingend ist, wenn feststeht, dass der Bauherr auch an seinen Weisungen fest-
gehalten hatte, wenn er in gentigender Weise abgemahnt worden ware (GAUCH,
Werkvertrag, a.a.0,. N 1954). Dies sei hier der Fall, zumal der Klagerin die Fehler
auch aufgrund der Abmahnungen anderer Architekten bekannt gewesen seien

und auch spater erstellte Filialen in der gleichen Bauweise erstellt worden seien
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(act. 10 ziff. 196; act. 34 Ziff. 143). Dieser Argumentation kann nicht gefolgt wer-
den. Die Klagerin hat bezuglich der Zugange in erster Linie die Schwellenlosigkeit
verlangt. Dies deckt sich denn auch mit der beklagtischen Darstellung, dass diese
mit der Verhinderung von Unféallen begrindet worden seien. Inwiefern das An-
bringen von Entwasserungsrinnen diesem Ziel widersprechen wirde, ist nicht er-
sichtlich. Zudem ergibt sich aus den Ausfuhrungen, dass bei der Filiale D.___
die Regeln der Baukunde eingehalten wurden. Auch wurde bei den Eingangen
jeweils eine Entwasserung vorgesehen (act. 3/39 Ziff. 4.6). Weshalb die Klagerin
nur bei einem Teil der Zugange und einem Teil der Filialen den Verbesserungen
zustimmen sollte, bei den ubrigen Filialen aber nicht, Iasst sich nicht logisch erkla-
ren. Auch macht die Beklagte dazu keine Ausfuhrungen. Die pauschale Behaup-
tung es seien auch andere Filialen so gebaut worden, stellt keine substantiierte
Darstellung dar. Insbesondere fehlt es an konkreten Beweismitteln, wie etwa Fo-
tomaterial, das ohne Weiteres hatte erstellt und eingereicht werden konnen. Die
Nennung verschiedener Architekten anderer Filialen, ohne diese in eine Relation
zum vorliegenden Verfahren zu bringen, kann die substantiierten Behauptungen
nicht ersetzen. Der Beklagten kann folglich der Beweis, dass die Klagerin auch

bei genugender Abmahnung auf der Bauweise beharrt hatte, nicht gelingen.

c. Aus dem Gesagten erhellt, dass die Beklagte fur die fehlerhafte Planung be-
zuglich der entwassernden Rinnen bei den schwellenlosen Ausgangen der Filia-
len C. , E. , F. , G. , H. und I. einzustehen hat.

5.3.8.3. Fehlerhafte Bauleitung

Hinsichtlich der mangelhaften Bauleitung kann auf die Ausfihrungen zum
Werkmangel verwiesen werden. Auch ein sorgfaltig handelnder Bauleiter hatte
bemerken mussen, dass die Bereiche von Ein- und Ausgang unterschiedlich aus-
zufihren sind und dies nicht den Regeln der Baukunde entsprechen kann - selbst
wenn er bezuglich der Entwasserung allenfalls keine besonderen Vorstellungen
hatte. Die Beklagte hatte die notwendigen Massnahmen ergreifen mussen, insbe-
sondere hatte die Klagerin auch im Rahmen der Ausfuhrung abgemahnt werden

mussen - soweit eine Plananderung nicht in Frage gekommen ware. Dass eine
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Abmahnung stattgefunden hatte, kann die Beklagte nicht beweisen (vorne
E. 5.3.8.2.b).

Damit steht fest, dass sie bezuglich der fehlenden entwassernden Rinnen
auch ihre Aufgaben als Bauleiterin vernachlassigt und die relevanten Vertrage
verletzt hat. Diesbezlglich besteht demnach auch eine Haftung aus Auftrags-

recht.
5.3.9. Fehlende Schwedenschnitte und Gleitlager
5.3.9.1. Parteidarstellungen

Nach der Darstellung der Klagerin handle es sich bei Schwedenschnitten um
eine anerkannte Regel der Baukunde, solche seien zwingend und wurden verhin-
dern, dass sich zufolge Bauteilbewegungen Risse und Putzablésungen bilden
(act. 1 Rz. 115; act. 30 Rz. 184 f.). Denselben Zweck wirden Gleitlager erreichen.
Dabei handle es sich ebenfalls um eine anerkannte Regel der Baukunde. Auch
deren Fehlen, das von J._ festgestellt worden sei, sei auf die mangelhafte
Planung und die unsorgfaltige Bauleitung zurtuckzufuhren (act. 1 Rz. 115; act. 30
Rz. 194 ff.).

Die Beklagte macht dagegen geltend, die Schwedenschnitte seien zufolge
der heruntergehangten Decken nicht erforderlich gewesen, seien aber in den
Werkvertragen enthalten gewesen, weshalb sich die Klagerin an die ausfuhren-
den Unternehmer zu halten habe. Auch Gleitlager seien vorgesehen, ausge-
schrieben und verbaut worden. Die entsprechenden Anweisungen und Kontrollen
wurden in den Aufgabenbereich des Ingenieurs fallen. Zudem fuhre die Klagerin
nicht aus, bei welchen Filialen wo angeblich zu schmale, keine oder nicht voll-
standige Gleitlager eingebaut worden seien. Diese seien in genugender Anzahl
ausgeschrieben worden (act. 10 Ziff. 118; act. 34 Ziff. 177 f.).

5.3.9.2. Mangelhafte Planung

a. Unbestritten ist, dass sowohl die Schwedenschnitte als auch die Gleitlager

zu den allgemeinen Regeln der Baukunde zu zahlen sind. Damit ist auch grund-



- 86 -

satzlich davon auszugehen, dass die Beklagte die Planung dieser Elemente ge-
schuldet hat.

b. In Bezug auf die Schwedenschnitte wird dies allerdings bereits durch die
Ausflhrungen der Klagerin selbst relativiert. Sie zitiert fur die Mangelhaftigkeit der
Plane die Ausflihrungen ihres eigenen Parteigutachters (act. 1 Rz. 115). Dieser
fuhrt unter anderem aus, Schwedenschnitte seien fur die Filiale C.___ nicht
massgebend, da im Buro- und Personalbereich abgehangte Decken montiert sei-
en (act. 3/39 Ziff. 4.6). Die Beklagte greift dies auf und stellt sich auf den Stand-
punkt, dies gelte fur samtliche Filialen. Die Klagerin aussert sich dazu nicht konk-
ret, sie halt nur pauschal fest, es werde bestritten, dass eine diesbezugliche Pla-
nung stattgefunden habe. Aus den nicht substantiiert bestrittenen Ausfuhrungen
der Beklagten und unter Bertcksichtigung der Erkenntnisse des klagerischen Pri-
vatgutachters ergibt sich entsprechend, dass im konkreten Fall das Anbringen von
Schwedenschnitten nicht erforderlich gewesen ist. Insbesondere ergibt sich aus
den Leitdetails, dass die verschiedenen Filialen moglichst baugleich erstellt wer-

den mussten (act. 12/16).

Ohnehin ware es aber an der Klagerin den Mangel zu beweisen. Entspre-
chend genugt es nicht, wenn sie die beklagtische Behauptung eine Planung sei
erfolgt, als unsubstantiiert bestreitet. Vielmehr hatte sie selbst substantiierte Be-
hauptungen fur ihren Standpunkt aufzustellen und geeignete Beweismittel zu
nennen. Insbesondere ware fiur die mangelhafte Planung auf die von der Beklag-
ten erstellten Plane zurlckzugreifen. Diese werden von der Klagerin nicht offe-
riert. Es zeigt sich aber auch aus den von der Beklagten angerufenen - von der
Klagerin ins Recht gelegten - Leistungsverzeichnissen (etwa act. 3/26 NPK 620),
dass Trennschnitte ausgeschrieben worden sind, was ohne eine entsprechende
Planung keinen Sinn macht. Es kann der Klagerin folglich nicht gelingen, einen

Planungsfehler bzw. Werkmangel hinsichtlich der Schwedenschnitte zu beweisen.

c. Auch bezuglich der Gleitlager macht die Beklagte geltend, diese geplant und
ausgeschrieben zu haben. Die Klagerin bestreitet dies nur pauschal. Insbesonde-
re verweist sie dafur auf das Gutachten J. . Dieser fluhrt jedoch einzig aus,

dass Gleitlager in den Leitdetails und Baubeschrieben der Klagerin nicht enthalten
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sind. Eine Aussage dazu, ob solche durch die Beklagte tatsachlich geplant wor-
den sind macht er jedoch nicht (act. 3/39 Ziff. 4.6). Ohnehin ist das angerufene
Gutachten nicht geeignet um diesbezlgliche Fehler zu beweisen. Der Privatgut-
achter schliesst alleine aus dem Vorhandensein und den Rissbildern darauf, dass
wohl keine oder ungentigende Gleitlager verbaut sind, was fur den Beleg eines
Planungsfehlers nicht gentugen kann. Er fuhrt zudem selbst aus, er habe das Vor-
handensein nicht kontrolliert (act. 3/39 Ziff. 4.6). Es ware aber an der Klagerin,
geeignete Beweismittel fur ihre Behauptung zu nennen. Es ist nicht ersichtlich in-
wiefern die offerierten Befragungen der sachverstandigen Zeugen zur Klarung
des Geplanten beitragen konnten. Auch eine Expertise ist dazu nicht geeignet,
zumal die Klagerin die zu beurteilenden Plane nicht als Beweismittel anruft und
diese nicht ins Recht legt. Entsprechend kann ihr auch der Beweis, dass die Be-

klagte keine oder ungenligende Gleitlager geplant haben soll, nicht gelingen.
5.3.9.3. Fehlerhafte Bauleitung

a. Auch diesbezuglich kann festgehalten werden, dass die bestrittenen Fehler
in erster Linie durch die Unternehmer verursachte Werkmangel darstellen. Diese
waren entsprechend auch vorab zu belangen. Es ist wiederum einzig zu prifen,

ob die Beklagte ihren Aufsichtspflichten als Bauleiterin nachgekommen ist.

b. Bei den Schwedenschnitten handelt es sich um ein untergeordnetes Detail
im Rahmen der Gipserarbeiten. Es genugt folglich, wenn die Bauleitung die Arbei-
ten allgemein Uberwacht, ohne dass sie einzelne Schritte zu prifen hatte. Umso
mehr hat dies zu gelten, weil der Parteigutachter ausfuhrt, dass die Schweden-
schnitte aufgrund der abgehangten Decken nicht zwingend seien (act. 3/39
Ziff. 4.6). Eine ganzlich fehlende Uberwachung wird seitens der Klagerin nicht gel-
tend gemacht, eine solche Behauptung wirde auch jeder Grundlage entbehren.
Es kann aber auch nicht aus dem Fehlen der Schwedenschnitte pauschal auf ei-
ne mangelhafte Uberwachung geschlossen werden. Unter diesen Voraussetzun-
gen kann es der Klagerin nicht gelingen, zu beweisen, dass die Beklagte ihre
Kontrollaufgaben vernachlassigt hatte. Vielmehr ware es an der Klagerin gewe-

sen, die Fehler im Rahmen der Bauabnahme zu rigen. Wenn sie dies unterlasst,
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kann sie nicht im Nachhinein auf die Beklagte zurlickgreifen. Eine auftragsrechtli-

che Haftung fur die fehlenden Schwedenschnitte kommt folglich nicht in Frage.

c. Zu den Gleitlagern fuhrt sogar der klagerische Gutachter aus, dass dies je
nach beauftragtem Leistungsumfang zu den Leistungen des Bauingenieurs geho-
ren wurde (act. 3/39 Ziff. 4.8). Mit dieser mdglichen Abgrenzung befasst sich die
Klagerin nicht, sie bestreitet dies nur pauschal (act. 30 Rz. 219; act. 38 Rz. 21)
mit Verweis auf die Planungszustandigkeit. Es ware aber an ihr, hierzu substanti-
ierte Ausfuhrungen zu machen, zumal die Beklagte bestreitet, dass die Kontrolle
in ihren Aufgabenbereich gehdrt haben soll (act. 10 Ziff. 36). Die Beweislast fur
die Vertragsverletzung, also auch fur den Vertragsinhalt, liegt bei der Klagerin,
welche ihren Behauptungspflichten in diesem Bereich nicht nachkommt. Insbe-
sondere ist es - bei der in diesem Verfahren anwendbaren Verhandlungsmaxime -
nicht Aufgabe des Gerichts, die vorhandenen Vertrage nach moglichen Grundla-
gen fur eine Zuweisung der Verantwortung an die Beklagte zu durchsuchen. Die
Voraussetzungen einer Haftung sind folglich nicht in gentgender Weise darge-

legt.

Weiter macht die Beklagte selbst geltend, dass nur teilweise keine und teil-
weise ungenugende Gleitlager verbaut worden sind. Dies schliesst sie aus den
vorhandenen Rissen - entsprechend den Gutachten - ohne genauere Angaben
dazu zu machen, welche Fehler in welchen Filialen und an welchen Stellen vor-
liegen. Es ist aber nicht die Aufgabe eines gerichtlichen Gutachters, mittels einer
Expertise das Behauptungsfundament der Klagerin zu erganzen. Sie hatte zu-
mindest im Rahmen ihrer Moglichkeiten die fehlerhafte Ausfuhrung zu spezifizie-
ren, was sie jedoch nicht gemacht hat. Entsprechend kann es der Klagerin gar

nicht erst gelingen, relevante Mangel zu beweisen.



-89 -

5.3.10. Unzureichender Putz
5.3.10.1. Parteidarstellungen

Die Klagerin macht diesbezuglich geltend, der Putz sei "an vielen Stellen"
nicht bis nach unten gefuhrt worden, was zu Putzablésungen und Putzverfarbun-
gen geflhrt habe (act. 1 Rz. 116; act. 30 Rz. 232).

Die Beklagte bestreitet das Vorliegen eines Mangels, der zudem im Rahmen

der Abnahme hatte ersichtlich sein mussen (act. 10 Ziff. 119).
5.3.10.2. Mangelhafte Planung

Inwiefern die Beklagten unzureichenden Putz geplant haben soll, wird aus
den Ausfuhrungen der Klagerin nicht ersichtlich. Alleine weil dieser - ohne weitere
Spezifikation einer Flache oder ahnlichem - nicht Uberall bis nach unten gefuhrt
sein soll, kann daraus nicht auf eine fehlerhafte Planung und damit auf einen
Werkmangel geschlossen werden. Die Klagerin unterlasst es, geeignete Beweis-
mittel fur den Beweis eines Planungsfehlers zu offerieren. Insbesondere legt sie
keine Plane vor, auf denen ersichtlich ware, bis zu welcher Hohe die Beklagte ei-
nen Verputz geplant hat. Entsprechend stellt der behauptete unzureichende Putz
keinen Werkmangel dar und eine Haftung nach Werkvertrag kommt daflr nicht in

Frage.
5.3.10.3. Fehlerhafte Bauleitung

Nachdem die Plane korrekt sind, sind allfallige Fehler eine Frage der Aus-
fuhrung. Dazu halt die Klagerin lediglich pauschal fest, der Putz sei "an vielen
Stellen" nicht nach unten gefuhrt worden. Diese ungenaue Angabe stellt keine
substantiierte Behauptung eines Mangels am Bauwerk dar. Es ist weder fur die
Beklagte noch fur das Gericht moglich, zu beurteilen, welche Ausmasse die feh-
lerhafte Ausfiihrung annimmt. So bleibt nur schon unklar, welche Filialen in wel-
chem Ausmass betroffen sind und wie weit nach unten der gerigte Putz geflhrt
worden sein soll. Die offerierten Beweismittel (Befragungen, Expertise) konnen

dabei keine Abhilfe schaffen. Das Beweisverfahren dient dazu die substantiierten



-90 -

Behauptungen der Parteien zu verifizieren; es kann aber nicht fur die Erstellung
eines Behauptungsfundaments durchgefuhrt werden. Bereits aus diesem Grund

entfallt eine Haftung der Beklagten.

Aber selbst wenn von einer genugenden Substantiierung der betroffenen
Flachen ausgegangen wird, kann die Beklagte fir die Fehlerhaftigkeit nicht ver-
antwortlich gemacht werden. Wie bereits ausgefuhrt, beschrankt sich eine enge
Begleitung der Bauarbeiten auf die zentralen Elemente derselben, wahrend fur
untergeordnete und einfachere Arbeiten geringere Anforderungen an die Uberwa-
chung gestellt werden (vorne E. 5.2.2). Die Verputzarbeiten sind letzterer Katego-
rie zuzuordnen. Eine dauernde Kontrolle der Arbeiten kann von der Beklagten
nicht verlangt werden. Dass sie die ausfuhrende Unternehmerin Uberhaupt nicht

kontrolliert hatte, wird nicht geltend gemacht.

Hinzu kommt, dass von blossem Auge ersichtlich ist, ob eine Wand verputzt
worden ist oder nicht - dies macht auch die Beklagte geltend (act. 10 Ziff. 119). Es
ware folglich vorab an der Klagerin gewesen, eine ungenugende Arbeit im Rah-
men der Abnahme des Werks zu rugen. Dies ist nicht erfolgt (act. 3/29; act. 3/50;
act. 3/63; act. 3/78; act. 3/92; act. 3/105; act. 3/122). Solche Versaumnisse im
Aufgabenbereich der Klagerin als Bauherrin und Vertragspartnerin der Unterneh-

mer kdnnen nicht auf den Bauleiter abgeschoben werden.

Eine Haftung aus Auftrag flr den (angeblich) mangelhaft ausgeflihrten Ver-

putz ist folglich nicht gegeben.
5.3.11. Unzureichendes Gefalle
5.3.11.1. Parteidarstellungen

Weiter fuhrt die Klagerin in der Duplik aus, das Bodengefélle bei der Ein-
gangstire und an der Fassade betrage teilweise weniger als 1%, musse aber ge-
stutzt auf die einschlagige SIA-Norm mindestens 2 bis 2.5% betragen. Dass die
Beklagte die Klagerin hinsichtlich der diesbezuglich mangelhaften Angaben in den
Leitdetails abgemahnt habe, werde bestritten. Zudem bestreite die Beklagte die

Behauptungen im Gutachten J. nicht substantiiert (act. 30 Rz. 186 ff.).
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Nach den Ausfuhrungen der Beklagten habe die Klagerin zum Gefalle klare
Vorgaben gemacht. Dieses habe nicht mehr als 2.1% betragen durfen. Dass es
stellenweise weniger als 1% betrage werde bestritten, ohnehin seien die Ausflh-
rungen der Klagerin zum Gefalle nicht substantiiert (act. 10 Ziff. 110 und Ziff. 117;
act. 34 Ziff. 170 f.).

5.3.11.2. Mangelhafte Planung

Die Klagerin unterlasst es auch hinsichtlich des Geféalles in genugender
Weise zu behaupten, dass die Beklagte bei der Planung Fehler gemacht haben
soll. Sie bezieht sich einzig auf das Gutachten J. | welches aber wiederum
lediglich auf das Bodengefalle gemass Leitplanen hinweist. Darin seien nur 1%
statt der erforderlichen 2 bis 2.5% Gefélle vorgesehen gewesen. Dabei verkennt
die Klagerin, dass es gerade nicht auf die Leitplanung sondern vielmehr auf die
Planung der Beklagten ankommt, welche nach Auffassung der Klagerin zur Uber-
prufung der gesamten Planung verpflichtet gewesen ware. Die Beklagte fuhrt aus,
dass die verbindliche Vorgabe der Klagerin fur das Gefalle bei 2.1% gelegen ha-
be, ein Gefalle welches gemass Gutachten je nach Bodenbeschaffenheit - zu der
ebenfalls weitere Angaben fehlen - genligend ware. Die Klagerin bestreitet diese
Angabe nur pauschal und halt dazu einzig substantiiert fest, von der Beklagten
nicht abgemahnt worden zu sein (act. 30 Rz. 186). Unter diesen Umstanden ist
nicht erkennbar, auf welchen Standpunkt hinsichtlich des geplanten Gefalles sich
die Klagerin stellt. Sie aussert sich namlich einzig hinsichtlich des (angeblich)
ausgefuhrten Gefalles und schliesst daraus direkt auf die Planung. der Beweis der

fehlerhaften Planung kann ihr entsprechend nicht gelingen.
5.3.11.3. Fehlerhafte Bauleitung

Vorab hat die Klagerin auch hier zu beweisen, dass die Arbeiten Uberhaupt
mangelhaft ausgefihrt worden sind. Dies gelingt ihr nicht: Die Klagerin behauptet
unter Bezugnahme auf das Gutachten zur Filiale C.___ |, dass "stellenweise" ein
geringeres Gefalle vorliege. Wo genau dieser Fehler vorliegen soll, fuhrt sie nicht
aus. Auch macht sie keine genaueren Angaben, inwiefern dies auch bei den an-

deren Filialen der Fall sein soll. Insbesondere wurde das Gefalle weder in den
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gemeinsamen Begehungen mit der R. AG (act. 3/37; act. 3/57; act. 3/64,
act. 3/96; act. 3/126) noch in den amtlichen Befundaufnahmen (act. 3/83;
act. 3/111; act. 3/115) festgehalten. Mangels bewiesener fehlerhafter Arbeiten

kann der Beklagten aber auch keine fehlerhafte Bauleitung vorgeworfen werden.

Selbst wenn die Fehler bewiesen werden konnten, kann dies am Resultat
nichts andern. Wiederum hatte die Klagerin vorab die verantwortlichen Unterneh-
mer zu belangen. Alleine weil sie diesen gegenuber eine Haftung nicht durchset-
zen kann, hat nicht automatisch die Bauleitung daflr einzustehen. Beim Gefélle
der Umgebungsarbeiten handelt es sich um eine wichtigere Arbeit. Immerhin ist
eine relativ grosse Flache betroffen und kann nicht gentigend ablaufendes Was-
ser grossere Schaden verursachen. Entsprechend hat die Beklagte hier auch wei-
tergehende Uberwachungspflichten. Allerdings gehen diese nicht soweit, dass sie
das Gefalle auf dem ganzen Grundstick flachendeckend nachzumessen hat.
Dies ware nicht zumutbar. Vielmehr muss eine punktuelle Kontrolle und eine
Uberprifung der Arbeitsweise auch unter diesen Umstanden geniigen. Die Klage-
rin schliesst aus den Fehlern direkt auf die mangelhafte Bauleitung. Aus dem Ge-
sagten ergibt sich allerdings, dass dies nicht zulassig sein kann. Mangels konkre-
ter Vorwurfe der Klagerin kann ihr folglich der Beweis einer Vertragsverletzung

nicht gelingen.
5.3.12. Feuchtigkeit in der Fassade

In ihrer Replik macht die Klagerin unter dem Titel Mangel geltend, die
Feuchtigkeitsmessungen in den Fassaden durch die N.__ und Partner AG
seien korrekt erfolgt. Diese habe auch im Mauerwerk selbst gemessen (act. 30
Rz. 190 ff.).

Unklar ist, weshalb dies unter dem Titel Mangel geltend gemacht wird. Wenn
Uberhaupt handelt es sich um den in der Folge eingetretenen Schaden, aber es
wird nicht ernsthaft behauptet, die Beklagte hatte feuchte Wande geplant oder

ausgefuhrt. Eine Verantwortlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
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5.3.13. Rissschaden und Putzabldsungen

Die Klagerin fuhrt weiter zu den Mangeln aus, die Risschaden und Putzabl6-
sungen seien auf die behaupteten Mangel zurickzufuhren. Die Behauptungen der
Beklagten diese seien auf den Gebrauch der Gebaude zurickzuflhren seien nicht
nachvollziehbar und unsubstantiiert. Ebenso widerlege das Gutachten J.
die Verursachung durch Witterungseinflisse, was von der Beklagten auch nicht
naher substantiiert werde (act. 30 Rz. 198 ff.).

Auch dabei handelt es sich vielmehr um Folgeschaden, die in jenem Rah-
men zu beurteilen sind. Eine mangelhafte Planung oder fehlerhafte Bauleitung
kann der Beklagten nicht vorgeworfen werden. Insbesondere kann ihr weder als
Architektin noch als Bauleiterin vorgehalten werden, Bauten mit Rissschaden oder

Putzablésungen geplant oder ausgeflihrt zu haben.
5.3.14. Zusammenfassung

Insgesamt ergibt sich aus dem Gesagten, dass der Beklagten nur in weni-
gen Bereichen eine fehlerhafte Planung oder Bauleitung vorgeworfen werden

kann. So ware sie verpflichtet gewesen, bei den Filialen C. , D. ,

G._ _und|Il.____ die Arbeiten an der Perimeterdammung naher zu Uberwa-
chen und sie hatte die Klagerin sowohl als Architektin als auch in ihrer Rolle als
Bauleiterin bezuglich der fehlenden Entwasserung der stufenlosen Zugange (Filia-
len C. , E. , F. , G. , | und H.___ ) abmahnen, bzw.

die geeigneten Massnahmen treffen mussen.

Bezulglich der Ubrigen behaupteten Mangel gelingt es der Klagerin nicht, ei-
ne mangelhafte Planung zu beweisen. Dies in erster Linie, weil sie die Fehler in
der Planung nicht in gentigender Weise substantiiert und keine geeigneten Be-
weismittel nennt. Hinsichtlich der Sockelabdichtung und den Kapillarschnitten ge-
lingt ihr zudem nicht zu belegen, dass die gewahlte Ausfihrungsart den damals

geltenden allgemeinen Regeln der Baukunde widersprechen wurde.

Bei der Bauleitung ist zu berucksichtigen, dass die Bauarbeiten teilweise

gemass Planen ausgefuhrt wurden und keine Abmahnungspflicht besteht, die
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Uber diejenige des Architekten ausgehen wirde (Sockelabdichtung und Kapillar-
schnitt). Im Ubrigen legt die Klagerin nicht in genligender Weise dar, dass die Be-
klagte keine sachgerechte Kontrolle und Uberwachung vorgenommen hétte
(Netzeinbettung, Schwedenschnitte, Gleitlager, Putz und Gefalle). Alleine aus
dem Vorliegen eines Werkmangels kann keine mangelhafte Bauleitung hergeleitet
werden. Die Klagerin hatte sich fur eine allfallige Schadloshaltung an die betref-
fenden Unternehmer zu halten. Wenn sie dies nicht macht oder ihr diesen gegen-
Uber keine Anspriche zustehen, liegt nicht automatisch eine Verantwortung der

Beklagten vor.
5.4. Mangelruge
5.4.1. Parteidarstellungen

Die Klagerin bestreitet eine Verwirkung der Mangelrechte. Es handle sich al-
lesamt um verdeckte Mangel. Wie die Klagerin von blossem Auge und ohne Bei-
zug eines Experten Mangel im Sockelbereich hatte erkennen sollen, sei nicht er-
sichtlich. Fur die Mangelfolgeschaden bestehe ohnehin keine Rugepflicht. Die
Risse, Putzablésungen und Feuchteerscheinungen wirden auch nicht direkt auf
fehlerhafte Plane hinweisen. Es sei auch nicht zutreffend, dass gewisse Mangel
bereits bei der Abnahme hatten erkennt werden konnen. Die Klagerin habe nam-
lich nicht gewusst und nicht wissen mussen, dass etwa entwassernde Rinnen er-
forderlich seien. Fur die Risse und Putzablésungen seien sodann vielfaltige Ursa-
chen mdglich, sodass sie auch gestitzt auf diese die Mangel nicht friher habe er-
kennen konnen. Auch stelle nicht jeder Riss einen bedeutenden Mangel dar, die-
se wurden auch bei vollkommen mangelfreien Bauwerken entstehen. Zudem sei
ein Mangel erst entdeckt, wenn Uber das Vorliegen Gewissheit bestehe, auf das
kennen kdnnen oder missen sei nicht abzustellen. Diese Gewissheit habe die
Klagerin erst erlangt, als die Untersuchung der N._ und Partner AG vorgele-
gen habe. Ausserdem habe sie erst Abklarungen treffen mussen, wer fur die
Mangel verantwortlich sei, auch dies sei massgebend fur den Beginn des Fristen-
laufs. Zudem stelle sich die Frage, wer seitens der Klagerin die Mangel hatte er-
kennen missen. Organe und Immobilienabteilung wirden die Filialen nicht re-

gelmassig besuchen. Vor Ort sei lediglich das Filialpersonal, welches nicht Uber
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die entsprechenden Kenntnisse verfluige. Soweit sich die Klagerin sodann auf auf-
tragsrechtliche Sorgfaltspflichtverletzungen stutze bestehe ohnehin keine Ruge-
pflicht, sodass diese auch nicht verwirkt sein kdnnen (act. 30 Rz. 127 ff.). Weiter
halt die Klagerin fest, dass die ergdnzenden Mangelrigen keine neuen Rlgen
seien. Das bereist gertigte Schadensbild sei erganzend und prazisierend festge-
halten worden. Die Beklagte lege auch nicht dar, bei welchen Mangeln es sich um

neue Mangel handeln solle (act. 30 Rz. 131).

Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, die Klagerin habe ihre Mangel-
rechte verwirkt indem sie es versaumt habe, die behaupteten Risse und Feuchtig-
keitserscheinungen sofort anzuzeigen. Die Klagerin lege nicht dar, wann sie die
feuchten Stellen und Risse entdeckt haben will. Sie fuhre einzig aus die N.__
und Partner AG habe zwischen dem 19. September 2013 und dem 30. Oktober
2013 Messungen durchgefiihrt. Im Umkehrschluss bedeute dies, dass zu diesem
Zeitpunkt die Schaden bereits sichtbar gewesen sein mussen. Aus dem Fotoma-
terial ergebe sich, dass diese damals seit langerer Zeit bestanden haben mussen.
Daraus schliesse sie, dass die Schaden bereits Monate wenn nicht gar Jahre zu-
vor in Erscheinung getreten seien. Eine Anzeige der Mangel ware sodann auch
ohne Beizug eines Baufachmanns mdglich gewesen. Die Mangelruge sei somit
verspatet erfolgt (act. 10 Ziff. 20). Zumindest ware es an der Klagerin gewesen,
den behaupteten Mangel innert Frist dem ausfuhrenden Unternehmen anzuzei-
gen. Sie konne lediglich darauf verzichten, wenn sie von Anfang an von einem
Planungsfehler ausgegangen sei, wobei sie dann wiederum den Mangel bei der
Beklagten hatte ruigen mussen. Die Klagerin habe aber keinem der beteiligten Un-
ternehmen die Mangel sofort angezeigt (act. 34 Ziff. 114 ff.). Sodann handle es
sich bei der Schwellenhéhe und allenfalls fehlenden entwassernden Rinnen -
wenn Uberhaupt - nicht um einen versteckten Mangel. Dieser hatte bereits bei der
Abnahme festgestellt werden konnen und mussen (act. 34 Ziff. 114). Bestritten
werde, dass erst die Kenntnis des Verantwortlichen die Rugefrist auslosen wurde.
Dies habe zur Folge, dass ein Bauherr, welcher keine Abklarungen veranlasse
auch Jahre nach Entdeckung des Mangels die verantwortlichen Unternehmen
abmahnen konne. Auch handle es sich entgegen der Klagerin nicht um kleine

Risse, diese seien von blossem Auge erkennbar. Aufgrund des angeblich ver-
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mehrten Auftreten in verschiedenen Filialen hatte der Klagerin auch bewusst sein
mussen, dass es sich nicht um einen Bagatellfall handle. Wer allfallige Mangel
weitermelde sei eine Frage der Organisation, liege aber jedenfalls im Risikobe-
reich der Klagerin (act. 34 Ziff. 122 ff.). Bei der Rige vom 2. Oktober 2015 handle
es sich um eine Erganzung der urspringlichen Rige und nicht (nur) um eine Pra-
zisierung. Mehr als zwei Jahre nach der urspriunglichen Rige sei eine zusatzlich
Ruge verspatet und unbeachtlich (act. 10 Ziff. 24; act. 34 Ziff. 125 ff.).

5.4.2. Wurdigung

a. Die Klagerin hat gegenlber der Beklagten fur samtliche Filialen Mangel an-
gezeigt. Dies erfolgte zwischen dem 23. September 2013 und dem 31. Oktober
2013 (act. 3/32; act. 3/38; act. 3/65; act. 3/80; act. 3/94; act. 3/107; act. 3/124).
Zudem liess die Klagerin der Beklagten nach den Begehungen bzw. den amtli-
chen Befunden zwischen dem 19. Marz 2015 und dem 12. Oktober 2015 jeweils
eine erganzende und prazisierende Mangelrige zukommen (act. 3/38; act. 3/55;
act. 3/68; act. 3/84; act. 3/97; act. 3/112; act. 3/114; act. 3/127). Dabei wurden
samtliche nun in der Klage enthaltenen behaupteten Mangel grundsatzlich ge-

nannt.

Die Beklagte bringt im Wesentlichen vor, die Mangelruge sei verspatet er-
folgt. Im Bereich der werkvertraglichen Haftung obliegt dem Besteller eine Riuge-
pflicht, wonach offene Mangel und versteckte Mangel sofort nach deren Entde-
ckung zu ragen sind. Ein Mangel gilt als entdeckt, wenn dieser zweifelsfrei festge-
stellt und mit einer gewissen Prazision gerugt werden kann (DENz-
LER/HOCHSTRASSER, a.a.0., N 9.212; GAucH, Werkvertrag, a.a.0., N 2182 f.).

b. In einem ersten Schritt ist folglich zu prifen, ob es sich bei den von der Kla-
gerin geltend gemachten Mangel um offene oder versteckte Mangel handelt. Da-
bei ist vorliegend bei einem grossen Teil der Mangel die Zuordnung zu den ver-
steckten Mangeln klar. Diese betreffen weitgehend die genaue Ausgestaltung des
Mauerwerks bzw. der Fassaden (Sockel, Kapillarschnitt, Perimeterdammung,
Netzabdeckung, Schwedenschnitte und Gleitlager). Nach dem Abschluss der

Bauarbeiten waren diese Elemente nicht mehr sichtbar. Sie befanden sich hinter
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der verputzten Fassade und teilweise gar unter der Erdoberflache. Demgegen-
Uber ist nicht bis nach unten gefuhrter Putz ohne Weiteres ersichtlich und kann
daher nur als offener Mangel eingeordnet werden. Ebenfalls versteckte Mangel
stellen das Gefalle und die Entwasserung der Zugange dar. Zwar sind beide Ele-
mente grundsatzlich offen ersichtlich. Allerdings ist bezuglich des Gefalles zu be-
merken, dass es dabei um geringfugige Unterschiede handelt, die nur durch sys-
tematisches Nachmessen erkannt werden kdnnen. Dies ist nicht zumutbar, wes-
halb der behauptete Mangel als versteckt anzusehen ist. Hinsichtlich der schwel-
lenlosen Eingange ist anzumerken, dass diese plangemass ausgefihrt worden
sind, allerdings bei der Planung ein Verstoss gegen die geltenden Regeln der
Baukunde stattgefunden hat (vgl. vorne 5.3). Unter diesen Umstanden ist der
Mangel als versteckter Mangel anzusehen. Es ware widerspruchlich, wenn der
Beklagten einerseits eine Aufklarungspflicht auferlegt wirde und gleichzeitig die
Klagerin verpflichtet ware den Mangel ohne Weiteres zu erkennen. Daraus ergibt
sich, dass ausser dem Putz samtliche Mangel nach deren Entdeckung und nicht

bereits im Rahmen der Abnahme gerugt werden konnten.

c. Somit ist weiter zu prifen, ob die Mangelriige rechtzeitig nach der Entde-
ckung der Mangel erfolgt ist. Dabei ist mit der Klagerin davon auszugehen, dass
alleine das Vorhandensein von Rissen nicht zwingend mit dem Erkennen der
Mangel gleichzusetzen ist. Wie selbst die Beklagte vorbringt, kbnnen Risse und
Feuchtigkeit im Mauerwerk verschiedene Ursachen haben. Nur einer davon ist die
Mangelhaftigkeit relevanter Bauteile, wobei auch erst festgestellt werden muss,
welche Teile mangelhaft sein sollen, bevor eine genlgend substantiierte Mangel-
ruge erstellt werden kann. Dies vorausgeschickt gilt bezlglich der jeweils ersten
Mangelrigen flur jede Filiale was folgt: Die vorliegend gerlgten Mangel wurden
durch die entstandenen Risse und Putzablosungen sichtbar. Allerdings kann von
der Klagerin nicht erwartet werden, dass bereits beim Auftreten erster unterge-
ordneter Folgen weitere Untersuchungen vorgenommen werden, zumal die Be-
schadigungen auch durch den Gebrauch erfolgt sein kdnnen. Erst wenn sich die
Mangel akzentuierter zeigen und effektiv von einer Haftung ausgegangen werden
muss, drangt sich eine weitere Untersuchung auf (vgl. dazu Urteil des Bundesge-
richts vom 29. April 2009, 4A_82/2008 E. 7.2). Mit der Beklagten ist davon auszu-
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gehen, dass die Klagerin in dieser Situation eine Prifung und Rige nicht unndétig
herausschieben darf. Auch wenn sie nicht verpflichtet ist, nach Mangeln zu for-
schen (so GAuUcH, Werkvertrag, a.a.0., N 2182), ist ihr zumindest die Pflicht auf-
zuerlegen, wenn sie einen Mangel vermutet, diesem in zumutbarer Weise nach-
zugehen (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 28. Juli 2000, 4C.159/1999 E. 1 b
bb).

Fest steht vorliegend, dass die Klagerin die Mangelrigen jeweils nur wenige
Tage nachdem die Untersuchung der N.__ und Partner AG vorgelegen haben
bei der Beklagten gerugt hat. Im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
(Urteil des Bundesgerichts vom 29. April 2009, 4A_82/2008 E. 7.2) ist der Klage-
rin zuzugestehen, dass sie einen Sachverstandigen zur Beurteilung der Folgen
beizieht, zumal selbst die Beklagte ausfuhrt, dass verschiedene Ursachen mdg-
lich seien und aufgrund der verschiedenen Beteiligten die Klagerin erst zu eruie-
ren hatte, wer Uberhaupt fur einen allfalligen Fehler verantwortlich gemacht wer-
den kann. Ebenfalls kann festgehalten werden, dass die Prufung der verschiede-
nen Filialen innerhalb eines angemessenen Zeitraums erfolgt sind. Die letzte Filia-
le wurde rund einen Monat nach der ersten Filiale gerugt, wobei der Klagerin ei-
nen gewissen Zeitraum zuzugestehen ist, um allfallige Mangel zu eruieren. Wie
gesagt darf und muss sie namlich nicht aus der Tatsache, dass dieselben Archi-
tekten fur eine Baute verantwortlich waren darauf schliessen, dass diese auch
dieselben Fehler begangen haben. Somit stellt sich einzig die Frage, ob die Kla-
gerin nach der ersten Sichtbarkeit von oberflachlichen Rissen zu lange mit der
Beauftragung eines Sachverstandigen zugewartet hat. Die diesbezlgliche Be-
streitung der Beklagten ist nicht substantiiert. Sie fihrt einzig aus, dass auf den
Bildern offensichtlich sei, dass die Risse bereits mehrere Jahre alt sein mussen
(act. 34 Ziff. 114). Allerdings nennt sie weder eine Begrindung, woraus sie dies
schliesse, noch geeignete Beweismittel um ihre Behauptung zu untermauern.
Diese Behauptungen sind folglich nicht geeignet, die klagerische Darstellung zu
entkraften. Damit ist die Darstellung der Klagerin in diesem Punkt nicht (substanti-

iert) bestritten und die ersten Mangelriigen sind rechtzeitig erfolgt.
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d. Damit gelten die folgenden, in den Mangelrigen vom 23. September 2013
(C.___ , act.3/32; F.__, act. 3/80), 27.September 2013 (G.___ ,
act. 3/94), 30. September 2013 (E.___, act. 3/65), 3. Oktober 2013 (H._
act. 3/107), 18. Oktober 2013 (., act. 3/124) und 31. Oktober 2013
(D.____, act. 3/52) enthaltenen, behaupteten Mangel als rechtzeitig gertigt:

- Sockelabdichtung (alle Filialen)
- Kapillarschnitt (alle Filialen)
- Perimeterdammung (C. , D. , G. , . )

- Schwellenhdhe bzw. entwassernde Rinnen (alle Filialen ausser
D. )

- Risse und Putzablésungen bzw. Putzverfarbungen (alle Filialen,
E. und D. nur Risse)

- Gleitlager (alle Filialen)

- Schwedenschnitte (alle Filialen)

- Feuchtigkeit (alle Filialen)

- Sichtbare Warmedammplatten (F.___ )
- Netzeinbettung (G.__ )

- Putz nicht nach unten gefuhrt (I.___ )

Inhaltlich sind die klagerischen Mangelrtiigen nicht zu beanstanden. Sie ent-
halten jeweils eine kurze Umschreibung der Problematik, so dass fur die Beklagte

stets klar war, wofur sie belangt wird.

e. Die von der Klagerin im Jahr 2015 getatigten "erganzenden und prazisieren-
den" Mangelrigen sind gesondert zu betrachten. Soweit damit einzig neue Be-
schadigungen bzw. Folgen der bereits gerugten Mangel geltend gemacht werden,
sind diese fur die Mangelruge nicht relevant. Dass aufgrund der Mangel weitere
Schaden entstehen kdnnen, ist notorisch und es kann der Klagerin nicht auferlegt
werden, samtliche Anderungen im Schadensbild sofort der Beklagten zu melden.
Handelt es sich jedoch um neue Mangel, die zu denselben Schaden beigetragen
haben, sind die zweiten Mangelriigen verspatet. Wie ausgefihrt obliegt es der
Beklagten bei Entdeckung der Schaden das zumutbare zu veranlassen, um die
Mangel substantiiert rigen zu kdnnen. Eine gemeinsame Begehung oder amtliche

Feststellung gehodrt dabei ohne Weiteres zu den angemessenen Massnahmen;
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nur schon, weil eine solche zur Beweissicherung ohnehin notwendig erscheint.
Wenn die Klagerin darauf lange Zeit - vorliegend eineinhalb bis zwei Jahre - ver-
zichtet und bei der Begehung zusatzliche Ursachen zu Tage treten, so ist eine
nachtragliche Ruge verspatet. Handelt es sich hingegen um weitere, vom bisheri-
gen Schadensbild unabhangige Mangel, ist eine rechtzeitige Rige wiederum
moglich. Nachdem die Mangel, fur die die Beklagte einzustehen hat (vgl. vorne
E. 5.3) allesamt in den ersten Rugen enthalten waren, kann offen gelassen wer-
den, welche mit den erganzenden Mangelrigen genannten Mangel lediglich pra-

zisierend und welche neu waren.

f. Hinsichtlich der auftragsrechtlichen Haftung ist der Klagerin dahingehend
zuzustimmen, dass keine Rugepflicht besteht. Eine solche besteht nur gestutzt
auf die - hier nicht anwendbare - SIA Norm 102/2003 (DENZLER/HOCHSTRASSER,
a.a.0., N 9.220 ff.). Regulierend besteht hier einzig eine Schadenminderungs-
pflicht, gestutzt auf welche Mangel anzuzeigen sind, wenn dadurch weiterer
Schaden vermindert werden kann (DENZLER/HOCHSTRASSER, a.a.0., N 9.215). Da-
raus lasst sich aber im vorliegenden Fall nichts ableiten. Dem Bauherrn kénnen
aufgrund der Schadenminderungspflicht keine weitergehenden Pflichten als im
Werkvertrag auferlegt werden. Die mit den vorgenannten Mangelrigen angezeig-
ten Schaden sind entsprechend auch fur die auftragsrechtliche Haftung als recht-

zeitig und gentgend gerugt anzusehen.
5.5. Kein eigenes Verschulden / Fehlende Abmahnung

Die Klagerin bestreitet rechtsgenugliche Abmahnungen (act. 30 Rz. 141 ff.),
wahrend die Beklagte zu verschiedenen Sachverhaltselementen eine Abmahnung
behauptet. Insbesondere stellt sie sich dabei auch auf den Standpunkt, die Klage-
rin sei auch von anderen flr sie tatigen Architekten abgemahnt worden und habe
keine Anstalten getroffen, von ihren Weisungen abzuweichen (act. 10 Ziff. 196 f.;
act. 34 Ziff. 140 ff.).

Wie bereits gezeigt (vorne E. 5.3.4 ff.) vermodgen die Behauptungen und of-
ferierten Beweismittel der Beklagten keine gentigende Abmahnung flr diejenigen

Punkte belegen, fir welche die Beklagte einzustehen hat. Inwiefern sie die Klage-
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rin bezlglich anderer Weisungen abgemahnt hat, kann offen bleiben, zumal bei

diesen Mangeln ohnehin keine Haftung der Beklagten gegeben ist.
5.6. Kausalzusammenhang

Damit die Beklagte flir den Schaden der Klagerin einzustehen hat, muss
dieser durch sie kausal verursacht worden sein. Der von der Klagerin geltend ge-
machte Schaden besteht in erster Linie aus den Kosten flur die Sanierung der Fili-
alen sowie verschiedenen Nebenkosten (Anwaltskosten, Beweissicherungsmass-
nahmen). Der Beweis der Kausalitat obliegt wie gezeigt der Klagerin (vorne
E. 5.2.1 f.). Konkret hat die Klagerin damit den Zusammenhang zwischen den feh-
lerhaften Planen bzw. den durch die fehlerhafte Bauleitung verursachten Bau-
mangel und den entstandenen Kosten zu belegen. Dazu ist sowohl der Zusam-
menhang zwischen den Baumangeln und den Schaden an den Filialen - insbe-
sondere den Mangelfolgeschaden - als auch der Zusammenhang zwischen die-

sen Schaden und den erforderlichen Sanierungskosten zu belegen.
5.6.1. Parteidarstellungen

In ihrer Klageschrift halt die Klagerin pauschal fest, die Schadenspositionen
liessen sich direkt auf die mangelhaften Plane und die unsorgfaltige Bauleitung
der Beklagten zurlUckfuhren (act. 1 Rz. 220 und Ziff. 256) und verweist auf die
Ausfuhrungen zu den Kosten der Mangelbehebungen. Dort flhrt sie zu den ein-
zelnen Positionen zusammengefasst aus, diese seien nur angefallen, weil die Fi-
lialen mangelhaft seien und seien den Umstanden entsprechend angemessen
(act. 1 Rz. 120 ff.). In ihrer Replik dusserte sich die Klagerin nur punktuell zur
Kausalitat und bleibt dabei, dass die Planmangel und die fehlerhafte Bauleitung
fur die Schaden kausal sei (act. 30 Rz. 205, Rz. 224 und Rz. 347).

Die Beklagte stellt den Kausalzusammenhang zwischen den behaupteten
Mangeln und den Schaden an den Fassaden in Abrede (act. 10 Ziff. 24 ff.). Die
Protokolle der gemeinsamen Begehungen wurden selbst von mechanischen Be-
schadigungen sprechen. Dies zeige, dass das Gebaude intensiv und mit wenig

Sorgfalt benutzt werde. Im Bereich der ausseren Feuchte habe die Klagerin zu-
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dem Veranderungen vorgenommen, auf welche die Schaden zurlickzufihren sei-
en. Die innere Feuchte sei durch die Reinigung mittels eines Schlauchs zurtickzu-
fuhren (act. 10 Ziff. 24; act. 34 Ziff. 125 ff.). Die Beklagte bringt sodann vor, dass
selbst wenn einzelne Mangel ihrem Verantwortungsbereich zugeordnet werden
konnten, eine Zuordnung des geltend gemachten Schadenersatzes nicht mdglich
sei. Die Klagerin differenziere nicht zwischen den einzelnen Mangeln und deren
Auswirkungen. Entsprechend sei die Forderung nicht zuordenbar und ungenu-
gend substantiiert (act. 34 Ziff. 21).

5.6.2. Wurdigung

a. Welches Beweismass fur den der Klagerin obliegenden Beweis des Kausal-
zusammenhangs anzuwenden ist, kann vorliegend offen bleiben. Der Klagerin
kann namlich der Beweis selbst nach dem von ihr propagierten Beweismass der

uberwiegenden Wahrscheinlichkeit nicht gelingen.

b. Die Klagerin beschrankt sich bei der Begrindung des Kausalzusammen-
hangs auf einen Verweis auf das Gutachten J. . Der Privatgutachter hat auf
die konkrete Frage, ob die fehlenden Sockelabdichtungen, die fehlenden Kapillar-
schnitte, die "fehlenden Turschwellen und die fehlenden entwassernden Rinnen,
die fehlenden Gleitlager sowie die fehlenden Schwedenschnitte und die unzu-
reichend dick erstellte Perimeterd@mmung ursachlich fur die Entstehung der
Feuchtigkeitsschaden, Risse und Putzablésungen an der Filiale C._ " seien
ausgefuhrt, dies sei grundsatzlich der Fall (act. 3/39 Ziff. 4.7). Genauere Ausflh-
rungen zu dieser pauschalen Feststellungen finden sich im Gutachten aber keine.
Auch in den Rechtsschriften sind keine diesbezuglichen Darstellungen zu finden.
Im Wesentlichen stellt sich die Klagerin auf den Standpunkt, der Zusammenhang
sei offensichtlich. Allerdings befasst sich die Klagerin nicht mit den substantiierten
Einwanden der Beklagten. So macht diese substantiiert geltend, dass die Erstel-
lung des Filialbodens im Ruttelbettverfahren dazu fuhren konne, dass Restfeuch-
tigkeit Uber die Wande entweiche (act. 10 Ziff. 105 und Ziff. 108). Dagegen macht
die Klagerin einzig geltend, sie sei nicht abgemahnt worden (act. 30 Rz. 148).
Weiter nennen die Protokolle der gemeinsamen Begehungen verschiedentlich

mechanische Beschadigungen als Erganzung fur die Mangelrige (act. 3/37;
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act. 3/54; act. 3/96). Dies deutet zumindest teilweise auf einen unsorgfaltigen
Umgang mit den Bauten hin. Dasselbe gilt fur die beklagtische Behauptung die Fi-
lialen wurden stellenweise mit einem Schlauch gereinigt (act. 10 Ziff. 24). Auf die-
se durchaus mdglichen Ursachen fiur zumindest einen Teil der entstandenen
Schaden geht die beweisbelastete Klagerin gar nicht ein und bestreitet sie nur
pauschal (act. 30 Rz. 128). Aus dem Gesagten erhellt, dass flur die entstandenen
Schaden an den Filialen auch andere als die behaupteten Mangel als Ursache in
Frage kommen. Es ware folglich an der Klagerin den Zusammenhang so substan-
tilert zu behaupten, dass daruber Beweis abgenommen werden kann. Der pau-
schale Verweis auf das Gutachten vermag dafur nicht zu gentugen. Es waren zu-
mindest nachvollziehbare Behauptungen aufzustellen, gestutzt auf welche ein of-
feriertes Gutachten erstellt werden konnte. Der pauschale Hinweis ein Zusam-

menhang sei klar, kann dafir nicht genugen.

c. Aber selbst wenn die Behauptungen der Klagerin als genugend angesehen
wurden, konnte ihr der Beweis des Kausalzusammenhangs nicht gelingen. Insge-
samt erscheint zwar nachvollziehbar, dass die von der Klagerin geltend gemach-
ten Mangel grundsatzlich geeignet sind, einen Feuchtigkeitsschaden und damit
zusammenhangende Folgen zu bewirken. Allerdings ware es an der Klagerin,
darzulegen, welche Mangel sich wie auf die Baute ausgewirkt haben. Dies unter-
lasst sie vollstandig. Entsprechend musste aufgrund der klagerischen Darstellung
wohl davon ausgegangen werden, dass samtliche der behaupteten Mitursachen
fur den Eintritt des Gesamtschadens relevant waren und keine weggedacht wer-
den kann. Dies hat aber zur Folge, dass da die Beklagte nicht fir samtliche Man-
gel einzustehen hat, ein Kausalzusammenhang von vornherein nicht nachgewie-
sen werden kénnte. Hinzu kommt, dass nach der Darstellung der Klagerin samtli-
che Filialen weitgehend dasselbe Schadensbild aufweisen. Umso mehr ware es
an der Klagerin darzulegen, wie sich diejenigen Mangel auf den Schaden ausge-
wirkt haben sollen, die nicht bei allen Filialen vorgekommen sind. Hat das Fehlen
einer Ursache keine Wirkung auf die Folge, kann diese auch nicht kausal sein flr
den eingetretenen Schaden. Teilweise widersprichlich behauptet die Klagerin an
anderer Stelle, die Rissschaden und Putzabldésungen seien logische Folge der

fehlenden Putzabdichtung sowie der mangelhaften Verputzarbeiten. Die weiteren
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behaupteten Mangel flhrt sie aber nicht auf, sodass unklar erscheint, ob etwa die
fehlenden Kapillarschnitte tatsachlich etwas zum entstandenen Schaden beige-
tragen haben sollen (act. 30 Rz. 200). Auch dies kann zum Beweis des Kausalzu-

sammenhangs nichts beitragen.

Bezuglich der von der Beklagten zu verantwortenden Fehler ist ein Kausal-
zusammenhang zum Schadensbild ebenfalls nicht dargelegt. Die Perimeterdam-
mung war lediglich bei vier Filialen mangelhaft. Bei den ubrigen behauptet die
Klagerin selbst keinen Mangel. Nur schon darum kann nicht ohne Weiteres auf
einen Kausalzusammenhang zu den Schaden an den Filialen geschlossen wer-
den. Die Klagerin unterlasst es aber - ausser dem Hinweis, der Zusammenhang
sei offensichtlich -, Ausfuhrungen zu den Auswirkungen der mangelhaften Peri-
meterddmmung zu machen. Aufgrund der Darstellungen der Klagerin kann aber
auch nicht davon ausgegangen werden, dass diese viel zum Schaden beigetra-
gen hat. Vielmehr ist zu vermuten, dass dieser auf der undichten, nicht von der
Beklagten zu vertretenden, Sockelabdichtung basiert und durch die Perimeter-
dammung lediglich geférdert werden. Immerhin wirde eine gentigende Sockelab-
dichtung wohl auch eine dunnere Perimeterdammung in genugender Weise
schitzen. Zu den entwassernden Rinnen bringt die Beklagte sodann vor, dass
diese dazu dienen, dass kein Regenwasser in die Filialen eindringen kann
(act. 10 Ziff. 117). Dies wird von der Klagerin gar ausdrucklich bestatigt (act. 30
Rz. 180). Weder die Ausflihrungen der Klagerin selbst noch jene im Parteigutach-
ten (act. 3/39 Ziff. 4.4) lassen darauf schliessen, dass die behauptete Feuchtigkeit
in den Wanden aufgrund von eintretendem Regenwasser entstanden sein soll.
Ein Kausalzusammenhang zum Gesamtschaden kann folglich ausgeschlossen

werden.

d. Wie ausgefuhrt hatte die Klagerin sodann in einem zweiten Schritt den Kau-
salzusammenhang zwischen den Schaden an den Filialen und den flur die Sanie-
rung anfallenden Kosten als eigentlichen Schaden zu beweisen. Auch diesbezlg-
lich sind die Darstellungen der Klagerin nicht genigend substantiiert. Sie be-
schrankt sich im Wesentlichen auf die Behauptung, die angefallenen bzw. hypo-

thetisch anfallenden Kosten seien notwendig, angemessen und im Ublichen Rah-
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men (act. 1 Rz. 120 ff.). Inwiefern die Kosten ausgewiesen sind, ist im Zusam-
menhang mit dem Schaden zu prufen (hinten E. 5.7). Vorab ist einzig festzustel-
len, dass die Klagerin keine Ausfuhrungen dazu macht, welche Schadenspositio-
nen - weder absolut noch anteilsmassig - durch welche Ursache zu verantworten
sind. Dies verunmoglicht eine Ausscheidung der Kosten, sodass ein Kausalzu-
sammenhang zwischen zu verantwortenden Mangeln und entstandenem Scha-
den nicht bewiesen werden kann. Auch dies ist im Zusammenhang mit dem

Schaden zu beurteilen.

e. Aus dem Gesagten erhellt, dass die pauschalen Behauptungen der Klagerin
zum Kausalzusammenhang nicht geeignet sind, diesen fur diejenigen Mangel, die
auf Fehler der Beklagten zurlckzufuhren sind nachzuweisen. Die Klagerin unter-
lasst es insbesondere Ausfihrungen zum Einfluss der einzelnen Mangel auf den
verursachten Schaden zu machen. Das substantiierte Behaupten kann aber durch
ein Beweisverfahren nicht ersetzt werden, sodass mangels entsprechender Be-

hauptungen auch keine weitere Beweise abzunehmen sind.

Ein klarer Kausalzusammenhang zwischen den Fehlern der Beklagten und
den geltend gemachten Schadenspositionen ist einzig dort gegeben, wo es um
die Ausbesserung der genannten Mangel an sich geht. Also fur die Verbesserung
der Perimeterdammung und die Erstellung entwassernder Rinnen. Welche Kosten

daflr angefallen sind, ware aber wiederum durch die Klagerin zu belegen.
5.7. Schaden / Kosten

Die Klagerin macht mit ihrer Klage die Kosten fur die Behebung der Mangel
geltend (act. 1 Rz. 118 ff.). Diese setzen sich aus verschiedenen Positionen zu-
sammen. Aufgrund der abwehrenden Haltung der Beklagten sei laut der Klagerin-
erforderlich gewesen, Bestand und Umfang der Mangel zwecks Beweissicherung
festzuhalten. Dabei handle es sich um notwendige Auslagen, weshalb die Kosten
durch die Beklagte zu tragen seien (act. 1 Rz. 119 ff.; sogleich E. 5.7.1). Daneben
habe die Beklagte fur die Kosten der erneuten Planung einzustehen, da sie sich
geweigert habe, diese selbst auszufihren (act. 1 Rz. 131 ff.; hinten E. 5.7.2).

Auch die Durchflihrung der Sanierung habe die Klagerin verweigert, weshalb sie
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auch diese Kosten zu ersetzen habe (act. 1 Rz. 137 ff.; hinten E. 5.7.3). Schliess-
lich sei fur die Klagerin der Beizug eines Rechtsvertreters (act. 1 Rz. 162 ff.; hin-
ten E. 5.7.4) und eines Privatgutachters (act. 1 Rz. 173 ff.; hinten E. 5.7.5) zwin-

gend gewesen, sodass auch diese Kosten zu ersetzen seien.
5.7.1. Beweissicherungsmassnahmen
5.7.1.1. Parteidarstellungen

Soweit das kantonale Recht dies vorsieht, habe die Klagerin eine amtliche

Feststellung durchflhren lassen (F. , H. ), wobei auch die Beklagte die

Maoglichkeit der Teilnahme erhalten habe. Die entstandenen Kosten wurden im
ublichen Rahmen liegen und seien einzig aufgrund der Mangelhaftigkeit der Ar-
beiten angefallen. Auch sei es durchaus angemessen gewesen, eine amtliche
Feststellung anzustreben, die mit weit geringeren Kosten als eine vorsorgliche
Beweisfuhrung verbunden gewesen sei. Die amtliche Feststellung sei entspre-
chend notwendig gewesen und die Kosten seien durch die Beklagte zu ersetzen
(act. 1. Rz. 120 ff.; act. 30 Rz. 248 1.).

Fir die amtlichen Feststellungen werden folgende Betrage geltend gemacht:

- F. ; CHF 916.50 (act. 1 Rz. 122)
- H. ; CHF 636.10 (act. 1 Rz. 126)

An den Ubrigen Standorten sei eine amtliche Feststellung im kantonalen
Recht nicht vorgesehen. Entsprechend habe die Klagerin vor Beginn der Mangel-
behebung gemeinsame Begehungen durchfuhren lassen. Die Beklagte sei jeweils
zur Teilnahme eingeladen worden. Die Klagerin habe die Begehungen durch die
R._ AG ausfuhren lassen. Mit dieser habe sie flr samtliche streitbetroffenen
Filialen eine mundliche Vereinbarung abgeschlossen, wonach die Planung und
Begleitung der Sanierung fur ein Pauschalhonorar von jeweils CHF 14'000.— zu-
zuglich MWSt. ibernommen werde. Die Begehungen seien in diesem Betrag ent-
halten, zusatzlich Kosten seien nicht angefallen. Die Aufwendungen fur die Vorbe-
reitungsarbeiten im Rahmen der Honorarpauschale seien angemessen (act. 1
Rz. 128 ff.; act. 30 Rz. 149).
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Die Beklagte bestreitet den Nutzen der amtlichen Feststellung. Diese habe
Uber zwei Jahre nach der Mangelrige stattgefunden und kénne damit den Zu-
stand in jenem Zeitpunkt nicht beweisen. Die Hohe der Kosten werde nicht bestrit-
ten, dieser ergebe sich aus dem anwendbaren Gebuhrentarif. Ohnehin werde die
Mangelhaftigkeit der Filiale sowie die Verantwortlichkeit der Beklagten bestritten,
sodass sie nicht fur die Kosten einzustehen habe (act. 10 Ziff. 123 ff.; act. 34
Ziff. 219 f.). Die privaten Begehungen seien ebenfalls nicht erforderlich gewesen,
zumal auch diese keinen Zustand im Zeitpunkt der Mangelrigen zu belegen
(act. 10 ziff. 129; act. 34 Ziff. 221).

5.7.1.2. Wardigung

Die fur die amtlichen Feststellungen angefallenen Kosten sind unbestritten
geblieben und durch die eingereichten Rechnungen (act. 3/83; act. 3/111) auch
belegt. Wie die Klagerin sodann selbst festhalt, sind flr die gemeinsamen Bege-
hungen mit der R.___ AG keine eigenstandigen Kosten angefallen, eigentliche
Kosten fur diese Beweissicherungsmassnahmen der entsprechenden Filialen sind

folglich keine zu prifen.

Grundsatzlich sind Beweissicherungsmassnahmen in einer Situation wie der
vorliegenden durchaus als notwendig zu erachten. Entsprechend konnen auch die
entstehenden Kosten dem Verursacher angelastet werden. In Frage zu stellen ist
hdchstens - wie die Beklagte zu Recht vorbringt - der Zeitpunkt der Massnahmen.
Nachdem der Klagerin bereits im Oktober 2013 die angebliche Mangelhaftigkeit
der Filialen bekannt war, hat sie zwischen eineinhalb und zwei Jahren zugewartet,
bis sie den Zustand der Filialen aufnehmen lassen hat. Insofern stellt sich die
Frage, ob damit Uberhaupt ein rechtlich relevanter Zustand erfasst werden konn-
te, wobei Beweissicherungsmassnahmen die dies nicht erreichen kdnnen, auch
nicht erforderlich sind. Dies kann vorliegend aber offen gelassen werden, zumal

die Beklagte ohnehin nicht fur die Kosten einzustehen hat.

Wie zuvor ausgefuhrt, hat die Beklagte namlich nur fur wenige Fehler einzu-
stehen (vorne E. 5.3.14). Sie hatte entsprechend auch nur die Kosten flir Mass-

nahmen zu tragen, die mit diesen Fehlern im Zusammenhang stehen. Die Klage-
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rin hat es aber ganzlich unterlassen bei den Folgen zwischen den einzelnen Ur-
sachen zu unterscheiden. So kdnnen auch die Kosten der amtlichen Begehungen
den einzelnen Ursachen nicht zugeordnet werden. Da es aber Sache der Klagerin
ware, den Schaden und den Kausalzusammenhang in rechtsgenuglicher Weise
zu behaupten, kann sie auch die Kosten gegenuber der Beklagten nicht durchset-
zen. Diese Schadensposition ist folglich nicht in genugender Weise ausgewiesen

und das Schadenersatzbegehren ist in diesem Punkt abzuweisen.
5.7.2. Kosten fur die erneute Planung und Bauleitung
5.7.2.1. Parteidarstellungen

Die Klagerin macht geltend, fur die Planung und Bauleitung der Sanie-
rungsmassnahmen die R.__ AG beauftragt zu haben. Mit dieser habe sie eine
Pauschalvereinbarung abgeschlossen. Fur ein Pauschalhonorar von jeweils
CHF 14'000.— zuzlglich Mehrwertsteuer pro Filiale, seiender R.__ AG samitli-
che Leistungen im Zusammenhang mit der Sanierung der einzelnen Filialen Uber-
tragen worden. Dazu seien die Besichtigungen und Begehungen, die Einholung
und Prifung der Offerten der flr die Arbeiten beigezogenen Unternehmer, die
Vergabe, die oOrtliche Bauleitung sowie die Erstellung von Abrechnungen zu zah-
len. Diese Kosten seien in der Hohe durchaus angemessen und lagen im Ublichen
Rahmen. Eine gesonderte Aufstellung fur welche Leistungen die Kosten anfallen,
existiere nicht, dies sei dem Charakter des Pauschalhonorars geschuldet. Fir die
bereits sanierten Filialen habe die Klagerin diesen Betrag auch bereits bezahlt.
Betreffend der Ubrigen Filialen habe sie mit der R.__ AG dieselbe Vereinba-
rung abgeschlossen. Die Kosten seien entsprechend bereits bezifferbar und
ebenfalls zu ersetzen. Die verschiedenen Umbauten wurden im Zusammenhang
mit den Kosten der Sanierungsmassnahmen berilcksichtigt (act. 1 Rz. 131 ff,;
act. 30 Rz. 251 ff.).

Die Beklagte bestreitet die mundlich abgeschlossenen Vertrage. Die Klage-
rin habe die Vertrage offen zu legen, damit Uberhaupt nachvollzogen werden kon-
ne, welche Ausgaben angemessen waren. Selbst ein Pauschalhonorar bedinge

zudem eine Kalkulationsgrundlage. Zu berucksichtigen sei zudem, dass es sich -
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selbst wenn von Schaden ausgegangen wirde - bei einem Grossteil der geltend
gemachten Kosten um Ohnehinkosten handeln wirde. Diese waren auch dann
angefallen, wenn die Beklagte von Anfang an die von der Klagerin nun verlangten
Massnahmen eingeplant hatte. Gestutzt auf die eingereichten Offerten sei es
nicht mdglich, diese Ohnehinkosten auszuscheiden. Die Beklagte veranlage diese
bei mindestens 50% der geltend gemachten Kosten. Weiter seien die Filialen teil-
weise nicht saniert sondern komplett umgebaut worden, es kdnne nicht ausge-
schlossen werden, dass dies auf Kosten der Beklagten erfolgen soll. Gewisse
Schadenspositionen wirden aber bei einem Umbau entfallen. Bestritten werde
zudem, dass die Leistungen der R.___ AG uberhaupt mit den vorliegend gel-
tend gemachten Mangeln in einem Zusammenhang stehen (act. 10 Ziff. 130 ff,;
act. 34 Ziff. 221 ff.). Ausserdem sei zu berucksichten, dass die Filiale |.__ auf-
grund eines erstellten Anbaus hochstens an zwei Fassadenseiten zu sanieren
war. Dabei falle ein massgeblich anderer Aufwand an (act. 34 Ziff. 221). Die
mundliche Abmachung mit der R.__ AG werde bestritten; es sei unglaubwdr-
dig und widerspreche den Gepflogenheiten im Geschaftsverkehr, dass solche
Vertrage mundlich abgeschlossen werden. Es konne nicht ausgeschlossen wer-
den, dass die Klagerin keine zusatzlichen Leistungen zu erbringen habe und die
Kosten der R.__ AG sachfremde Totalsanierungen und Ausbaumassnahmen
enthalte (act. 10 Ziff. 129; act. 34 Ziff. 221)

5.7.2.2. Wurdigung

Die Klagern behauptet ihren Schaden betreffend die erforderlich gewordene
Planung und Bauleitung nur pauschal. Insbesondere fuhrt sie nicht substantiiert
aus, welche Leistungen der R.___ AG Ubertragen worden sein sollen. Die pau-
schale Behauptung, samtliche erforderlichen Leistungen seien vom Pauschalpreis
umfasst (act. 1 Rz. 131), kann dafir nicht gentigen. Damit die Beklagte und auch
das Gericht die Angemessenheit und Erforderlichkeit der angefallenen Kosten
beurteilen konnte, waren die genauen Aufgaben der R._ AG substantiiert
aufzuzeigen. Dabei ist davon auszugehen, dass zumindest seitens der R.__
AG eine Kalkulationsgrundlage vorgelegen hat, welche auch die auszuflihrenden

Arbeiten berucksichtigt. Dass ein Unternehmer ein Pauschalhonorar ohne jegliche
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Grundlagenberechnung vornehmen soll, ist tatsachlich nicht glaubhaft. Zu Recht
bringt die Beklagte namlich vor, dass ihr sachfremde Kosten nicht verrechnet
werden durften. Weder aus den Ausfihrungen der Klagerin noch aus den offerier-
ten Rechnungen ergeben sich diese aber. Auch wenn die Klagerin behauptet, es
liege lediglich ein mundlicher Vertrag vor, ware es an ihr wenigstens substantiiert
zu behaupten welche Aufgaben der R.__ AG Ubertragen wurden und weshalb
dies erforderlich war. Eine Befragung der beteiligten Personen seitens Klagerin
und R.__ AG (act. 30 RZ. 250 ff.) kann die Behauptungslast der Klagerin nicht

ersetzen.

Daran vermag auch die mit der Replik eingereichte Planung der einzelnen
Um- und Anbaumassnahmen der Filialen nichts andern (act. 30 Rz. 252 ff.;
act. 31/10-15). Es ergibt sich aus den Ausflhrungen lediglich, wo Arbeiten ausge-
fuhrt worden sind. Inwiefern dies die relevante Planung beeinflusst hatte, ergibt
sich daraus aber nicht. Ebenso wenig macht die Klagerin Ausfuhrungen dazu, wie
die Planung der Baumassnahmen erfolgt ist. So kann nach wie vor mangels
Uberpriifbarkeit nicht geprift werden, ob die R._ AG allenfalls auch Pla-
nungsaufgaben im Bereich der weiteren Baumassnahmen Ubernommen hat.
Hierzu liegt einzig die pauschale Aussage der Klagerin vor, dass dies nicht der
Fall sei. Die Klagerin halt aber auch fest, dass verschiedene Filialen nur noch zum
Teil saniert werden mussten, weil die anderen Fassaden bereits umgebaut wor-
den seien. Es ist aber nicht ohne Weiteres erkennbar, weshalb das Pauschalho-
norar bei Filialen die nur teilweise saniert werden mussen und solche die vollum-
fanglich sanierungsbedurftig sind gleich ausfallen soll. Immerhin ist zu bemerken,
dass auch die Beklagte fur die Planung der einzelnen Filialen nicht dieselben
Pauschalbetrage erhalten hat (act. 3/2-10). Eine Erklarung hierzu lasst die Klage-
rin vermissen. Die offerierten Beweismittel kdnnen die Behauptungslast nicht er-
setzen, sodass weder eine Expertise anzufertigen ist, noch Zeugen oder Parteien

diesbezuglich zu befragen sind.

Hinzu kommt, dass die Beklagte, wie gezeigt (vorne E. 5.3.14), nur fur ein-
zelne Fehler einzugestehen hat. Umso mehr musste fir eine Beurteilung der Er-

satzpflicht dargelegt werden, welche Kosten fur welche Arbeiten angefallen sind.
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Dies ist aufgrund der pauschalen Darstellung der Klagerin nicht méglich. Nur so
konnte die Ersatzpflicht der Beklagten beurteilt werden. Damit gelingt es der Kla-
gerin auch nicht, den erforderlichen Kausalzusammenhang zwischen den von der
Beklagten zu verantwortenden Fehlern und dem behaupteten Schaden zu bewei-

sen.

Die Schadenersatzforderung der Klagerin ist damit bezlglich dieser Position

abzuweisen.
5.7.3. Sanierungskosten
5.7.3.1. Parteidarstellungen

Die Klagerin fordert weiter Ersatz fur die Sanierungskosten der einzelnen Fi-
lialen. Nachdem sich die Beklagte geweigert habe, die Mangel zu beheben, habe
die Klagerin die Arbeiten selber in die Wege geleitet und an Dritte vergeben. Not-
wendig seien Baumeister-, Gipser-, Abdichtungs- und Spenglerarbeiten gewesen.
Dabei liege, soweit die Filialen noch nicht saniert seien, zur Substantiierung ihrer

Forderung jeweils eine Offerte vor (act. 1 Rz. 137 ff.).

Im Einzelnen macht die Klagerin fur die bereits sanierten Filialen folgende

Kosten geltend:

- Baumeisterarbeiten E. : CHF 39'504.40 (act. 1 Rz. 145;
act. 3/153-155)

- Gipserarbeiten E. : CHF 26'072.40 (act. 1 Rz. 146; act. 3/153;
act. 3/157+158)

- Abdichtungs- und Spenglerarbeiten E. : CHF 25'922.20 (act. 1
Rz. 147; act. 3/153; act. 3/159+160)

- Baumeisterarbeiten H. : CHF 25'551.89 (act. 1 Rz. 155;
act. 3/168-169a)

- Gipserarbeiten H. : CHF 12'459.20 (act. 1 Rz. 156; act. 3/168;
act. 3/170+171)

- Abdichtungs- und Spenglerarbeiten H. : CHF 20'633.90 (act. 1
Rz. 157; act. 3/168; act. 3/172+173)

- Baumeisterarbeiten |. : CHF 6'679.95 (act. 1 Rz. 159; act. 3/175-

177)
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- Gipserarbeiten |I. : CHF 9'180.- (act. 1 Rz. 160; act. 3/175;
act. 3/179+180)
- Abdichtungs- und Spenglerarbeiten |I. : CHF 13'352.05 (act. 1

Rz. 161; act. 3/175; act. 3/182+183)

Weiter sollen fir die noch zu sanierenden Filialen folgende Kosten anfallen:

- Spengler- und Abdichtungsarbeiten C. : CHF 28'581.25 (act. 1
Rz. 138; act. 3/148)

- Gipserarbeiten C. : CHF 13'500.— (act. 1 Rz. 139; act. 3/149)

- Baumeister- und Tiefbauarbeiten C. : CHF 25'861.85 (act. 1
Rz. 140; act. 3/150)

- Abdichtungs- und Spenglerarbeiten D. : CHF 18'215.30 (act. 1
Rz. 141; act. 3/150A)

- Gipserarbeiten D. : CHF 11'800.— (act. 1 Rz. 142; act. 3/151)

- Baumeister- und Tiefbauarbeiten D. : CHF 20'574.50 (act. 1
Rz. 143; act. 3/152)

- Abdichtungs- und Spenglerarbeiten F. : CHF 22'402.55 (act. 1
Rz. 148; act. 3/162)

- Gipserarbeiten F. : CHF 11'800.— (act. 1 Rz. 149; act. 3/163)

- Baumeister- und Tiefbauarbeiten F. : CHF 23'291.25 (act. 1
Rz. 150; act. 3/164)

- Abdichtungs- und Spenglerarbeiten G. : CHF 19'803.95 (act. 1
Rz. 151; act. 3/165)

- Gipserarbeiten G. : CHF 10'260.- (act. 1 Rz. 152; act. 3/166)

- Baumeister- und Tiefbauarbeiten G. : CHF 18'972.25 (Act. 1

Rz. 153; act. 3/167)

In der Replik halt die Klagerin daran fest, dass eine Substantiierung tber Of-
ferten zulassig sei. Es werde ausserdem bestritten, dass die Beklagte dazu bereit
gewesen sei, eine Mangelbehebung zu prufen. Die Beklagte habe als einzige von
tausenden Vertragspartner die Rechtsnachfolge der heutigen Klagerin bestritten
(act. 30 Rz. 264). Weiter bleibt die Klagerin bei den von ihr geltend gemachten
Kosten gemass den Offerten. Bei den gertgten Positionen fur Dacharbeiten hand-
le es sich nicht um Dacharbeiten sondern andere Arbeiten im gleichen Leistungs-
katalog (act. 30 Rz. 265 ff.). Zu den behaupteten Ohnehinkosten bringt die Klage-

rin vor, die Beklagte habe sich zur mangelfreien Planung verpflichtet. Der Scha-



- 113 -

den aus den Baumangeln stelle ein Mangelfolgeschaden dar, Ohnehinkosten ge-

be es entsprechend nicht (act. 30 Rz. 261).

Die Beklagte bestreitet generell, dass die in den Offerten enthaltenen Arbei-
ten der Sanierung der gerugten Mangel dienen bzw. gedient haben. Mangel im
Zusammenhang mit der Dachentwasserung und den Anschlussblechen seien
keine gerugt worden, entsprechende Positionen wurden daher bestritten. Ebenso
seien keine erforderlichen Arbeiten an den Flachdachern ersichtlich. Auch unter-
lasse es die Klagerin darzulegen fur welche Mangel die jeweiligen Positionen an-
fallen sollen. Es sei aufgrund der Behauptungen nicht ersichtlich, in welchem Zu-
sammenhang die Arbeiten stinden bzw. was saniert werden solle. Die Offerten
seien nicht zur Uberpriifung geeignet, zumal die Plangrundlagen fehlen wiirden.
Hinsichtlich der Verputzarbeiten bestreite sie weiter, dass eine Sanierung der
kompletten Fassade gerechtfertigt sei. Sie bestreitet die einzelnen Positionen der
Rechnungen und Offerten explizit (act. 10 Ziff. 137 ff.; act. 34 Ziff. 235 ff.). Betref-
fend der bereits sanierten Filialen stellt sie zudem in Frage, dass mundliche
Werkvertrage abgeschlossen worden sein sollen, dies sei unublich und unglaub-
wulrdig. Ebenso werde bestritten, dass angefallene Mehrkosten ohne Weiteres
akzeptiert wurden (act. 10 Ziff. 143 ff.; act. 34 Ziff. 245 ff.). Weiter bestreitet die
Beklagte, dass bei den Offerten bertcksichtigt worden ist, wenn nicht samtlich
Fassaden saniert werden mussen. So seien die Kosten fur die Verputzarbeiten an

den Filialen D. , F. , G. und H. exakt gleich hoch. Dies

lasse sich nicht erklaren, wenn berucksichtigt werde, dass einzig bei der Filiale

D. samtliche Fassaden saniert werden mussen (act. 34 Ziff. 226 ff.).
5.7.3.2. Wurdigung

a. Die Klagerin macht in den entscheidenden Punkten keine gentiigenden Aus-
fuhrungen zu den erforderlichen Sanierungsarbeiten. Damit kann sie den Scha-
den nicht in gentigender Weise belegen. Wie ausgefuhrt (vorne E. 5.3.14) hat die
Beklagte aus ungenlugender Bauleitung fur die mangelhafte Perimeterddammung

bei den Filialen C. , D. , G. und I. und sowohl aus Werk-

vertrag als auch aus Auftrag fur die fehlenden entwassernden Rinnen bei den Zu-

gangen der Filialen C. , E. , F. , G. , H. und |.
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zu verantworten. Ebenfalls bereits ausgeflihrt wurde, dass die Klagerin keinen
Kausalzusammenhang zwischen diesen konkreten Mangeln und den Schaden an
den Filialen herleiten kann (vorne E. 5.6). Sie macht aber auch keine Ausfuhrun-
gen dazu, inwiefern die entstandenen Kosten flir die Behebung dieser Mangel
bzw. der dadurch verursachten Schaden an den Filialen zugeordnet werden kénn-
ten. Insbesondere ist nicht ersichtlich, welche Aufwendungen fur die Korrektur
dieser Mangel an sich - woflr ein Kausalzusammenhang relativ klar gegeben wa-
re - angefallen waren. Es ist aber auch nicht Aufgabe des Gerichts, diese Positio-
nen zu ermitteln. Die Beklagte hat aber nur fir diejenigen Schadenspositionen
einzustehen, die auch auf ihre Fehler zurickzufihren sind. Dies wurde bedingen,
dass die Klagerin substantiierte AusfiUhrungen dazu macht, welche Arbeiten aus
welchen Grunden erforderlich geworden sind. Entsprechend sind die Schadens-
positionen von der Beklagten mangels genugend behauptetem Kausalzusam-

menhang ohnehin nicht zu ersetzen.

b. Hinzu kommt, dass die Klagerin ihre Sanierungskosten auch sonst nur un-
geniligend substantiiert. Vorab ist dazu festzuhalten, dass ein Ubernehmen der
Rechnungen und Offerten im Fliesstext in die Rechtsschriften nichts zur Substan-
tiierung eines Schadens oder einer Forderung beitragen kann. Dies ist genau so
aussagekraftig wie ein knappe Ausfuhrung zum Gesamtbetrag mit Verweis auf die
Rechnung an sich. Wie sich aus der standigen Rechtsprechung des Bundesge-
richt ergibt, missen Beilagen nicht zwingend in die Rechtsschriften aufgenommen
werden um den Substantiierungsanforderungen nachzukommen. Dies setzt aber
unter anderem voraus, dass die Beilagen flr sich selbst erlauben, die Positionen
zu prufen und gegebenenfalls substantiiert zu bestreiten (vgl. etwa Urteil des
Bundesgerichts vom 22. Januar 2018, 4A 281/2017 E. 5.1). Daraus lasst sich
aber nicht ableiten, dass alleine weil eine Tatsache in die Rechtsschrift aufge-

nommen wird, diese genugend substantiiert ist.

c.  Wie ausgefuhrt hat die Klagerin ihren Schaden zu beweisen (vorne E. 5.2).
Dies beinhaltet auch die Darstellung, welche Arbeiten zur Behebung der von der
Beklagten zu verantwortenden Mangel ausgefihrt wurden bzw. werden mussen.

Fir die noch zu sanierenden Filialen finden sich in der Klage jeweils Offerten zu
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drei Arbeitsgattungen (Abdichtungs- und Spenglerarbeiten; Gipserarbeiten sowie
Baumeister- und Tiefbauarbeiten) welche - in schwer lesbarer Art - in die Rechts-
schrift integriert wurden. Damit hat die Klagerin aber einzig dargelegt, welche Ar-
beiten in welchem Umfang anfallen sollen. Zu Recht brachte die Beklagte in ihrer
Klageantwort vor, dass gestutzt auf die knappen Angaben keine Beurteilung der
angefallenen Arbeiten maoglich sei. Aber auch in ihrer Replik fuhrt die Klagerin nur
an, es sei offenkundig, dass fur die Sanierung solcher Schaden entsprechende
Arbeiten anfallen wirden (act. 30 Rz. 265 ff.). Welche konkreten Arbeitsschritte
fur die Sanierung erforderlich sind, flhrt sie aber nicht hinreichend aus. Sie be-
schrankt sich darauf die - allgemein gehaltenen - Angaben der NPK-Positionen zu
Ubernehmen und macht nur punktuell erganzende Erklarungen dazu. Es ware
aber gerade an der Klagerin, die eingereichten Offerten so zu kommentieren,
dass seitens des Gerichts und der Gegenseite eine Beurteilung mdglich ist. Dies
hat die Klagerin unterlassen. Selbst nachdem die Beklagte auf die fehlende Beur-
teilungsmaoglichkeit hingewiesen hat, hat sie keine klarenden Ausfihrungen ange-
bracht. Der Hinweis, der Zusammenhang der Arbeiten sei offensichtlich, kann da-
fur nicht gentigen. Daran kann auch das Vorliegen eines Pauschalpreises nichts
andern. Gerade auch bei einem Pauschalpreis muss fur Gericht und Gegenpartei
Uberprufbar sein, ob dieser fur die erwarteten bzw. notwendigen Arbeiten ange-
messen ist. Dies ist nur mdglich, wenn in substantiierter Weise dargelegt wird,
welche Arbeiten darin enthalten sind. Es ist die Aufgabe der Klagerin die diesbe-
zuglichen Grundlagen in nachvollziehbarer Weise zu liefern, was sie vorliegend

nicht macht.

Sodann kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den Offerten auch
sachfremde Kosten enthalten sind. So weist die Beklagte zu Recht darauf hin,
dass die Offerten fur die Spenglerarbeiten Positionen fir die Dachentwasserung
und Flachdacharbeiten enthalten (act. 10 Ziff. 137; act. 3/148; act. 3/150a;
act. 3/162; act. 3/165). Die Klagerin macht einen Schaden im Sockelbereich und
an den Fassaden der Filialen geltend. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern zur Scha-
densbeseitigung Arbeiten im Dachbereich der Filialen erforderlich sein sollen. Da-
ran andert auch die pauschale Behauptung nichts, es handle sich lediglich um

Positionen aus den entsprechenden NPK-Leistungskatalogen, Dacharbeiten sei-
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en keine erforderlich und auch keine offeriert worden (act. 30 Rz. 265). Demge-
genuber hat die Klagerin in ihrer Klageschrift mehrfach festgehalten, dass Kosten
fur Flachdacharbeiten anfallen werden (etwa act.1 Rz. 138, Rz.141 und
Rz. 147). Gerade auch darum hatte die Klagerin konkreter darzulegen, um welche
Arbeiten - die zwingend dem NPK-Katalog flr Flachdacharbeiten und keinem an-
deren zugeordnet werden - es sich bei diesen Positionen handelt. Nachdem sie
auch diesbezuglich keine konkreten Ausfuhrungen macht, welche die Positionen
zuordnen liessen, besteht auch hier keine gentigende Substantiierung. Ausser-
dem werden in den Protokollen Mangel aufgefihrt, die mit der Klage nicht geltend
gemacht werden (etwa undichtes Dach bei der Filiale D._____, act. 3/54; Mangel
an Arbeiten die nachtraglich ausgefuhrt wurden bei der Filiale E.__ | act. 3/67).
Es versteht sich von selbst, dass Kosten flr jene Schaden, die mit den hier rele-
vanten Mangeln in keinem Zusammenhang stehen auch nicht von der Beklagten
zu tragen sind. Es bleibt aber unklar, ob diese in den Sanierungskosten ebenfalls

enthalten sind.

Bezuglich der offerierten Gipserarbeiten kommt hinzu, dass die eingereich-
ten Offerten der W._ ag einen Pauschalpreis vorsehen (act. 3/149;
act. 3/151; act. 3/163; act. 3/166). Die auszufihrenden Arbeiten sind zu pauschal
angegeben und es sind keine Angaben dazu gemacht worden - weder in der
Rechtschrift noch in den Beilagen - in welchem Umfang Arbeiten anfallen sollen.
Es ist folglich weder flr das Gericht noch fir die Gegenpartei moglich, die poten-
tiellen Arbeiten und die Angemessenheit der Kosten zu prufen. Insbesondere ist
auf den berechtigten Einwand der Beklagten hinzuweisen, dass nicht bei allen Fi-
lialen samtliche Fassaden betroffen seien (act. 24 Ziff. 226 ff.). Die pauschale Zu-
sicherung, dass dies bertcksichtigt worden sei (act. 30 Rz. 255 ff.) ist - gerade bei
gleichbleibenden Kosten flir verschiedene Filialen - keine substantiierte Behaup-
tung die eine Beurteilung zulassen wurde. Eine substantiierte Darstellung der

Schadensposition ist nicht vorhanden.

d. Beiden bereits sanierten Filialen wird wiederum in erster Linie die Rechnung
im Volltext wiedergegeben. Eine eigentliche Substantiierung der durchgeflihrten

und erforderlichen Arbeiten ist darin nicht zu sehen. Behauptet ist einzig, dass die
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Arbeiten ausgeflihrt worden sind und die entsprechenden Kosten daflir beglichen
worden sind. Es ist aber weder dem Gericht noch der Gegenpartei moglich, auf-
grund der Ausfuhrungen der Klagerin zu eruieren, inwiefern die Kosten in einem
Zusammenhang mit den behaupteten Schaden stehen. Werkvertrage mit den be-
teiligten Unternehmen reicht die Klagerin keine ein - mit dem Hinweis diese seien
mundlich abgeschlossen worden. Zwar kann daraus nichts zu Lasten der Klagerin
abgeleitet werden, auch wenn - mit der Beklagten - durchaus ungewohnlich er-
scheint, dass keine schriftlichen Unterlagen existieren sollen, doch kann die Kla-
gerin sich auch nicht mit Verweis auf die mindlichen Vertrage von ihrer Beweis-
last befreien. Es bleibt Sache der Klagerin, die notwendigen Grundlagen fur die
Beurteilung des Schadens substantiiert zu behaupten. Soweit sie dies nicht

macht, kann der Schaden auch nicht belegt werden.

Bezuglich der Rechnungen der AA. GmbH (Baumeisterarbeiten
E. ; act. 3/154), der V. ... AG (Gipserarbeiten H. ; act. 3/170)
und der AB. AG (Baumeisterarbeiten |. ; act. 3/176) kann auf die Aus-

fuhrungen zu den Offerten verwiesen werden. Zwar lasst sich aus den Rechnun-
gen entnehmen, welche Arbeiten ausgefiuhrt worden sein sollen, ein Zusammen-
hang mit den eingeklagten Mangeln stellt die Klagerin aber nicht her. Aufgrund
der knappen Angaben ist wiederum nicht moglich den behaupteten Schaden zu

prufen.

Auch die Rechnung der AC._ AG (Gipserarbeiten E._; act. 3/157)
kann fur sich keine substantiierte Behauptung des Schaden darstellen. So macht
die Klagerin geltend, es sei ein Pauschalpreis vereinbart worden (act. 1 Rz. 146),
wahrend in der Rechnung nach Aufwand abgerechnet wird. Es wird darin aber
einzig festgehalten wieviele Stunden gearbeitet worden sei. Auch dies stellt keine
substantiierte Behauptung dar, zumal es weder Gericht noch Beklagter moglich
ist, zu Uberprufen in welchem Umfang Gipserarbeiten angefallen sind. So fehlt es

insbesondere an einer Massangabe, welche Flachen bearbeitet werden mussten.

Die AD. AG (Flachdach- & Spenglerarbeiten: E. , act. 3/159;
H. , act. 3/172; 1. , act. 3/182) und die W. ag (Gipserarbeiten

l. ; act. 3/179) stellten jeweils einen vereinbarten Pauschalpreis in Rech-
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nung. In den Rechnungen finden sich keine Angaben, welche Arbeiten angefallen
sein sollen. Auch die Ausfuhrungen der Klagerin in ihren Rechtsschriften konnen
den Sachverhalt nicht klaren. So macht sie nur pauschal Ausfuhrungen zu ange-
fallenen Arbeiten und verweist im Wesentlichen auf die Offerten zu den anderen
Filialen. Selbst wenn aber von der Vergleichbarkeit des Schadensbildes ausge-
gangen wird, genugt fur die Substantiierung der Kosten ein Verweis nicht. Insbe-
sondere sagt selbst die Klagerin, diese unterscheiden sich in erster Linie durch
das Ausmass. Eine solche Angabe ist aber gerade mitentscheidend fur die Beur-
teilung der anfallenden Kosten. Ohne entsprechende Ausflhrungen liegt auch

hier keine genugende Substantiierung vor.

Schliesslich liegt eine Schlussrechnung der AE._ AG (Baumeisterarbei-
ten H.__ ; act. 3/169) vor. Auch diese Schadensposition ist nicht in genligen-
der Weise substantiiert. So setzt sich die Rechnung aus einem Pauschalpreis und
verschiedenen - ebenfalls mundlich vereinbarten - Nachtragen zusammen. Die
Klagerin macht hier zwar etwas ausfuhrlicher geltend, welche Arbeiten vom
Werkvertrag umfasst waren (act. 1 Rz. 145), befasst sich aber nicht mit der Frage,
weshalb diese notwendig waren. Es kann also auch hier nicht beurteilt werden, ob
die Arbeiten tatsachlich gerechtfertigt waren. Hinzu kommt, dass die behaupteten
Nachtrage nicht nachvollzogen werden kdnnen. Die Rechnung der AE._ AG
weist drei Positionen auf: Demontagen, Erdarbeiten und Aushub sowie Pflaste-
rungen und Belage. Samtliche mit den Regierapporten geltend gemachten Arbei-
ten konnen ohne Weiteres einer dieser Positionen zugeordnet werden. Es ware
an der Klagerin zu begrinden, weshalb gerade diese Arbeiten nicht vom Pau-
schalpreis umfasst gewesen sein sollen. Hierzu macht sie keine Ausfuhrungen.

Ihren Substantiierungspflichten kommt sie damit nicht nach.

e. Inwiefern allfallige Ohnehinkosten vom geltend gemachten Schaden in Ab-
zug zu bringen waren (so die Klagerin act. 10 Ziff. 130) kann unter diesen Um-
standen offen bleiben. Immerhin macht die Beklagte wohl zu Recht geltend, dass
fur den nun erstellten bzw. zu erstellenden Sockel auch bei urspringlicher Aus-
fluhrung teuerer ausgefallen ware. Die pauschale Bestreitung durch die Klagerin,

insbesondere mit Verweis auf den Mangelfolgeschaden (act. 30 Rz. 262) vermag



- 119 -

dabei nicht zu Uberzeugen. Auch in diesem Zusammenhang ist eine Verbesse-
rung auf Kosten der Gegenpartei nicht vorgesehen. Entsprechend ware ein Abzug

der Kosten durchaus zu prufen.

f. Schliesslich ware gegebenenfalls zu prufen, ob die Klagerin vorab der Be-
klagten die Nachbesserung hatte Uberlassen mussen. Entgegen der Klagerin
kann namlich nicht davon ausgegangen werden, dass diese die Arbeiten definitiv
verweigert hatte. Aus den eingereichten Schreiben geht klar hervor, dass die Be-
klagte die Klagerin von Anfang an aufgefordert hat, ihre Aktivlegitimation zu bele-
gen (act. 3/19; act. 3/130; act. 12/30; act. 12/39), welcher Aufforderung die Klage-
rin nur pauschal - mit der nicht verbindlichen Erklarungder T.___ AG (vgl. dazu
vorne E. 3.3) - nachgekommen ist. Daraus lasst sich keine Weigerung der Beklag-
ten zur Nachbesserung ableiten. Die Klagerin leitet ihre Rechtsnachfolge aus ei-
nem relativ komplexen Vorgang ab, der zudem aus dem Handelsregister nicht
nachvollzogen werden kann. Auch wenn aufgrund einer vertieften Analyse (vgl.
vorne E. 3.4) die Rechtsnachfolge bejaht werden kann, ist es das Recht der Be-
klagten, die immerhin flr eine betrachtliche Summe einstehen musste, diese in
Zweifel zu ziehen. Insbesondere kann nichts daraus abgeleitet werden, dass die
meisten anderen Vertragspartner sich nicht dagegen gewehrt haben, zumal eine
Rechtsnachfolge auch mittels Einwilligung der Gegenpartei zustande kommen

kann. Andere Belege fur eine Verweigerung der Beklagten liegen keine vor.

g. Als zusatzliche Beweismittel fur die angefallenen Sanierungskosten nennt
die Klagerin zu samtlichen Positionen eigene Mitarbeiter sowie AF.___ von der
R._ AG und die Privatgutachter J._ und N.___ als Zeugen. Ausser-
dem beantragt sie die Erstellung einer Expertise. Wie ausgefuhrt (vorne E. 1.2)
kann ein Beweisverfahren die substantiierten Behauptungen der beweisbelaste-
ten Partei nicht ersetzen. Nachdem die Klagerin in ihren Rechtsschriften keine
genugenden Ausfuhrungen zu den Sanierungsarbeiten gemacht hat, kann dar-
Uber auch kein Beweis abgenommen werden. Hinzu kommt, dass aus den Aus-
fuhrungen der Klagerin nicht ersichtlich wird, inwiefern die offerierten Privatgut-
achter eine Aussage zu den Arbeiten machen kénnten. Dass die Beteiligten (ei-

gene Mitarbeiter und AF. ) sich naher zu den konkreten Arbeiten dussern
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konnten, ist zwar nachvollziehbar, kann aber nicht fir eine Substantiierung der
Behauptungen erfolgen. Worlber ein Gutachten erstellt werden soll, hatte sodann
ebenfalls die Klagerin darzulegen. Ausser der pauschalen Offerte, nach teilweise
seitenlangen Ausfuhrungen, macht die Klagerin dazu keine Angaben. Es ist aber
nicht Aufgabe des Gerichts, aus den pauschalen Behauptungen der Parteien
sinnvolle Themen bzw. Fragen fur eine Begutachtung herauszufiltern. Auch ist es
nicht die Aufgabe des Gutachters, pauschal alle Aspekte eines Sachverhalts zu

beurteilen.

Aus dem Gesagten erhellt, dass auch keine weiteren Beweismittel abzu-
nehmen sind, um die ungenugend substantiierte Darstellung der Klagerin zu stut-

Zen.

h. Zusammengefasst ist festzuhalten, dass die Klagerin einen Kausalzusam-
menhang zwischen den von der Beklagten zu verantwortenden Mangel bzw. Feh-
lern und dem behaupteten Schaden nicht in genligender Weise darlegt. Eine Ab-
grenzung ist damit unmaoglich und ein Ersatzanspruch nicht ausgewiesen. Zudem
sind die von der Klagerin geltend gemachten Schadenspositionen nicht gentigend
substantiiert, zumal sie keine genugenden Ausfiihrungen dazu macht, welche Ar-
beitsgange fur die Sanierung erforderlich waren. Auch aus diesem Grund ware

die Klage in diesem Punkt abzuweisen.
5.7.4. Vorprozessuale Anwaltskosten
5.7.4.1. Parteidarstellungen

Nach den Ausfuhrungen der Klagerin sei die anwaltliche Begleitung fur sie
unabdingbar gewesen. Dies weil es sich um einen rechtlich komplizierten Sach-
verhalt handle und ein hoher Schaden verursacht worden sei. Die Arbeiten seien
in organisatorisch vernunftiger Weise durch den fallfihrenden Partner sowie mit-
arbeitende Rechtsanwalte und Substituten zu angemessenen Stundenansatzen
geleistet worden. Der angefallene Aufwand ergebe sich aus zahlreichen Rech-
nungen und belaufe sich auf CHF 78'673.45 inkl. MWST. Fallfremde Aufwande

seien aus den Rechnungen gestrichen worden (act. 1 Rz. 162 ff.). Im Rahmen der



-121 -

Tatigkeit seien Uber 30 Monaten 312.85 Arbeitsstunden angefallen. Dies sei not-
wendig gewesen, weil es sich um eine unubersichtliche Situation mit sieben Filia-
len und mehreren potentiell Haftpflichtigen gehandelt habe (act. 1 Rz. 170 ff.;
act. 30 Rz. 290 ff.).

Die Beklagte bestreitet sowohl die Notwendigkeit des Beizugs eines Rechts-
anwalts als auch die Angemessenheit der Arbeitsweise und der Stundensatze.
Sie musse mit Nichtwissen bestreiten, dass die Klagerin die sachfremden Kosten
herausgestrichen habe. Der Gesamtaufwand sei Uberhdht und bestritten. Die ein-
zelnen Arbeitsschritte seien mangels detaillierter Angaben nicht Gberprufbar. Im
einzelnen bestreite sie zahlreiche Positionen, die nicht verrechnet werden durften.
Gerade hinsichtlich der gefuhrten Korrespondenz sei seitens der Klagerin Uber-
triebener Aufwand betrieben worden. Die geltend gemachten Stunden seien flr
die Suche nach den Ursachen nicht erforderlich gewesen. Die Zuhilfenahme der
Experten habe bei der Klagerin zu einem Mehraufwand gefuhrt. Weiter betreffe
ein grosser Teil des Aufwands Drittunternehmer. Verschiedenes sei doppelt und
dreifach eingetragen bzw. kontrolliert worden. Ein derartiger Aufwand sei nicht ge-
rechtfertigt und kdnne nicht verrechnet werden. Schliesslich sei das Honorar auch
unter Berucksichtigung der Schadensminderungspflicht der Klagerin zu hoch, die-
se verfuge Uber eine eigene Rechtsabteilung, von welcher erwartet werden kon-
ne, dass sie ausserprozessuale Rechte selbst wahrnehme (act. 10 Ziff. 161 ff;
act. 34 Ziff. 262 ff.).

5.7.4.2. Rechtliches

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kdnnen vorprozessuale Anwalts-
kosten eine Schadensposition darstellen, wenn sie gerechtfertigt, notwendig und
angemessen waren, der Durchsetzung der Schadenersatzforderung dienten und
nicht von der Parteientschadigung gedeckt sind. Vorausgesetzt wird in jedem Fall,
dass der Beizug eines Anwalts notwendig und der Komplexitat des Falles ange-
messen war. Zudem hat der Geschadigte zu beweisen, inwiefern die Kosten nicht
von der Parteientschadigung gedeckt sind. So sind etwa das Aktenstudium und
die Abklarungen zu Rechtsfragen regelmassig teil der Prozessvorbereitungen und

es besteht kein Raum fur einen zusatzlichen Ersatzanspruch neben der Partei-
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entschadigung (Urteil des Bundesgerichts vom 10. August 2015, 4A 264/2015
E. 4.2.2; WALTER FELLMANN/ANDREA KOTTMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht,
Band I, Bern 2012, N 1534 ff.).

5.7.4.3. Wurdigung

a. Auch bezuglich der vorprozessualen Anwaltskosten ist auf die fehlende
Kausalitat der Schadensposition zu verweisen. Nachdem die Klagerin keine Aus-
fuhrungen dazu macht, in welchem Umfang die von der Beklagten zu verantwor-
tenden Mangel zum Schaden beigetragen haben, kann sie von der Beklagten
auch keinen Anteil an den behaupteten vorprozessualen Anwaltskosten verlangen
(vgl. auch vorne E. 5.7.1.2). Bereits aus diesem Grund ist die Klage auch in die-

sem Punkt abzuweisen.

b. Die geltend gemachte Schadensposition ist aber auch nicht gentigend sub-
stantiiert. Die Klagerin versucht ihr Behauptungsfundament wiederum durch eine
ausformulierte Ubernahme der gestellten Rechnungen zu substantiieren. Dabei
verkennt sie, dass damit keine weitergehende Aussage zu den in Rechnung ge-
stellten Positionen mdglich ist. Eine Beurteilung, ob es sich um erforderliche Ar-
beiten gehandelt hat, ist nicht moglich. Die pauschalen Erganzungen in der Replik
vermogen daran nichts andern (act. 30 Rz. 295). Vielmehr stellt die Beklagte di-
verse Positionen zu Recht in Frage. Es ist in keiner Weise ersichtlich, inwiefern
die Korrespondenz mit Drittgesellschaften zu den vorliegend geltend gemachten
Forderungen in einem Zusammenhang stehen sollen, geschweige denn weshalb
die Beklagte fur diese Kosten einstehen soll. Daran vermogen auch die Erklarun-
gen in der Replik nichts zu andern. Auch wenn die Sorgfaltspflicht die Prifung der
Verantwortlichkeit verschiedener Beteiligter zwingend machen soll (so die Klage-
rin), wurde dies einzig im Interesse der Klagerin und ihrer Rechtsvertretung vor-
genommen. Wie gezeigt, gibt es flr die von der Klagerin behaupteten Mangel
verschiedene mogliche Verursacher und entsprechend auch haftbare Gegenpar-
teien. Wenn die Klagerin gegen verschiedene darunter vorgehen will, ist dies ihre
Sache, daflr anfallende Kosten kann sie aber der Beklagten nicht Uberwalzen. Al-

leine das Vorhandensein zahlreicher Positionen, die die Korrespondenz mit ande-
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ren Gegenparteien betreffen, stellen die (umfangreiche) Auflistung der Klagerin in

Frage.

Weiter ist die Begrundung der Notwendigkeit und Angemessenheit der ent-
standenen Kosten durch die Klagerin nicht nachvollziehbar. Die Angemessenheit
von angefallenen Anwaltskosten kann sich nicht allein daran messen, in welchem
Verhaltnis sie zur eingeklagten Summe stehen. Auch wenn dies ein Indiz darstellt,
kann nicht alleine aufgrund des Streitwerts von héheren angemessenen Aufwan-
den ausgegangen werden. Ebenso wenig kann auf eine durchschnittliche Stun-
denzahl pro Monat abgestellt werden. Ein beigezogener Rechtsanwalt hat die er-
forderlichen Arbeiten zu erledigen, nicht aber eine Art Festanstellung mit definier-
tem Pensum auszuflllen - solches ware nicht zu entschadigen. Es ware vielmehr
- wie ausgefuhrt - an der Klagerin die Angemessenheit der einzelnen Leistungen
zu belegen, was ihr mit der vorgenannten Aufstellung nicht gelingen kann. Zudem
erstaunt doch, dass die Klagerin bei der Begrindung der angefallenen Stunden
die "unzahligen Gegenparteien" ins Feld fuhrt. Zwar erhdht das Vorliegen ver-
schiedener potentieller Haftpflichtigen den Aufwand fur die Durchsetzung, gegen-
Uber der Beklagten kann dieser Zusatzaufwand jedoch nicht geltend gemacht
werden. Dabei handelt es sich gerade nicht um von ihr verursachten Aufwand.
Hinzu kommt, dass sich die Klagerin gar widerspricht, wenn sie geltend macht,
fallfremde Aufwendungen seien nicht aufgeflihrt, aber gleichzeitig die Anzahl der
Stunden mit dem fallfremden - also bei anderen Gegenparteien angefallenen -

Aufwand begrundet.

Zu ersetzen waren zudem nur diejenigen Kosten, die durch die Parteient-
schadigung nicht gedeckt sind. Dabei hatte die Klagerin konkret darzulegen, in-
wiefern die angefallenen Kosten gerade nicht der Vorbereitung des vorliegenden
Prozesses gedient haben sollen. Dazu aussert sich die Klagerin nicht. Ver-
schiedentlich enthalten die geltend gemachten Positionen aber auch das Akten-
studium und juristische Recherchen, welche typischerweise zu den von der Par-
teientschadigung umfassten Positionen zu zahlen ist. Dies hatte die Klagerin na-

her zu begrundet.
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c. Insgesamt kann festgehalten werden dass zahlreiche geltend gemachte Po-
sitionen keinen ersatzfahigen Schaden darstellen. Nun ist es aber nicht Aufgabe
des Gerichts, allfallige gerechtfertigte Positionen aus der unubersichtlichen Auf-
stellung der Klagerin herauszufiltern. Zudem hat die Klagerin keine Beweismittel
in genugender Weise offeriert; die bundesgerichtlichen Vorgaben zu Beweisver-
bindung sind nicht eingehalten. Auf eine Randziffer von rund 45 Seiten (Klage-
schrift) bzw. 95 Seiten (Replik) folgt eine rund eineinhalbseitige bzw. zweieinhalb-
seitige Liste mit Beweisofferten. Dabei kdnnen die Rechnungen zwar zugeordnet
werden, was aber an der Begriindetheit der (ohnehin schon in der Rechtsschrift
enthaltenen) Positionen nichts andern kann. Was die angerufenen Zeugen besta-
tigen sollen wird hingegen nicht ausgefuhrt, ebenso wenig wortber eine Expertise
erstellt werden soll. Es ist aber - wie schon erwahnt - nicht Aufgabe des Gerichts
die zu beweisenden Tatsachen selbst zu eruieren. Eine weitere Beweisabnahme

kommt folglich nicht in Frage.
5.7.5. Kosten fur das Gutachten
5.7.5.1. Parteidarstellungen

Als weitere Schadensposition macht die Klagerin die Auslagen fiur das Pri-
vatgutachten von dipl. Bauing. ETH/SIA/STV J.__ geltend. Dieses sei erfor-
derlich gewesen, um die entstandenen Mangel fur das vorliegende Verfahren
Uberhaupt substantiieren zu kénnen. Die J._ Engineering AG habe daflr
CHF 16'779.95 in Rechnung gestellt (act. 1 Rz. 173 ff.; act. 30 Rz. 300 ff.).

Die Erforderlichkeit einer zweiten Expertise wird von der Beklagten bestrit-
ten. Wenn Uberhaupt hatte die Klagerin aus ihrer Sicht ein gerichtliches Gutach-
ten einholen sollen. Die Dokumentation sei derart verspatet, dass nicht ersichtlich
sei, inwiefern diese fur die Ausarbeitung der Klageschrift erforderlich sein sollen.

Die entsprechenden Kosten werden demnach bestritten (act. 1 Rz. 173 ff.).
5.7.5.2. Wardigung

Die fur das Gutachten von J. angefallenen Gesamtkosten sind durch

die Rechnung ausgewiesen (act. 3/214). Die Kosten sind aufgrund der eingetre-
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tenen Schaden erforderlich geworden, wobei die Hohe der Kosten angemessen
erscheint und von der Beklagten nicht substantiiert bestritten wird. Diesbezuglich
kann auf die Erfahrung des Gerichts mit der Anordnung von Gutachten zurickge-
griffen werden, eine weitere Beweisabnahme ist nicht nétig. Ohnehin ist aber nicht
ersichtlich, was mit einer Expertise oder der Befragung von N.__ hinsichtlich

des Quantitatives bewiesen werden soll.

Die Kosten fur ein Privatgutachten stellen grundsatzlich auch einen ersatz-
fahigen Schaden dar (GAucH, Werkvertrag, a.a.0., N 1524 m.w.H.). Allerdings ist
auch diesbezlglich ein Kausalzusammenhang erforderlich. Soweit die Beklagte
nicht haftet, muss sie auch fur die Gutachtenskosten nicht aufkommen. Nachdem
die Beklagte nur fur zwei Fehler einzustehen hat (vorne E. 5.3.14) und die Klage-
rin keine Ausfihrungen dazu macht, inwiefern die Gutachtenskosten den einzel-
nen Mangeln zuzuordnen waren, ist aber auch unter diesem Titel kein Ersatz ge-

schuldet.
5.7.6. Zins

Der Vollstandigkeit halber ist festzuhalten, dass der von der Klagerin geltend
gemachte Zinsenlauf nicht zutreffend ist. Wie die Klagerin korrekt ausfuhrt ist
Schadenszins ab dem Zeitpunkt geschuldet, in dem sich das schadigende Ereig-
nis finanziell ausgewirkt hat (act. 1 Rz. 219; act. 30 Rz. 336). Weshalb dies be-
reits bei der Abnahme der Filialen der Fall sein soll, legt die Klagerin nicht dar.
Vielmehr ist - gerade wenn es sich wie vorliegend um einen Folgeschaden han-
delt - der Schaden erst dann eingetreten, wenn die Kosten zur Behebung anfal-
len. Damit ware Zins fruhestens ab der Zahlung der entsprechenden Rechnungen

geschuldet.
5.8. Fazit

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beklagte fir die mangelhaft

ausgefuhrte Perimeterddmmung bei den Filialen C. , D. , G. und

l. aus Auftrag und fur die fehlenden entwassernden Rinnen bei den Filialen
C. , E. , F. , G. , H. und |. sowohl aus Auftrag
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als auch aus Werkvertrag einzustehen hat. Im Ubrigen gelingt es der Klagerin
nicht, einen der Beklagten anzulastenden Fehler zu beweisen (E. 5.3). In der Fol-
ge gelingt es der Beklagten auch nicht, den Kausalzusammenhang zwischen den
zu verantwortenden Fehlern und den eingetretenen (Folge-)Schaden (E. 5.6) so-
wie den dadurch angefallenen Kosten zu beweisen. Zudem sind die Kosten teil-

weise ungenugend begrundet (E. 5.7).

Hinsichtlich der Schadenersatzforderung der Klagerin ist die Klage folglich

vollumfanglich abzuweisen.

6. Honorarminderung

6.1. Parteidarstellungen

Neben dem Schadenersatzanspruch macht die Klagerin geltend, aufgrund
der mangelhaft ausgefihrten Bauleitung stehe ihr ein Anspruch auf Minderung
des Honorars zu. Dieser trete neben den Schadenersatzanspruch. Im Auftrags-
recht seien nur diejenigen Leistungen zu entschadigen, welche auch vertragsge-
mass erbracht wurden. Entsprechend bestehe fir die mangelhaft ausgefuhrte
Bauleitung auch kein Honoraranspruch. Das geschuldete Honorar sei dabei an-
teilsmassig zu kurzen, wobei der Auftraggeber die Differenz zum schon geleiste-
ten Honorar zuruckfordern kénne. Die Klagerin nennt sodann verschiedene Be-
rechnungsmethoden. So habe die erneute Planung und Bauleitung fur die Sanie-
rung der Filialen jeweils CHF 15'120.— gekostet. Gestltzt auf die wesentlichen
Baumangel sei aber eine Minderung des Bauleitungshonorars um 50% gerecht-
fertigt. Die Bauleitung entspreche 23% des Gesamthonorars, womit eine Hono-
rarminderung um 11.5% des klagerischen Honorars angemessen erscheine. Die
Beklagte habe der Klagerin diesen Betrag zurlckzuzahlen. Zins sei jeweils ab

Leistung der Schlusszahlung geschuldet (act. 1 Rz. 261 ff.).

Die Beklagte bestreitet eine Honorarminderung, eine solche sei nicht ange-
zeigt. Die Bauleitung sei sorgfaltig vorgenommen worden. Zudem substantiiere
die Klagerin den Bauleitungsaufwand nicht (act. 10 Ziff. 252 ff.).
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6.2. Rechtliches

Wenn der Beauftragte die geschuldete Leistung erbringt, wenn auch verspa-
tet, schlecht oder unvollstandig, steht ihm gleichwohl ein Honoraranspruch zu,
wobei dem Auftraggeber das Recht auf Minderung der Vergutung als vertragliche
Gegenleistung eingeraumt wird (BGE 124 Il 423 E. 3c; Urteile des Bundesge-
richts vom 30.Marz 2016, 4A _658/2015 E.3.1 und vom 17.Juli 2012,
4A 89/2012 E. 3.1, je m.H.; WALTER FELLMANN, Berner Kommentar, VI1/2/4, Obli-
gationenrecht, Die einzelnen Vertragsverhaltnisse, Der einfache Auftrag, Art. 394
- 406 OR, 1992, Art. 394 Rz. 496 ff. m.H.; RAINER SCHUMACHER, Die Haftung des
Architekten aus Vertrag, in: GAUCH/TERCIER, a.a.0., §6 Rz. 601 ff.; ANTON
EGLI/HUBERT STOCKLI, Das Planerhonorar, in: STOCKLI/SIEGENTHALER, a.a.O.,
N 8.177). Dem Bauleiter steht demnach selbst im Falle mangelhafter Erflllung
des Auftrages ein Honorar fir diejenige Tatigkeit zu, die er vertragsgemass aus-
geubt hat (BGE 124 111 423 E. 4a). Nur wenn das Ergebnis der Leistungen des Ar-
chitekten fur den Bauherrn komplett unbrauchbar und der Misserfolg auf eine un-
sorgfaltige Auftragserflllung zurickzuflhren ist, kann der Architekt gar jeglichen
Vergutungsanspruch verlieren (BGE 124 111 423 E. 4a; BGer Urteile 4A_658/2015
vom 30. Marz 2016 E. 3.1 und 4A_89/2012 vom 17. Juli 2012 E. 3.1, je m.H.). Ei-
ne Schlechterfullung besteht bei unsorgfaltiger Tatigkeit, aber auch im Falle der
Verletzung anderer gesetzlicher und vertraglicher Haupt- oder Nebenleistungs-
pflichten oder blossen Nebenpflichten des Architekten (FELLMANN, a.a.0., Art. 398
N 341). Die Beweis- und damit auch die Behauptungslast fur die Pflichtverletzung
und deren Kausalitat fur den Misserfolg obliegen dem Bauherrn als Auftraggeber,
d.h. vorliegend der Klagerin. Sie hat, soweit moglich und zumutbar, alle Umstande
nachzuweisen, die fur eine Honorarminderung sprechen und dem Gericht die
Schatzung des Herabsetzungsbetrags erlauben oder erleichtern. Falls dieser Be-
weis gelingt, kann der Architekt — um eine Honorarminderung zu verhindern —
nachweisen, dass ihn kein Verschulden trifft (FELLMANN, a.a.0O., Art. 394
Rz. 541 ff. m.H.).

Eine schlechte oder unvollstandige Erflllung kann zu einer Reduktion des

Honorars berechtigen, wobei wie folgt vorzugehen ist (PHILIPP GMUR, Die Vergu-
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tung des Beauftragten, Ein Beitrag zum Recht des einfachen Auftrages, Diss.
Freiburg 1994, Rz. 503 f. und 559 ff.): Zunachst ist das bei richtiger Erfullung ge-
schuldete Honorar zu bestimmen. Dann ist zu prufen, ob Pflichtverletzungen vor-
liegen. Wenn ja, sind je die Abzlge festzulegen, welche wegen der jeweiligen
Pflichtverletzung zur Wahrung des Aquivalenzprinzips vorgenommen werden
mussen, wobei dem Gericht ein weiter Ermessensspielraum zur Verfugung steht.
Das Aquivalenzprinzip besagt, dass bei einem synallagmatischen Vertrag die
Leistung und die Gegenleistung annahernd gleichwertig sein sollten und daher bei
einer Leistungsstorung das Entgelt an die erbrachte Leistung angeglichen werden
soll (GMUR, a.a.0O., Rz. 457). In der Lehre werden verschiedene Varianten der
Festlegung der Abzige erwahnt. Zu diesen Varianten gehort auch die pauschale
Klrzung des gesamten Honorars, wonach gewisse Honorarprozente fir Teilleis-
tungen Uberhaupt nicht oder teilweise geschuldet werden (SCHUMACHER, a.a.O.,
Rz. 606).

6.3. Wiurdigung

Vorab ist festzuhalten, dass kein Minderungsanspruch besteht, wenn der
Auftraggeber durch die Leistung von Schadenersatz so gestellt wird, wie wenn
der Auftrag korrekt ausgefuhrt worden ware (WEBER, a.a.0., N 43 zu Art. 394 OR;
FELLMANN, a.a.0., N 504 zu Art. 394 OR). Mit anderen Worten kann keine Hono-
rarminderung verlangt werden, wenn die von der Beklagten zu verantwortenden
Mangel auf deren Kosten behoben werden. Nachdem die Klagerin aus verschie-
denen Grunden mit ihrer Schadenersatzforderung nicht durchdringt (vorne E. 5.8)

ist eine Honorarminderung zu prufen.
6.3.1. Massgebendes Honorar

Die Klagerin fuhrt mit Verweis auf die SIA-Norm 102/2003 aus, der Anteil der
Bauleitung am Gesamthonorar der Beklagten betrage pro Filiale 23% (act. 1
Rz. 268). Dies wird von der Beklagten nicht bestritten und ist aufgrund der Tatsa-
che, dass vertraglich die in SIA 102/2003 enthaltenen Leistungsphasen vereinbart
worden sind nachvollziehbar (act. 3/2-10; act. 3/220 Ziff. 7.9). Damit entfallt auf
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die Bauleitung ein Anteil von 23% des Gesamthonorars, welcher fur die Beurtei-

lung der Reduktion massgebend ist.
6.3.2. Pflichtverletzungen

Wie gezeigt (vorne E. 5.3) sind der Beklagten im Rahmen der Bauleitung
zwei Pflichtverletzungen vorzuwerfen: Die mangelhafte Kontrolle bezlglich der

Perimeterdammung (C. , D. , G. und |I. ) sowie das fehlen-

de Einschreiten bezuglich der fehlenden entwassernden Rinnen (C. ,
E. , F. , G. , H. und I. ). Fur diese Punkte steht der

Klagerin folglich eine Reduktion des Bauleitungshonorars zu.

6.3.3. Minderungsanspruch

Die Klagerin macht - fur samtliche behaupteten Fehler - einen Abzug von
50% des Bauleitungshonorars geltend. Weshalb das Honorar auf die Halfte zu re-
duzieren ware, begrindet die Klagerin aber nicht weiter. Sie verweist lediglich auf
"ausserst wesentliche Mangel". Selbst wenn die Mangel als in der Gesamtheit
durch die fehlerhafte Bauleitung verursacht gelten mussten, konnte dies aber
nicht zu einer derart pauschalen Kirzung um die Halfte fihren. Die Klagerin legt
nicht einmal ansatzweise dar, welchen Anteil an der Arbeit der Beklagten die (be-
haupteten) ungenugenden Leistungen ausmachen. Fur die fehlerfrei ausgeubte
Arbeit steht der Beklagten aber eine volle Entschadigung zu (vgl. WEBER, a.a.O.
N 43 zu Art. 394 m.w.H.). Weiter kdnnen (entgegen der Klammerbemerkung in
act. 1 Rz. 268) Fehler im Rahmen der Planung nicht bericksichtigt werden, zumal
diese nicht nach Auftragsrecht zu beurteilen sind. Auch kann nicht aus den resul-
tierenden (behaupteten) Schaden auf einen Reduktionsanspruch geschlossen
werden. Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Schaden durchaus ein mehrfa-
ches des erhaltenen Honorars erreichen kann. Dieser Schaden ist aber nicht auf
dem Wege der Honorarminderung zu ersetzen. Massgebend sind einzig die ge-

leisteten und nicht geleisteten Arbeiten.

Zur Plausibilisierung der klagerischen Behauptung kann sodann das mit der

R. AG vereinbarte Honorar fur die Sanierung der Filialen beigezogen wer-
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den. Diese soll fur jede Filiale CHF 15'600.— erhalten. Darin ist neben der Baulei-
tung fur die Sanierung - welche tendenziell mehr Aufwand mit sich bringt, als die
ursprungliche Ausfuhrung im Rahmen eines Gesamtauftrags - auch die Planung
enthalten. Trotzdem soll der Abzug beim Honorar der Beklagten mindestens
gleich hoch, in einem Fall fast doppelt so hoch ausfallen. Dies zeigt, dass die von
der Beklagten ungenugend ausgefuhrten Arbeiten kaum einen derart hohen Anteil

ausmachen. Die Klagerin aussert sich aber auch zu diesem Unterschied nicht.

Die Darstellung der Klagerin ist selbst unter Berlicksichtigung des weiten
Ermessens des Gerichts in der Festsetzung der Honorarminderung nicht genu-
gend. Dem Gericht fehlen schlicht die Grundlagen welche eine begrindete Kur-
zung des Honorars erlauben wurden. Da nicht behauptet wurde, welche Leistun-
gen uberhaupt zu erbringen waren, kann auch nicht eruiert werden, in welchem
Verhaltnis die nicht gehorig erbrachten Leistungen zu den Gesamtleistungen ge-

standen haben.
6.4. Fazit

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beklagte den Bauleitungsauf-
trag zwar bei samtlichen Filialen nicht vollstandig fehlerfrei ausgelbt hat und die
Klagerin deshalb Anspruch auf eine Reduktion des Bauleitungshonorars hatte. Al-
lerdings verfangt die pauschale Behauptung der Klagerin nicht und sie macht kei-
ne Ausfuhrungen dazu, wie die Honorarreduktion ansonsten berechnet werden

konnte. Dementsprechend ist die Klage auch in dieser Hinsicht abzuweisen.

7. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen

Beim vorliegenden Streit geht es um den Bau verschiedener A.__ Filia-
len in der Schweiz bei denen die Beklagte fir die Planung und Bauleitung verant-
wortlich war. Nach der Darstellung der Klagerin soll die Beklagte dabei verschie-
dene Planungsfehler gemacht haben und die Bauleitung ungenigend ausgeubt

haben.

Bei der Klagerin handelt es sich um die Rechtsnachfolgerin der A.

Switzerland GmbH mit Sitz in M. (D), weshalb sie gegenuber der Beklagten
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die Anspriche aus den abgeschlossenen Architekten und Generalplanervertragen

geltend machen kann (E. 3).

Der Klagerin gelingt es sodann zu beweisen, dass die Beklagte die Erstel-

lung der Perimeterd@mmung der Filialen C. , D. , G. und I.

ungenugend uberwacht hat. Ausserdem kann der Beklagten sowohl aus Werkver-
trag als auch aus Auftrag das Fehlen von entwassernden Rinnen bei den Aus-
gangen der Filialen C. , E. , F. , G. , H. und |.

vorgeworfen werden. Bezuglich der weiteren geltend gemachten Mangel (So-
ckelabdichtung, Kapillarschnitt, Netzeinbettung, Schwedenschnitte, Gleitlager,
Putz, Gefalle, Feuchtigkeit und Risse) gelingt der Klagerin der Beweis einer un-

genugenden Planung oder mangelhaften Bauleitung nicht (E. 5.3).

Sodann kann die Klagerin den Kausalzusammenhang zwischen den von der
Beklagten zu verantwortenden Mangeln und den eingetretenen Schaden an den
Filialen bzw. den zur Behebung erforderlichen Kosten nicht beweisen (E. 5.6).
Zudem fehlt es bei verschiedenen Schadenspositionen an einer nachvollziehba-

ren substantiierten Begrindung (E. 5.7).

Schliesslich macht die Klagerin auch einen Anspruch auf eine Minderung
der bezahlten Bauleitungshonorare geltend. Dabei steht zwar fest, dass die Be-
klagte Fehler begangen hat, die Klagerin legt aber nicht in gentigender Weise dar,
in welchem Umfang diese Fehler sie zu einer Herabsetzung des Honorars be-

rechtigen wurden (E. 6).

Zusammenfassend gelingt es der Klagerin nicht, den Bestand der von ihr
geltend gemachten Anspriche zu beweisen und die Klage ist vollumfanglich ab-

zuweisen.

8. Kosten- und Entschadigungsfolgen

8.1. Kostentragung

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Klagerin vollumfanglich kos-
ten- und entschadigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO).
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8.2. Gerichtskosten

Die HOhe der Gerichtsgebuhr bestimmt sich nach der Gebuhrenverordnung
des Obergerichts (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich nach
dem Streitwert bzw. nach dem tatsachlichen Streitinteresse (§2 Abs. 1 lit. a
GebVOG). Der Streitwert des vorliegenden Verfahrens belauft sich auf
CHF 734'951.32. Das Verfahren war aufwendig und die Akten umfangreich. Ins-
besondere mussten verschiedene Mangel fur verschiedene erstellte Filialen ge-
pruft werden und es erging eine umfangreiche Verfigung zur Einschrankung des
Prozessthemas. Dies rechtfertigt eine Erhéhung der Grundgebihr um rund einen
Dirttel. In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 GebV ist die Gerichtsgebuhr demnach
auf CHF 35'000.— festzulegen.

8.3. Parteientschadigungen

Die Hohe der Parteientschadigung wird nach der Anwaltsgebuhrenverord-
nung vom 8. September 2010 (AnwGebV) festgesetzt. In Anwendung von § 4
Abs.1 und 2 sowie von §11 AnwGebV ist die Parteientschadigung auf
CHF 38'500.— festzulegen. Mangels Darlegung der fehlenden Berechtigung zum
Vorsteuerabzug ist die Parteientschadigung praxisgemass ohne Mehrwertsteuer-
zuschlag zuzusprechen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_552/2015 vom 25. Mai
2016 E. 4.5).

Das Handelsqgericht erkennt:

1.  Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf CHF 35'000.—.

3. Die Kosten werden der Klagerin auferlegt und vorab aus dem von ihr geleis-

teten Kostenvorschuss bezogen.

4. Die Klagerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschadigung von
CHF 38'500.— zu bezahlen.
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5.  Schriftliche Mitteilung an die Parteien.

6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
und 90 ff. des Bundesgesetzes uber das Bundesgericht (BGG). Der Streit-
wert betragt CHF 734'951.32.

Zurich, 27. Juni 2019
Handelsgericht des Kantons Zrich

Vorsitzender: Gerichtsschreiber:

lic. iur. Roland Schmid Dr. Benjamin Buchler
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	Das Handelsgericht erkennt:
	1. Die Klage wird abgewiesen.
	2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 35'000.–.
	3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und vorab aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss bezogen.
	4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 38'500.– zu bezahlen.
	5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
	6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff...

